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1. Einleitung 

1.1 Anlass- und Aufgabenstellung 

Die Waldfrieden KG Halver plant, eine zum Teil bewaldete Fläche in Breckerfeld-Zurstraße baulich zu entwickeln. 

Geplant ist die Errichtung eines Quartiers für Pflege- und Servicewohnen, welches auf den spezifischen Bedarf 

demenzkranker Senioren ausgelegt wird. Hierfür ist die 1. Änderung des bestehenden Bebauungsplanes Nr. 3 

erforderlich. Geplant ist die Festsetzung eines Sondergebietes mit der Zweckbestimmung „Pflege und Service-

Wohnen“. Das Plangebiet umfasst eine Größe von ca. 2,5 ha (s. Abb. 1). 

 
(Quelle: TIM ONLINE 2020, EIGENE DARSTELLUNG) 

Abbildung   1: Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

Rechtliche Vorgabe in der Bauleitplanung und bei der baurechtlichen Zulassung von Vorhaben ist die Prüfung 

möglicher artenschutzrechtlicher Konflikte mit der Planung. In diesem Zusammenhang wurde das Büro UWEDO - 

UMWELTPLANUNG DORTMUND beauftragt, die vorliegende Artenschutzprüfung der Stufen I (Vorprüfung) und II 

(Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände) durchzuführen. 

Gemäß des Leitfadens „Methodenhandbuch zur Artenschutzprüfung in Nordrhein-Westfalen - Bestandserfassung 

und Monitoring“ des MINISTERIUMS FÜR KLIMASCHUTZ, UMWELT, LANDWIRTSCHAFT, NATUR- UND 

VERBRAUCHERSCHUTZ NRW (2021) richtet sich die Größe des für die ASP Stufe I heranzuziehenden 

Untersuchungsgebietes nach den von dem Vorhaben ausgehenden Wirkungen, beziehungsweise möglichen 

Beeinträchtigungen. Für kleinflächige Vorhaben (≤ 200 m²), Vorhaben im bebauten Innenbereich (§ 34 BauGB) 

bzw. nicht relevant über die beanspruchte Fläche hinausgehende Emissionen wird als Untersuchungsgebiet der 

Vorhabensbereich zuzüglich eines Radius von 300 m vorgegeben. Bei größeren, flächenintensiven Vorhaben oder 
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Vorhaben mit Emissionen, die über die beanspruchte Fläche hinausgehen, wird als Untersuchungsraum der 

Vorhabensbereich zuzüglich eines Radius von 500 m vorgeschlagen. Im Einzelfall können auch weitergehende 

Untersuchungsgebiete erforderlich sein. 

Daher schließt der Untersuchungsraum neben dem eigentlichen Plangebiet Flächen in einem Umfeld von bis zu 

500 m mit ein, um ggf. über das Plangebiet hinausgehende faunistische Bezüge, zum Beispiel 

Vernetzungsbeziehungen, Nahrungshabitate etc. mit einzubeziehen und auch potenzielle Störwirkungen durch die 

Planung auf umliegende Bestände abzudecken.  

1.2 Methodik und rechtliche Grundlagen 

Die Notwendigkeit zur Durchführung einer Artenschutzprüfung im Rahmen der Bauleitplanung und bei sonstigen 

Vorhaben ergibt sich aus den Artenschutzbestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vom 29. 

Juli 2009, zuletzt geändert am 08. Dezember 2022. Der Artenschutz ist in den Bestimmungen der §§ 44 und 45 

BNatSchG verankert. 

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen 

oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 

zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 

Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; 

eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen 

Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der 

Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 

zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG ergeben sich u. a. bei der Bauleitplanung und der Genehmigung von Vorhaben die 

folgenden Sonderregelungen: Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, 

europäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nr. 2 

aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen 

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Abs. 1 Nr. 1 nicht vor, wenn die Beeinträchtigung durch 

den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen 

Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich 

anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann, 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Beschädigung 

oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Abs. 1 Nr. 1 nicht vor, wenn die Tiere oder ihre 

Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor 

Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung 

und die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen 

Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar 

sind, 

3. das Verbot nach Abs. 1 Nr. 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder 

Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin 

erfüllt wird. 
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Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. Für Standorte wild 

lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 

und 3 entsprechend. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung 

eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor. 

Methodisch erfolgt die Artenschutzprüfung in Anlehnung an die „Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der 

nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien 92/43/EWG (FFH-RL) und 2009/147/EG (V-RL) zum 

Artenschutz bei Planungs- oder Zulassungsverfahren“ (VV-Artenschutz) des MINISTERIUMS FÜR KLIMASCHUTZ, 

UMWELT, LANDWIRTSCHAFT, NATUR- UND VERBRAUCHERSCHUTZ NRW (2016), der gemeinsamen 

Handlungsempfehlung „Artenschutz in der Bauleitplanung und bei der baurechtlichen Zulassung von Vorhaben“ 

des MINISTERIUMS FÜR WIRTSCHAFT, ENERGIE, BAUEN, WOHNEN UND VERKEHR NRW UND MINISTERIUMS FÜR 

KLIMASCHUTZ, UMWELT, LANDWIRTSCHAFT, NATUR- UND VERBRAUCHERSCHUTZ NRW (2010) und dem Leitfaden 

„Methodenhandbuch zur Artenschutzprüfung in Nordrhein-Westfalen - Bestandserfassung und Monitoring -“ des 

MINISTERIUMS FÜR KLIMASCHUTZ, UMWELT, LANDWIRTSCHAFT, NATUR- UND VERBRAUCHERSCHUTZ NRW (2021). 

Demnach untergliedert sich eine Artenschutzprüfung in die drei Stufen: 

• Stufe I Vorprüfung, 

• Stufe II Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände, 

• Stufe III Ausnahmeverfahren. 

Sofern im Rahmen der Stufe I artenschutzrechtliche Konflikte ausgeschlossen oder durch übliche Maßnahmen wie 

eine zeitliche Beschränkung für die Baufeldräumung (gängige fachliche Praxis) vermieden werden können, kann 

auf die vertiefende Prüfung von Verbotstatbeständen (Stufe II) und das Ausnahmeverfahren (Stufe III) verzichtet 

werden.  

Im Rahmen der Vorprüfung (Stufe I) wird mittels einer überschlägigen Prognose geklärt, ob und bei welchen Arten 

artenschutzrechtliche Konflikte auftreten können. Die Prognose erfolgt auf der Grundlage vorhandener Daten zu 

Vorkommen planungsrelevanter Arten. Um die Habitateignung der betroffenen Flächen beurteilen zu können, hat 

am 22.09.2020 eine Ortsbegehung des Plangebietes stattgefunden. Da die Stufe I zu dem Ergebnis gekommen 

ist, dass Vorkommen planungsrelevanter Arten und eine Betroffenheit nicht von vornherein ausgeschlossen 

werden können (Oktober 2020), wurde das Projekt fortgeführt und eine Artenschutzprüfung der Stufe II sowie 

faunistische Kartierungen erforderlich. 

Im Rahmen der Vertiefenden Prüfung der Verbotstatbestände (Stufe II) wird für die vorkommenden und betroffenen 

Arten anhand einer Art-für-Art-Analyse dargestellt, welche Auswirkungen projektbedingt bezogen auf die 

Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG zu erwarten sind. Die Prognose der artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbestände erfolgt dabei unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen und ggf. erforderlichen 

vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen.  

In den nachfolgenden Kapiteln wird der Untersuchungsraum, das Vorhaben und dessen Wirkfaktoren dargestellt 

sowie die verfügbaren Datengrundlagen aufgelistet. Im zweiten Kapitel erfolgt auf dieser Grundlage die 

Artenschutzvorprüfung (Stufe I) von Oktober 2020. Kapitel 3 umfasst die Prognose der artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbestände (Stufe II) unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen und ggf. erforderlichen 

vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen. Im Kapitel 4 werden diese Maßnahmen nochmals zusammenfassend 

wiedergegeben und detailliert beschrieben. Eine Zusammenfassung aller Ergebnisse kann dem Kapitel 5 

entnommen werden. 
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1.3 Kurzbeschreibung des Plangebietes, des Vorhabens und der Wirkfaktoren 

Das Plangebiet befindet sich in Breckerfeld-Zurstraße und setzt sich überwiegend aus bewaldeten Bereichen 

sowie Freiflächen zusammen. Nordwestlich und südwestlich grenzen Gebäude der Von-Bodelschwinghschen-

Anstalten an das Plangebiet an, südlich ein Brennholzlager (s. Abb. 2). Das weitere Umfeld ist von großen 

Waldflächen geprägt. Südöstlich und südlich schließen Feldflächen an die Waldbereiche an. Hier wurden im 

Rahmen der Ortsbegehung drei Turmfalken, ein Mäusebussard sowie zwei Rotmilane bei der Nahrungssuche 

beobachtet (s. Abb. 3).  

   
Abbildung   2: Teile der Von-Bodelschwinghschen-Anstalten nordwestlich des Plangebietes /  

  Brennholzlager südlich angrenzend an das Plangebiet 

Versiegelte Flächen sind innerhalb des Plangebietes nur untergeordnet vorhanden und beschränken sich auf 

asphaltierte und gepflasterte Randbereiche an der Von-Bodelschwingh-Straße im Nordwesten sowie einem hier 

gelegenen Garagenhof sowie einer Trafostation (s. Abb. 4). 

   
Abbildung   3: Feldflächen östlich des Plangebietes / Rotmilan über angrenzenden Feldflächen 
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Abbildung   4: Garagenhof und Trafostation / Wanderparkplatz an der Von-Bodelschwingh-Straße 

Der nordöstliche Bereich des Plangebietes wird von einem Waldweg gequert. Dieser endet im Bereich der Von-

Bodelschwingh-Straße an einem Wanderparkplatz (s. Abb. 4). Der Baumbestand nördlich und südlich des Weges 

besteht überwiegend aus Buchen sowie teilweise aus Stieleichen, Tannen und Kiefern und weist ein mittleres 

Baumholz auf (s. Abb. 5). Weiter südwestlich schließt zunächst eine ca. 2.000 m² große Sukzessionsbrache 

(s. Abb. 6) sowie im weiteren Verlauf eine ca. 2.700 m² große Wiesenfläche an. Im Bereich der Sukzessionsbrache 

befand sich früher ein Gebäude. Eine randliche Verbuschung des Bereiches ist erkennbar und setzt sich aus 

Springkraut, Brombeere, Staudenknöterich und Goldrute zusammen. Auf der Fläche befindet sich zudem ein 

Gartenhaus, welches früher als Bienenstand genutzt wurde (s. Abb. 7). 

   
Abbildung   5: Waldweg im Plangebiet / Baumbestand im Norden des Plangebietes 

   
Abbildung   6: Baumbestand im Plangebiet / Übergang vom Wald zur Sukzessionsfläche 
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Abbildung   7: Sukzessionsbrache / Bienenstand mit Lehrtafeln und Anpflanzungen 

Auf der anschließenden Wiesenfläche liegt im nördlichen Randbereich eine nicht mehr genutzte Minigolfanlage. 

Die weiteren Bereiche stellen sich als Intensivwiese ohne Gehölzaufwuchs dar (s. Abb. 8). Die beiden Freiflächen 

werden voneinander sowie westlich bzw. südlich zur nahegelegenen Straße durch weitere Buchen mit mittlerem 

Baumholz eingefasst (s. Abb. 9).  

   
Abbildung   8: Teil der ungenutzten Minigolfanlage / Intensivwiese im Bereich der Minigolfanlage 

   
Abbildung   9: Buchenwald im Plangebiet 

Der gesamte östliche Bereich des Plangebietes stellt sich als junger Mischwald dar und setzt sich aus Birke, 

Eberesche, Tanne, Fichte, Buche zusammen. Teilweise ist hier ein dichter Unterwuchs z. B. mit Brombeere und 

Springkraut vorhanden (s. Abb. 10). 
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Während der Begehung wurden folgende Zufallsbeobachtungen gemacht: Kohlmeise, Blaumeise, Schwanzmeise, 

Rabenkrähe, Ringeltaube, Eichelhäher, Baumläufer, Kleiber, Buntspecht, Fichtenkreuzschnabel, Buchfink, 

Turmfalke, Mäusebussard, Rotmilan und Amsel. 

   
Abbildung 10: Junger Mischwald mit Brombeerunterwuchs (links) im Osten des Plangebietes 

Die Planung sieht die Entwicklung eines Quartiers für Pflege- und Servicewohnen vor. Das Plangebiet liegt östlich 

der durch die Stiftung Bethel betriebenen Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Der nördliche Teil des 

Plangebietes wurde früher ebenfalls von Bethel genutzt. Nach dem Abriss der Gebäude im Jahr 2013 liegen die 

Plangebietsflächen jedoch brach. Das Konzept sieht die Errichtung von Wohngemeinschaften für dementiell 

erkrankte Senioren oder andere betreuungsbedürftige Menschen, einer Tagespflege sowie von unterschiedlich 

großen Wohnungen in Reihen- und Mehrfamilienhäusern vor. Ziel der Mischung unterschiedlicher Wohnformen ist 

ein generationenübergreifendes Zusammenleben im Quartier, das durch die Errichtung ergänzender 

Gemeinschaftseinrichtungen gestärkt werden soll. 

Hinsichtlich der von dem Vorhaben ausgehenden Wirkfaktoren sind der Verlust der Wald- und Wiesenflächen 

sowie ggf. von dem Vorhaben ausgehende Störungen auf umliegende Bereiche von Relevanz. 

Baubedingte Wirkungen 

Zu den baubedingten Wirkungen zählen alle Beeinträchtigungen der Tierwelt, die während der Bauphase eines 

Vorhabens auftreten können. In der Regel sind diese von temporärer Dauer, wobei aber auch ein dauerhafter 

Verlust in Form einer baubedingten Zerstörung von Brutplätzen und Gelegen oder Fledermausquartieren und damit 

einhergehenden Tötung durch die Baufeldfreimachung (Rodung von Gehölzbeständen etc.) auftreten kann. Im 

Rahmen der Gehölzrodungen und dem Neubau von Gebäuden wird von einer Störung von angrenzenden 

Faunabeständen durch den Baustellenbetrieb (Bewegungen, Silhouettenwirkungen, Erschütterungen, Schall- und 

Lichtemissionen) ausgegangen. Neben umfangreichen Rodungsarbeiten in den Waldbereichen im Plangebiet ist 

der Verlust der Sukzessions- und Wiesenflächen zu nennen. Im Zuge der Bauphase ist somit von starken 

baubedingten Eingriffen und Störungen durch Lärm, Erschütterungen oder Fahrzeugbewegungen im 

Untersuchungsraum zu rechnen.  

Anlagebedingte Wirkungen 

Anlagebedingt geht von dem Vorhaben ein Verlust der Waldflächen und der Wiesenflächen im Plangebiet mit 

anschließender Neubebauung aus. Die Bodenversiegelung und Bebauung führen zu einem dauerhaften Verlust 

dieser Habitate. Allgemeine anlagebedingte Störungen der angrenzenden Fauna können z. B. von 

Silhouettenwirkungen neuer Gebäude und Begrünungen (z. B. Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern) 

ausgehen. Zudem sind anlagebedingt Vogelkollisionen an Glasscheiben von Gebäuden, insbesondere wenn die 

Glasscheiben eine Durchsicht auf die dahinter liegende Umgebung eröffnen oder in denen sich die Umgebung 

spiegelt, möglich. Im vorliegenden Fall bestehen bereits Silhouettenwirkungen durch die angrenzende Bebauung 
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und den Waldbestand, so dass diesbezüglich von der Planung keine erheblichen zusätzlichen Wirkungen 

ausgehen.  

Betriebsbedingte Wirkungen 

Die betriebsbedingten Wirkungen gehen bei dem Vorhaben von der geplanten Wohn- und Freizeitnutzung aus. 

Betriebsbedingte Störwirkungen können sich dabei infolge von Lärm- und Lichtimmissionen oder auch 

Bewegungsreizen durch Personen oder Fahrzeuge ergeben. Eine höhere Frequentierung des Plangebietes und 

angrenzender Bereiche durch Menschen und durch Fahrzeuge ist zu erwarten. Zudem sind im Allgemeinen je nach 

Beleuchtungskonzept verstärkte Lichtimmissionen zu erwarten (geringeres Insektenaufkommen als 

Nahrungsquelle durch unattraktive Beleuchtungsquellen). 

1.4 Datengrundlagen 

Zur Ermittlung potenziell vorkommender Arten im Vorhabensbereich und dessen Umgebung wurden folgende 

Datengrundlagen ausgewertet: 

• Artangaben auf Basis der Messtischblätter 4610 Hagen (Quadrant 4) und 4710 Radevormwald 

(Quadrant 2) (2020, mit Aktualisierung 2023), 

• Auswertung des Fachinformationssystems FIS und des Fundortkatasters @LINFOS des LANUV (2020, 

mit Aktualisierung 2023), 

• Abfrage vorhandener Daten beim amtlichen und ehrenamtlichen Naturschutz (2020). 

Im Folgenden werden die Abfrageergebnisse zusammenfassend wiedergegeben. Zusätzlich wurde eine 

Ortsbegehung am 22. September 2020 durchgeführt, um die potenzielle Habitateignung für die aufgeführten Arten 

und ggf. weiterer Arten beurteilen zu können. 

Messtischblätter 4610 Hagen (Q 4) und 4710 Radevormwald (Q 2) 

Am 16.09.2020 und 06.06.2023 wurde das Fachinformationssystem des LANDESAMTES FÜR NATUR, UMWELT UND 

VERBRAUCHERSCHUTZ (LANUV) zu potenziellen Vorkommen planungsrelevanter Arten abgefragt. Die Abfrage für 

die oben aufgeführten Messtischblätter ergab insgesamt 40 Tierarten, davon 6 Fledermausarten, die Haselmaus 

als weitere Säugetierart und 33 Vogelarten. In einem Messtischblatt werden getrennt für die vier Quadranten alle 

nach dem Jahr 2000 nachgewiesenen planungsrelevanten Arten angegeben. Die Abfrage ergab folgende Liste 

planungsrelevanter Arten: 

Tabelle   1: Planungsrelevante Arten für die Messtischblätter 4610 (Q 4) und 4710 (Q 2) 

Art 
Status 

Erhaltungszustand 

NRW (KON) Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 

Fledermäuse 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus ab 2000 vorhanden G 

Myotis myotis Großes Mausohr ab 2000 vorhanden U 

Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus ab 2000 vorhanden G 

Myotis nattereri Fransenfledermaus ab 2000 vorhanden G 

Nyctalus noctula Abendsegler ab 2000 vorhanden G 

Plecotus auritus 

 

Braunes Langohr ab 2000 vorhanden G 
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Art 
Status 

Erhaltungszustand 

NRW (KON) Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 

Weitere Säugetiere 

Muscardinus avellanarius Haselmaus ab 2000 vorhanden G 

Vögel 

Accipiter gentilis Habicht BV ab 2000 vorhanden G 

Accipiter nisus Sperber BV ab 2000 vorhanden G 

Alauda arvensis Feldlerche BV ab 2000 vorhanden U- 

Alcedo atthis Eisvogel BV ab 2000 vorhanden G 

Anthus pratensis Wiesenpieper BV ab 2000 vorhanden S 

Anthus trivialis Baumpieper BV ab 2000 vorhanden U- 

Asio otus Waldohreule BV ab 2000 vorhanden U 

Bubo bubo Uhu BV ab 2000 vorhanden G 

Buteo buteo Mäusebussard BV ab 2000 vorhanden G 

Carduelis cannabina Bluthänfling BV ab 2000 vorhanden U 

Ciconia nigra Schwarzstorch BV ab 2000 vorhanden U 

Coturnix coturnix Wachtel BV ab 2000 vorhanden U 

Cuculus canorus Kuckuck BV ab 2000 vorhanden U- 

Delichon urbica Mehlschwalbe BV ab 2000 vorhanden U 

Dryobates minor Kleinspecht BV ab 2000 vorhanden G 

Dryocopus martius Schwarzspecht BV ab 2000 vorhanden G 

Falco subbuteo Baumfalke BV ab 2000 vorhanden U 

Falco tinnunculus Turmfalke BV ab 2000 vorhanden G 

Hirundo rustica Rauchschwalbe BV ab 2000 vorhanden U- 

Lanius collurio Neuntöter BV ab 2000 vorhanden G- 

Milvus milvus Rotmilan BV ab 2000 vorhanden G 

Locustella naevia Feldschwirl BV ab 2000 vorhanden U 

Passer montanus Feldsperling BV ab 2000 vorhanden U 

Perdix perdix Rebhuhn BV ab 2000 vorhanden S 

Pernis apivorus Wespenbussard BV ab 2000 vorhanden U 

Phylloscopus sibilatrix Waldlaubsänger BV ab 2000 vorhanden G 

Scolopax rusticola Waldschnepfe BV ab 2000 vorhanden U 

Serinus serinus Girlitz BV ab 2000 vorhanden U 

Strix aluco Waldkauz BV ab 2000 vorhanden G 

Sturnus vulgaris  Star BV ab 2000 vorhanden U 

Tetrastes bonasia Haselhuhn BV ab 2000 vorhanden S 

Tyoto alba Schleiereule BV ab 2000 vorhanden G 
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Art 
Status 

Erhaltungszustand 

NRW (KON) Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 

Vanellus vanellus Kiebitz BV ab 2000 vorhanden S 

Erhaltungszustand NRW (KON = kontinentale biogeographische Region / ATL = atlantische biogeographische Region): 

G = günstig          U = ungünstig          S = schlecht          - = abnehmende Tendenz          + = zunehmende Tendenz 

BV = Brutvorkommen  BK = Brutkolonie NG = Nahrungsgast  R = Rast  WV = Wintervorkommen 

FIS und @LINFOS des LANUV 

Am 16.09.2020 und 06.06.2023 hat eine Abfrage und Auswertung der auf der Internetseite des LANUV verfügbaren 

Daten des Fachinformationssystems (FIS) und der Landschaftsinformationssammlung (@LINFOS) stattgefunden. 

Die Auswertung des FIS und @LINFOS des LANUV ergab keine Hinweise auf Fundorte planungsrelevanter Arten 

im Plangebiet und dessen Umfeld.  

Im Fachinformationssystem können den Sachdaten zu Schutzgebieten und schutzwürdigen Bereichen ggf. 

Angaben über mögliche Artvorkommen entnommen werden. Im Folgenden werden die Schutzgebiete und 

sonstigen schutzwürdigen Bereiche hinsichtlich ihrer artenschutzrechtlichen Relevanz ausgewertet.  

Etwa 120 m südwestlich des Plangebietes befinden sich die Biotopverbundfläche „Talsystem des Hasper und 

Hemkerbaches oberhalb der Hasper Talsperre“ (VB-A-4710-009) und die Biotopkatasterfläche „Alte Laubwälder 

zwischen Hasperbach und Zurstraße“ (BK-4710-0068). Innerhalb der genannten Biotopverbundfläche liegt zudem 

die Biotopkatasterfläche „Talsystem des Hasperbaches“ (BK-4710-0063) etwa 330 m südwestlich sowie etwa 

450 m westlich des Plangebietes. Weiterhin ist die Biotopkatasterfläche „Erlenwäldchen im dicht besiedelten 

Bereich“ (BK-4610-534) ca. 200 m nordwestlich des Plangebietes gelegen. Im Osten, etwa 490 m vom Plangebiet 

entfernt, befinden sich die Biotopverbundfläche „Oberes Mäckinger Bachtal bei Baunscheidt“ (VB-A-4610-029) 

sowie die Biotopkatasterfläche „Tal des Mäckinger Baches“ (BK-4610-0190) (s. Tab. 2 und Abb.8). 

Tabelle   2: Biotopkataster- und Biotopverbundflächen des LANUV 

Nr. Name Schutzziel Artangaben 

VB-A-4610-029 Oberes Mäckinger Bachtal 

bei Baunscheidt 

Erhaltung eines überwiegend natur-

nahen Baches mit Feuchtgrünländern 

und naturnahen Waldflächen. 

• Kammmolch 

• Ringelnatter (nicht 

planungsrelevant) 

• Schlingnatter 

• Zauneidechse 

• Gartenrotschwanz 
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Nr. Name Schutzziel Artangaben 

VB-A-4710-009 Talsystem des Hasper und 

Hemkerbaches oberhalb 

der Hasper Talsperre 

Erhaltung eines bedeutenden 

Talsystems mit weitgehend 

naturnahem Bachlauf mit 

Feuchtgrünland und Feuchtwald. 

Planungsrelevante Arten:  

• Eisvogel 

• Wasserfledermaus 

• Fransenfledermaus 

 

Weitere Artangaben: 

• Wasseramsel  

• Bachforelle  

• Koppe 

• Flussmützenschnecke 

 

• Vorhandene, ehemalige 

Erzstollen als Fledermaus-

Winterquartiere bedeutsam 

• Wertvoll für 

Altholzbewohner 

BK-4610-0190 Tal des Mäckinger Baches Erhaltung eines reich strukturierten 

Bachsystems als wesentliches, kreis-

übergreifendes Vernetzungselement 

und Lebensraum. 

• Keine Artangaben 

BK-4610-534 Erlenwäldchen im dicht 

besiedelten Bereich 

- - 

BK-4710-0063 Talsystem des 

Hasperbaches 

Erhaltung und Entwicklung eines 

Talsystems mit naturnahen 

Bachläufen, Quellbereichen mit 

Auwaldstreifen und Feuchtgrünland in 

der Aue. 

• Keine Artangaben 

BK-4710-0068 Alte Laubwälder zwischen 

Hasperbach und 

Zurstraße 

Erhaltung alter bodeständiger 

Laubwaldbestände. 

• Lebensraum und Trittstein 

für Altholz- und Höhlen 

bewohnende Arten 

 
Abbildung 11: Biotopkataster- und Biotopverbundflächen des LANUV 

VB-A-4610-029 
BK-4610-0190 

VB-A-4710-009 
BK-4710-0068 

BK-4710-0063 

BK-4610-534 
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Abfrage ehrenamtlicher Naturschutz 

Entsprechend der aktuellen Leitfäden und Handlungsempfehlungen des Landes Nordrhein-Westfalen hat am 

16. September 2020 eine Abfrage des amtlichen und ehrenamtlichen Naturschutzes stattgefunden, um vorhandene 

Kenntnisse von planungsrelevanten Arten im Plangebiet und dessen Umgebung in die Beurteilung von möglichen 

artenschutzrechtlichen Konflikten einbeziehen zu können. 

Folgende Stellen wurden angeschrieben: 

• Ennepe-Ruhr-Kreis, Untere Naturschutzbehörde, 

• Stadt Breckerfeld, Bauamt, 

• Biologische Station im Ennepe-Ruhr-Kreis e. V., 

• Landesbüro der Naturschutzverbände NRW, 

• NABU Ennepe-Ruhr-Kreis e. V., 

• BUND NRW. 

Folgende Rückmeldungen sind bisher eingegangen: 

Ennepe-Ruhr-Kreis, Untere Naturschutzbehörde: Keine Rückmeldung. 

Stadt Breckerfeld, Bauamt: Keine Rückmeldung. 

Biologische Station im Ennepe-Ruhr-Kreis e. V.: „Das Planungsgebiet liegt im Bewegungsradius einer von uns 

aktuell (2019, 2020) per Wildkamera und genetischem Nachweis identifizierten Wildkatze. Daher sollte von einer 

Rodung außerhalb der Aufzuchtzeit der Jungen abgesehen werden und mögliche Versteckmöglichkeiten (größere 

Stamm- und Wurzelhöhlen, Bodenlöcher, Reisighaufen etc.) abgesucht werden. 

Schwarzstörche kommen dort ebenfalls vor, ein Horst ist uns dort jedoch bislang nicht bekannt. Weiterhin ist das 

Vorkommen folgender Fledermausarten im Ennepe-Ruhr-Kreis bekannt: 

• Zwergfledermaus, 

• Rauhautfledermaus, 

• Abendsegler, 

• Wasserfledermaus, 

• Braunes Langohr, 

• Fransenfledermaus, 

• Großes Mausohr,  

• Große Bartfledermaus, 

• Bechsteinfledermaus, 

• Nymphenfledermaus, 

• Mückenfledermaus, 

• Kleinabendsegler, 

• Breitflügelfledermaus, 

• Teichfledermaus, 
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• Alpenfledermaus und  

• Kleine Bartfledermaus.“ 

Landesbüro der Naturschutzverbände NRW: keine Rückmeldung. 

NABU Ennepe-Ruhr-Kreis e. V.: „Ihrer Bitte entsprechend teile ich mit, dass sich in der Umgebung des südlichen 

Grenzbereiches des Plangebietes ein langjährig, auch 2020, besetzter Greifvogelhorst befindet, den im Wechsel 

Mäuse- und Wespenbussard zur Brut genutzt haben. Der junge Waldstreifen im gesamten östlichen Randbereich 

erscheint mir u. a. aufgrund seiner Struktur und des Arteninventars an heimischen Laubbaum- und 

Wildstraucharten als Habitat für die Haselmaus geeignet.“ 

BUND NRW: keine Rückmeldung. 

2. Artenschutzprüfung Stufe I - Vorprüfung (Artenspektrum, Wirkfaktoren) 

 (Oktober 2020) 

Im Folgenden wird zunächst bewertet, ob von den oben aufgeführten planungsrelevanten Arten ein Vorkommen 

aufgrund der Biotoptypenausstattung im Plangebiet möglich ist (Kap. 2.1). Danach wird beurteilt, ob bei den 

genannten Arten artenschutzrechtliche Konflikte auf der Grundlage der im Kapitel 1.3 beschriebenen Wirkfaktoren 

möglich sind. Dies erfolgt unter Berücksichtigung von allgemeinen Maßnahmen zur Vermeidung und 

Verminderung, welche im Kapitel 4 nochmals zusammenfassend wiedergegeben werden. 

Für die Arten, für die ein Vorkommen und eine Betroffenheit nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann, 

bzw. die im Rahmen der Kartierungen ein Vorkommen nachgewiesen wurde, erfolgt anschließend eine Art-für-Art-

Betrachtung im Hinblick auf die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG im Rahmen der 

vertiefenden Prüfung der Verbotstatbestände (Stufe II) (Kap. 3.). 

2.1 Vorprüfung des Artenspektrums (Auswahl potenziell vorkommender Arten) 

Avifauna 

Hinsichtlich der Avifauna liegen Hinweise auf Basis der Messtischblatt-Abfrage und der Abfrage des 

ehrenamtlichen Naturschutzes über Vorkommen der in Waldgebieten brütenden Arten bzw. Altholzbewohner 

(Greifvögel, Eulen, Spechte) Habicht, Sperber, Waldohreule, Kleinspecht, Schwarzspecht, Waldkauz, 

Mäusebussard, Wespenbussard, Rotmilan, Baumfalke, Schwarzstorch, Haselhuhn, Waldlaubsänger und 

Waldschnepfe vor. Die großen Waldflächen im Plangebiet sowie im Umfeld bieten ein hohes Potenzial für Wald- 

und Altholzbewohner. Insbesondere die Strukturvielfalt (Wechsel aus älterem Baumbestand, Jungwuchs, dichtem 

Unterwuchs sowie Kahlschlägen) bietet gute Voraussetzungen für die Arten als Bruthabitat. (Specht-) Höhlungen 

konnten im belaubten Zustand nicht erfasst werden, wobei jedoch davon auszugehen ist, dass Spechthöhlungen 

in den Baumbeständen zu finden sind. Im Rahmen der Ortsbegehung wurde zudem ein Buntspecht erfasst, so 

dass auch ein Vorkommen der planungsrelevanten Spechtarten nicht auszuschließen ist. Östlich des Plangebietes 

wurden während der Ortsbegehung zwei Rotmilane sowie ein Mäusebussard im Bereich der Feldflächen 

beobachtet. Der NABU Ennepe-Ruhr-Kreis hat in diesem Bereich außerdem einen Horstbaum bestätigt, der im 

jährlichen Wechsel von Mäuse- und Wespenbussard genutzt wird. Alle genannten Wald- und Altholzbewohner 

werden daher weiter betrachtet. 

Als Fels- und Nischenbrüter bzw. Gebäudebrüter kommen Turmfalke, Uhu, Schleiereule, Rauchschwalbe und 

Mehlschwalbe auf Messtischblattbasis vor. Diese nutzen Felswände, hohe Gebäude (Schornsteine, Kirchentürme, 

Kühltürme etc.), landwirtschaftliche Gebäude und Scheunen als Brutplätze, welche im Plangebiet nicht vorhanden 

sind. Uhu und Turmfalke nutzen z. T. jedoch auch alte Nester anderer Arten, so dass ein Vorkommen der Arten 
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nicht ausgeschlossen werden kann und diese weiter betrachtet werden. Brutplätze der Arten Schleiereule, 

Rauchschwalbe und Mehlschwalbe können im Vorhabensbereich ausgeschlossen werden.  

Ausgeschlossen werden ebenfalls Brutvögel des Offenlandes / der offenen Feldflur im Plangebiet, im 

vorliegenden Fall Feldlerche, Feldsperling, Feldschwirl, Rebhuhn, Kiebitz, Wachtel und Wiesenpieper. 

Offenlandarten bevorzugen zumeist Freiflächen mit ausreichendem Abstand zu angrenzenden Gehölzen und 

Gebäuden, um freie Sicht auf ggf. auftretende Prädatoren zu haben. Siedlungsbereiche und Gehölze werden 

wegen ihrer Silhouettenwirkung gemieden. Insbesondere Kiebitz und Feldlerche meiden die Nähe zu Silhouetten, 

so dass ein Vorkommen der Arten im Plangebiet sowie in den angrenzenden Feldflächen im Waldrandbereich im 

Südosten ausgeschlossen wird.  

Der Lebensraum des Feldsperlings sind halboffene Agrarlandschaften mit einem hohen Grünlandanteil, 

Obstwiesen, Feldgehölzen und Waldrändern. Darüber hinaus dringt er bis in die Randbereiche ländlicher 

Siedlungen vor, wo er Obst- und Gemüsegärten oder Parkanlagen besiedelt. Anders als der nah verwandte 

Haussperling meidet er das Innere von Städten. Feldsperlinge sind sehr brutplatztreu und nisten gelegentlich in 

kolonieartigen Ansammlungen. Als Höhlenbrüter nutzten sie Specht- oder Faulhöhlen, Gebäudenischen, aber auch 

Nistkästen. Ein Vorkommen der Art kann in den Waldrandbereichen südöstlich des Plangebietes somit nicht 

ausgeschlossen werden. Auch Feldschwirl, Rebhuhn, Wachtel und Wiesenpieper können in den angrenzenden 

Feldflächen vorkommen. Die Arten werden daher vorsorglich weiter betrachtet.  

Als Gehölz- und Gebüschbrüter werden auf Messtischblattbasis Neuntöter, Star, Bluthänfling, Kuckuck, 

Gartenrotschwanz, Girlitz und Baumpieper angegeben. Für die oben genannten Arten bietet das Plangebiet 

grundsätzlich ein Potenzial als Lebensraum (z. B. Gebüsche für Neuntöter, Bluthänfling, Girlitz und 

Gartenrotschwanz, ggf. Höhlenbäume für Stare, Wirtsvögel für Kuckuck, Waldränder für Baumpieper). Die Arten 

werden daher weiter betrachtet. 

Auf Messtischblattbasis wird darüber hinaus das mögliche Vorkommen des Eisvogels als gewässergebundene 

Art angegeben. Da im Plangebiet keine geeigneten Fließ- und Stillgewässer vorliegen, können Vorkommen der 

oben genannten Art ausgeschlossen werden. Die Art wird daher nicht weiter betrachtet.  

Fledermäuse 

Die Auswertung vorhandener, verfügbarer Daten ergab das potenzielle Vorkommen von 16 Fledermausarten im 

Plangebiet und dessen Umgebung. Hierzu zählen gebäudebewohnende und waldbewohnende Arten. Hiervon sind 

lediglich Vorkommen von sechs Fledermausarten auf Basis des Messtischblattes angegeben. Die anderen 

Artangaben stammen von der Liste der im Ennepe-Ruhr-Kreis nachgewiesenen Fledermausarten der 

BIOLOGISCHEN STATION. Da keine ortsgenauen Angaben zum Untersuchungsraum selbst vorliegen, sind sämtliche 

16 Arten im Hinblick auf mögliche artenschutzrechtliche Konflikte zu betrachten. 

Von den Fledermausarten zählen Zwergfledermaus, Großes Mausohr, Große und Kleine Bartfledermaus, 

Mückenfledermaus, Breitflügelfledermaus, Teichfledermaus und Alpenfledermaus zu den überwiegend 

gebäudebewohnenden Arten. Jedoch nutzen einige der Arten auch Baumhöhlen als Quartiere, z. B. als 

Balzquartiere. Hierzu gehören Zwergfledermaus, Großes Mausohr, Breitflügelfledermaus, Große und Kleine 

Bartfledermaus, so dass Vorkommen der Arten nicht ausgeschlossen werden können. Diese werden weiter 

betrachtet. Für die anderen gebäudebewohnenden Arten (Mückenfledermaus, Teichfledermaus und 

Alpenfledermaus) können Vorkommen im Vorhabensbereich ausgeschlossen werden können, da sich dort keine 

Gebäude befinden.  

Für keine der waldbewohnenden Fledermausarten kann eine Bedeutung des Plangebietes als Lebensraum 

ausgeschlossen werden. Hierzu zählen Abendsegler, Nymphenfledermaus, Wasserfledermaus, 

Bechsteinfledermaus und Kleinabendsegler. Darüber hinaus nutzen auch die Arten Rauhautfledermaus, Braunes 
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Langohr und Fransenfledermaus teilweise Gebäude als Quartiere, wobei vornehmlich Baumquartiere bevorzugt 

werden. Das Plangebiet mit seinen großen Waldflächen bietet den Arten gute Habitatbedingungen. Höhlenbäume 

und Spechthöhlungen mit einer Quartiereignung sind im Waldbestand wahrscheinlich und können daher nicht 

ausgeschlossen werden. Die waldbewohnenden Fledermausarten werden weiter betrachtet. 

Weitere Säugetiere 

Entsprechend der Abfrage des ehrenamtlichen Naturschutzes sind Vorkommen weiterer Säugetierarten neben den 

Fledermäusen zu prüfen. Laut Angaben der Biologischen Station des Ennepe-Ruhr-Kreises liegt das Plangebiet 

im Bewegungsradius einer in 2019 und 2020 per Wildkamera und genetischem Nachweis identifizierten Wildkatze.  

Die Wildkatze ist eine scheue, einzelgängerisch lebende Waldkatze. Sie ist eine Leitart für kaum zerschnittene, 

möglichst naturnahe waldreiche Landschaften. Sie benötigt große zusammenhängende und störungsarme Wälder 

(v.a. alte Laub- und Mischwälder) mit reichlich Unterwuchs, Windwurfflächen, Waldrändern, ruhigen Dickichten und 

Wasserstellen. Bevorzugte Nahrungsflächen sind Waldränder, Waldlichtungen, waldnahe Wiesen und Felder, aber 

auch weiter entfernt gelegene gehölzreiche Offenlandbereiche (bis zu 1,5 km). Darüber hinaus benötigen die Tiere 

ein ausreichendes Angebot an natürlichen Versteckmöglichkeiten als Schlafplätze und zur Jungenaufzucht (v. a. 

dichtes Gestrüpp, bodennahe Baumhöhlen, Wurzelteller, trockene Felsquartiere, verlassene Fuchs- oder 

Dachsbaue). Die Wildkatze ist eine hochmobile Art mit einem großen Raumanspruch. In der Nordeifel beträgt die 

Größe der Streifgebiete bei den Katern 1.000 bis 2.000 ha, bei den Katzen etwa 500 ha. Innerhalb ihres 

Lebensraumes legen die Tiere Entfernungen von durchschnittlich 3 km pro Nacht im Sommer beziehungsweise 

11 km pro Nacht im Winter zurück (LANUV 2020). Ein Vorkommen der Art kann demnach nicht ausgeschlossen 

werden. Die Art wird weiter betrachtet. 

Entsprechend der Angaben des NABU Ennepe-Ruhr-Kreises sowie des Messtischblattes sind zudem Vorkommen 

der Haselmaus nicht auszuschließen. Die Haselmaus lebt bevorzugt in Laub- und Laubmischwäldern, an gut 

strukturierten Waldrändern sowie auf gebüschreichen Lichtungen und Kahlschlägen. Außerhalb geschlossener 

Waldgebiete werden in Parklandschaften auch Gebüsche, Feldgehölze und Hecken sowie gelegentlich in 

Siedlungsnähe auch Obstgärten und Parks besiedelt. Tagsüber schlafen die dämmerungs- und nachtaktiven 

Haselmäuse in faustgroßen Kugelnestern in der Vegetation oder in Baumhöhlen. Ein Tier legt pro Sommer 3 bis 5 

Nester an. Sie können auch in Nistkästen gefunden werden. Ab Ende Oktober bis Ende April / Anfang Mai verfallen 

die Tiere in den Winterschlaf, den sie in Nestern am Boden unter der Laubschicht, zwischen Baumwurzeln oder in 

frostfreien Spalten verbringen (LANUV 2020). Aufgrund der Habitatstrukturen im Plangebiet ist ein Vorkommen der 

Art möglich. Die Art wird weiter betrachtet. 

Amphibien 

Da im Plangebiet keine Stillgewässer (Teiche, Tümpel, Weiher, temporäre Kleingewässer etc.) vorhanden sind, 

kann ein Vorkommen des in der Biotopverbundfläche „Oberes Mäckinger Bachtal bei Baunscheidt“ (VB-A-4610-

029) angegebenen Kammmolches ausgeschlossen werden. Des Weiteren sind im näheren Umfeld keine 

Stillgewässer bekannt, von denen Vernetzungsbeziehungen in das Plangebiet ausgehen. Die Art wird nicht weiter 

betrachtet. 

Reptilien 

Die Schlingnatter teilt ihre Lebensräume im Wesentlichen mit Waldeidechsen und Blindschleichen, die ihre 

Nahrungsgrundlage darstellen: Waldlichtungen, Schonungen, Säume, Halbtrockenrasen, Heiden. Auch die Nähe 

des Menschen meidet sie prinzipiell nicht, wie Funde im Sauerland zeigen, wo sie mehrfach in Gärten in 

Waldrandlage nachgewiesen wurde (HERPETOFAUNA NRW 2020). Auch wenn die Habitatbedingungen in den 

geschlossenen Waldbereichen im Plangebiet nicht optimal sind, lassen sich Vorkommen im Bereich der 

Wiesenfläche, der Ruderalfläche sowie in den angrenzenden Bereichen nicht gänzlich ausschließen. Die Art wird 

daher weiter betrachtet.  
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Die Zauneidechse bewohnt reich strukturierte, offene Lebensräume mit einem kleinräumigen Mosaik aus 

vegetationsfreien und grasigen Flächen, Gehölzen, verbuschten Bereichen und krautigen Hochstaudenfluren. 

Dabei werden Standorte mit lockeren, sandigen Substraten und einer ausreichenden Bodenfeuchte bevorzugt. 

Ursprünglich besiedelte die wärmeliebende Art ausgedehnte Binnendünen- und Uferbereiche entlang von Flüssen. 

Heute kommt sie vor allem in Heidegebieten, auf Halbtrocken- und Trockenrasen sowie an sonnenexponierten 

Waldrändern, Feldrainen und Böschungen vor. Sekundär nutzt die Zauneidechse auch vom Menschen 

geschaffene Lebensräume wie Eisenbahndämme, Straßenböschungen, Steinbrüche, Sand- und Kiesgruben oder 

Industriebrachen. Im Winter verstecken sich die Tiere in frostfreien Verstecken (z. B. Kleinsäugerbaue, natürliche 

Hohlräume), aber auch in selbst gegrabenen Quartieren (LANUV 2020). Da das Plangebiet über keine ausreichend 

grabfähigen und trockenen Bereiche zur Eiablage für die Art verfügt und auch sonnenexponierte Standorte fehlen, 

wird ein Vorkommen der Art ausgeschlossen. Die Art wird nicht weiter betrachtet. 

Zusammenfassend können Vorkommen der folgenden planungsrelevanten Arten nicht von vornherein 

ausgeschlossen werden: 

• Habicht,  

• Sperber,  

• Waldohreule,  

• Kleinspecht,  

• Schwarzspecht,  

• Waldkauz,  

• Mäusebussard,  

• Wespenbussard,  

• Rotmilan,  

• Baumfalke,  

• Schwarzstorch,  

• Haselhuhn,  

• Waldlaubsänger,  

• Waldschnepfe, 

• Uhu, 

• Turmfalke, 

• Feldsperling, 

• Feldschwirl, 

• Rebhuhn, 

• Wachtel, 

• Wiesenpieper, 

• Neuntöter,  

• Star,  

• Bluthänfling,  
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• Kuckuck,  

• Gartenrotschwanz, 

• Girlitz, 

• Baumpieper, 

• Abendsegler,  

• Nymphenfledermaus,  

• Wasserfledermaus,  

• Bechsteinfledermaus, 

• Kleinabendsegler, 

• Rauhautfledermaus,  

• Braunes Langohr,  

• Fransenfledermaus,  

• Zwergfledermaus, 

• Großes Mausohr,  

• Breitflügelfledermaus,  

• Große Bartfledermaus,  

• Kleine Bartfledermaus, 

• Wildkatze, 

• Haselmaus und 

• Schlingnatter. 

2.2 Vorprüfung der Wirkfaktoren (Prüfung möglicher artenschutzrechtlicher Konflikte) 

Für die oben aufgeführten Arten wird untersucht, ob das Vorhaben mit seinen Wirkfaktoren (Verlust der 

Waldbereiche sowie der Wiesen- und Ruderalfläche, bau-, anlage- und betriebsbedingte Störungen) bei den 

potenziell vorkommenden Arten artenschutzrechtliche Konflikte auslösen kann. Dies erfolgt unter Einbeziehung 

üblicher Vermeidungsmaßnahmen, wie z. B. Bauzeitenbeschränkungen.  

Hinsichtlich der oben genannten Vogelarten kann im Zuge der Realisierung der Planung ein Brutplatzverlust durch 

die Rodung von Gehölz- und Gebüschstrukturen in den Waldbereichen und damit eine Erfüllung des 

Verbotstatbestandes der Zerstörung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG eintreten.  

Im Allgemeinen kann eine Zerstörung von Nestern und Gelegen und damit die Tötung von Tieren über eine 

Baufeldfreimachung außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit europäischer Vögel, also nicht im Zeitraum von Anfang 

März bis Ende September, ausgeschlossen werden. Der Verbotstatbestand der Tötung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG wird unter Berücksichtigung dieser üblichen Maßnahmen vermieden. Neben dem eigentlichen 

Brutplatzverlust sind außerdem anlage-, bau- und betriebsbedingte Störungen von Brutvögeln in angrenzenden 

Bereichen, wie den verbleibenden Waldbereichen im Umfeld, möglich. Baubedingte Störungen könnten über eine 

Beschränkung der Bauzeit außerhalb der Brutzeit (s. o.) vermieden werden. Da dann ein Bau aber überwiegend 

nur im Winter möglich wäre, ist diese pauschale Angabe, ohne die genaue Kenntnis der Brutvorkommen im 
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Plangebiet und den angrenzenden Bereichen, nicht zielführend. Betriebsbedingte Störungen können sich durch 

das nähere Heranrücken der anthropogenen Nutzung wie die Wohn- und Freizeitnutzung ergeben. 

Aus den oben genannten Gründen (potenzielle Betroffenheit von Brutplätzen, anlage-, bau- und betriebsbedingte 

Störungen) wird eine Bestandserfassungen der Brutvögel im Plangebiet sowie angrenzenden Bereichen im 

Zeitraum von Februar bis Juli 2021 empfohlen, um Planungssicherheit hinsichtlich möglicher Betroffenheiten von 

Brutvögeln zu erhalten. Nach Vorliegen dieser Kenntnisse können im Rahmen einer vertiefenden Prüfung der 

Verbotstatbestände (Artenschutzprüfung Stufe II) konkrete Vermeidungsmaßnahmen und ggf. vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. 

Hinsichtlich der Fledermausarten bieten Bäume mit Höhlungen ein Potenzial für eine Nutzung als Quartier. Im 

Rahmen der Ortsbegehung konnten keine Höhlungen mit einer Eignung als Fledermausquartier festgestellt 

werden. Da die Bestandsbäume jedoch aufgrund des starken Belaubungszustandes nicht vollständig auf 

Höhlungen überprüft werden konnten, sind geeignete Strukturen für Fledermäuse im Plangebiet nicht 

auszuschließen. Ein bau- und anlagebedingter Verlust der potenziellen Quartierbäume ist somit möglich. 

Außerdem sind baubedingt erhebliche Störungen bei lärm- und erschütterungsintensiven Bauarbeiten in 

unmittelbarer Nähe von Quartieren (insb. Wochenstuben- und Winterquartiere) nicht auszuschließen. Zusätzlich 

können sich bau- und betriebsbedingte Lichtimmissionen negativ auf Fledermausbestände im Umfeld des 

Vorhabens auswirken. 

Grundsätzlich kann eine Tötung über eine Baumhöhlenaufnahme und vorherige Kontrolle von Baumhöhlungen vor 

der Fällung vermieden werden. Vorhandene Höhlenbäume sind - soweit möglich - zu erhalten oder ein Teilerhalt 

vorzusehen (z. B. durch Stehenlassen von Stämmen mit Höhlungen). In Bezug auf die potenzielle Nutzung von 

Baumhöhlungen als Fledermausquartier, können Tötungen im Falle von Fällarbeiten über eine vorherige Prüfung 

der Höhlungen auf Fledermausbesatz vermieden werden. So ist es gängige Praxis, zu fällende Bäume mittels 

Leitern, Taschenlampen und dem Einsatz eines Endoskops vor der Fällung auf einen Fledermausbesatz zu 

überprüfen (oder Detektor- und Sichtkontrolle). Sofern keine Tiere im Rahmen der Baumhöhlenkontrollen entdeckt 

werden, steht einer Fällung aus Artenschutzsicht nichts entgegen. Die Kontrollen haben dabei kurzfristig vor der 

Fällung zu erfolgen, um ausschließen zu können, dass zwischenzeitlich eine Besiedlung von Fledermäusen 

möglich ist. Sollte ein Fledermausbesatz wegen fehlender Erreichbarkeit oder Einsehbarkeit nicht ausgeschlossen 

werden können, so sollte während der Fällung ein Fledermausexperte vor Ort sein, um ggf. betroffene Tiere 

fachgerecht versorgen zu können. Sollten während der Arbeiten Fledermäuse aufgefunden werden, so ist 

umgehend die Untere Naturschutzbehörde zu informieren. Bei einem festgestellten Besatz eines Höhlenbaums 

durch Fledermäuse muss gewartet werden, bis die Tiere das Quartier von selbst verlassen haben. Abweichungen 

von dem beschriebenen Vorgehen sind mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 

Die angegebenen Maßnahmen sind wirksam, um baubedingte Tötungen von vornherein ausschließen zu können. 

Eine Erfüllung der Verbotstatbestände der Störung und Zerstörung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG kann für 

die angegebenen Fledermausarten allerdings nicht von vornherein ausgeschlossen werden, so dass eine 

Kartierung der Fledermäuse in 2021 sowie eine vertiefende Art-für-Art-Betrachtung im Rahmen der 

Artenschutzprüfung Stufe II empfohlen wird.  

Die Eignung als Lebensraum für Wildkatze, Haselmaus und Schlingnatter ist hinsichtlich möglicher 

artenschutzrechtlicher Konflikte von Belang. Durch das Vorhaben soll ein größerer Waldbereich überplant werden, 

so dass es bei der Durchführung der Planung zu einem Verlust essenzieller Lebensraumstrukturen in Verbindung 

mit einer Zerschneidung und Verkleinerung des Lebensraumes für die genannten Arten kommen kann. Eine 

Erfüllung des Verbotstatbestandes der Zerstörung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist möglich. Ebenso kann 

es im Rahmen der Baufeldfreimachung zu einer Tötung von Individuen in ihren Lebensräumen kommen (§ 44 

Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG).  
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Da eine Erfüllung von Verbotstatbeständen hinsichtlich Wildkatze, Haselmaus und Schlingnatter nicht von 

vornherein ausgeschlossen werden kann, werden Kartierungen der Arten in 2021 und eine vertiefende Prüfung der 

Verbotstatbestände im Rahmen der Artenschutzprüfung Stufe II empfohlen. 

Zusammenfassend kann eine Erfüllung von Verbotstatbeständen aktuell nicht von vornherein ausgeschlossen 

werden, so dass Kartierungen von Fledermäusen, Brutvögeln, Wildkatze, Haselmaus, Schlingnatter und eine 

vertiefende Art-für-Art Betrachtung im Rahmen der Artenschutzprüfung Stufe II empfohlen werden. 

3. Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände im Rahmen der 

Artenschutzprüfung Stufe II (Juni 2023) 

Die vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände (Artenschutzprüfung der Stufe II) erfolgt für die kartierten 

planungsrelevanten Arten. In die Beurteilung, ob gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 in Verbindung mit Abs. 5 BNatSchG 

Verbotstatbestände erfüllt werden, sind Maßnahmen zur Vermeidung sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

mit einbezogen (s. Kap. 4). Vermeidungsmaßnahmen führen dazu, dass bestimmte projektspezifische Wirkungen 

von vornherein unterbleiben oder abgemildert werden. Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen, wie z. B. die Anlage 

von Ersatzhabitaten im Vorfeld des eigentlichen Eingriffs, dienen dazu, den betroffenen Arten eine Möglichkeit zum 

Ausweichen zu schaffen und damit die Erfüllung von Verbotstatbeständen zu vermeiden. Über vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen kann die Funktion der betroffenen Lebensstätte im räumlichen Zusammenhang erhalten 

werden. Dabei muss ein Bezug zum betroffenen Habitat vorhanden sein. Die Maßnahmen werden in Kapitel 4 

zusammenfassend aufgelistet. In den anschließenden Kapiteln werden die Ergebnisse der faunistischen 

Kartierungen wiedergegeben und auf dieser Grundlage erfolgt eine artbezogene Prüfung der projektbedingten 

Auswirkungen im Hinblick auf den Artenschutz. Die Ergebnisse werden außerdem in den Karten 1 und 2 sowie den 

entsprechenden Protokollbögen des LANUV im Anhang dargestellt. 

3.1 Methodik der faunistischen Kartierungen 

Zur Klärung des vorhandenen Artenspektrums und der Habitatfunktion des Plangebietes für planungsrelevante 

Tierarten erfolgten von Februar bis Oktober 2021 faunistische Bestandserfassungen der Avifauna, Fledermäuse, 

Haselmaus und Reptilien in den jeweils dargestellten Untersuchungsräumen. Je nach Artengruppe und damit 

möglicher Betroffenheit zum Beispiel hinsichtlich Störungen schließen die Untersuchungsräume Flächen im Umfeld 

von bis zu ca. 300 m um das eigentliche Plangebiet mit ein. Die Untersuchungsräume sind den jeweiligen 

Abbildungen und den Karten 1 und 2 zu entnehmen.  

Hinsichtlich der Wildkatze wurden in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde keine faunistischen 

Erfassungen durchgeführt. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die Art grundsätzlich alle Waldflächen im 

Untersuchungsraum und darüber hinaus als Habitat nutzen kann, so dass die Art als potenziell vorkommend 

eingestuft und in der Art-für-Art Betrachtung hinsichtlich artenschutzrechtlicher Konflikte bewertet wird. 

3.1.1 Horst- und Höhlenbaumaufnahme 

Im Februar und März 2021 wurde eine Horst- und Höhlenbaumkartierung zur Erfassung potenzieller 

Quartierstrukturen für Fledermäuse bzw. von Horstbäumen planungsrelevanter Vogelarten durchgeführt. Die 

Höhlenbaumkartierung umfasste dabei einen Radius von 100 m um das Plangebiet, die Horstkartierung erfolgte 

im 300 m-Radius. Im Rahmen der Kartierungen wurden die Gehölzbestände mit Hilfe eines Fernglases sowie einer 

starken Taschenlampe in unbelaubtem Zustand auf quartiertaugliche Strukturen und größere Neststandorte 

untersucht.  
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3.1.2 Avifauna 

Die Erfassung der im Gebiet vorkommenden Vogelarten erfolgte in Anlehnung an die Methodik von SÜDBECK et al. 

(2005), bei der der Status der Arten (Brutvogel / Nahrungsgast) anhand von Verhaltensbeobachtungen (z. B. revier- 

und brutanzeigende Verhaltensweisen wie Reviergesang oder futtertragende Tiere) sowie anhand der Eignung der 

vorhandenen Biotopstrukturen als Lebensraum der Arten bestimmt wurde. Insgesamt erfolgten 8 Tagbegehungen 

sowie 7 Abend- bzw. Nachtbegehungen zur Erfassung von Eulen, Waldschnepfe und Rebhuhn. Eine Übersicht der 

Begehungstermine und Witterungsbedingungen findet sich in Tabelle 3. 

Tabelle   3: Übersicht der Begehungstermine zur Avifaunakartierung und Witterungsbedingungen 

Datum Uhrzeit Temperatur Bewölkung Wind Bemerkungen 

23.02.2021 18:30 - 20:30 Uhr 12 - 13 °C 60 - 80 % schwach Eulen 

16.03.2021 
06:30 - 10:30 Uhr 

18:20 - 19:20 Uhr 

4 °C 90 - 100 % 
schwach-mäßig 

Tagbegehung 

Rebhuhn 

23.03.2021 18:30 - 20:40 Uhr 
4 °C 0 % 

schwach 
Rebhuhn 

Eulen 

09.04.2021 06:45 - 10:20 Uhr 0 - 2 °C 60 - 80 % schwach-mäßig Tagbegehung 

17.04.2021 20:30 - 22:30 Uhr 4 - 7 °C 70 % schwach Eulen 

27.04.2021 06:30 - 10:30 Uhr 0 - 8 °C 0 % schwach Tagbegehung 

07.05.2021 20:00 - 21:40 Uhr 
3 - 8 °C 20 % 

schwach 
Waldschnepfe 

Eulen 

09.05.2021 06:20 - 10:00 Uhr 8 - 16 °C 10 - 30 % schwach Tagbegehung 

14.05.2021 06:00 - 09:25 Uhr 7 - 11 °C 50 - 100 % schwach Tagbegehung 

20.05.2021 20:15 - 23:00 Uhr 
12 - 10 °C 80 - 100 % 

schwach 
Waldschnepfe 

Eulen 

02.06.2021 06:00 - 09:30 Uhr 13 - 17 °C 10 %s schwach Tagbegehung 

11.06.2021 20:35 - 22:25 Uhr 19 - 22 °C 10 % schwach Waldschnepfe 

25.06.2021 05:30 - 08:15 Uhr 12 - 16 °C 10 % schwach Tagbegehung 

07.07.2021 06:00 - 08:45 Uhr 13 - 16 °C 20 - 80 % schwach Tagbegehung 

24.07.2021 08:00 - 09:30 Uhr 16 - 18 °C 10 % schwach Rebhuhn 

 

3.1.3 Fledermäuse 

Detektorbegehungen 

Im Untersuchungsraum wurden insgesamt sieben Detektorbegehungen durchgeführt, bei denen der 

Untersuchungsraum entlang von Transekten (insbesondere vorhandenen Wegen und Gehölzrändern) 

abgegangen und die registrierten Fledermausaktivitäten jeweils dokumentiert wurden. Verwendet wurden die 

Ultraschalldetektoren „Pettersson D240x“ der Firma Pettersson und „Batlogger M“ der Firma Elekon. 

Zur Ausflugzeit erfolgte jeweils eine Untersuchung von Bereichen im Umfeld potenzieller Quartierstrukturen 

(Gebäude, Altholzbestände) bzw. strukturell geeigneter Leitstrukturen, um ggf. ausfliegende Tiere oder vorhandene 

Flugrouten nachzuweisen. Die Erfassungstermine inklusive der entsprechenden Witterungsbedingungen sind in 

Tabelle 4 aufgeführt. 
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Tabelle   4: Übersicht der Begehungstermine zur Fledermauskartierung und Witterungsbedingungen 

Datum Uhrzeit Temperatur Bewölkung Wind Bemerkungen 

29.05.2021 21:25 - 23:15 Uhr 12 - 10 °C 20 % schwach Kein Niederschlag 

12.06.2021 21:35 - 23:15 Uhr 18 - 14 °C 30 % schwach-mäßig Kein Niederschlag 

02.07.2021 21:35 - 23:10 Uhr 16 - 13 °C 10 % schwach Kein Niederschlag 

23.07.2021 21:30 - 23:15 Uhr 19 - 18 °C 30 % schwach-mäßig Kein Niederschlag 

14.08.2021 20:50 - 22:20 Uhr 20 - 18 °C 5 % schwach Kein Niederschlag 

03.09.2021 20:00 - 21:50 Uhr 16 - 13 °C 20 % schwach Kein Niederschlag 

21.09.2021 19:00 - 21:00 Uhr 13 - 11 °C 60 % schwach Kein Niederschlag 

 

Horchboxuntersuchungen 

In insgesamt sieben Nächten wurden Dauererfassungsgeräte (so genannte Horchboxen) im Gebiet ausgebracht, 

um die Fledermausaktivitäten und das Arteninventar stationär über die gesamte Nacht zu erfassen. Eingesetzt 

wurden Horchboxen des Typs 2.0 der Firma Albotronic, mit denen in vielen Fällen eine Bestimmung der 

aufgezeichneten Rufe auf Artniveau anhand von Sonagrammen erfolgen kann. Die Untersuchungen erfolgten mit 

einer Ausnahme parallel zu den Detektorbegehungen (s. Tab. 4). Der erste Einsatz erfolgte vom 20. auf den 21. Mai 

2021 (dafür kein Einsatz am 29./30. Mai 2021). 

3.1.4 Haselmaus 

Zur Erfassung der Haselmaus wurden am 16. April 2021 insgesamt 20 spezielle Nistgelegenheiten (10 Hasel-

mauskästen und 10 „Haselmaus-Tubes“) im Gebiet ausgebracht. Bei den Haselmauskästen handelt es sich um 

Holzkästen mit stammseitigem Eingang. Die Haselmaus-Tubes bestehen aus Pappröhren, die durch ein 

Schiebebrettchen an einem Ende verschlossen sind (s. Abb. 12). Die Nisthilfen wurden im Zeitraum von Juni bis 

Oktober insgesamt fünfmal auf Besatz kontrolliert (s. Tab. 5). Bezüglich der nachgewiesenen Individuen wurden 

Geschlecht, Reproduktionszustand und Alter (adult/juvenil) erfasst. 

Tabelle   5: Übersicht der Erfassungstermine zur Haselmauskartierung und Witterungsbedingungen 

Datum Uhrzeit Temperatur Bewölkung Wind Bemerkungen 

16.04.2021 Ausbringung der künstlichen Nisthilfen 

04.06.2021 07:45 - 09:30 Uhr 17 - 21 °C 80 % schwach Kein Niederschlag 

03.07.2021 09:30 - 12:00 Uhr 16 - 20 °C 30 - 50 % schwach-mäßig Kein Niederschlag 

20.08.2021 08:00 - 09:45 Uhr 15 - 16 °C 100% schwach Kein Niederschlag 

17.09.2021 11:00 - 12:30 Uhr 18 °C 70 % mäßig Kein Niederschlag 

18.10.2021 08:00 - 09:30 Uhr 10 - 11 °C 50 % schwach Kein Niederschlag 
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Abbildung 12: Haselmaustube und -kasten 

3.1.5 Reptilien 

Zur Erfassung von Reptilien (insbesondere der Schlingnatter) wurden am 10. März 2021 insgesamt 20 künstliche 

Versteckplätze (KV) an besonnten bis halbschattigen Standorten im Untersuchungsraum ausgebracht. Verwendet 

wurden fünf verschiedene Typen von KV: dunkle Wellplatten, Bleche, komplett oder halbseitig schwarz gestrichene 

Schalbretter und ungestrichene Schalbretter (s. Abb. 13 und 14). Unter Berücksichtigung der vorhandenen 

Habitatstrukturen konzentrierten sich die Standorte der KV auf das Plangebiet, den südlich des Plangebietes am 

Weg gelegenen südexponierten Offenbereich und den östlichen Waldrand. Einzelne KV wurden an offeneren 

Stellen innerhalb der ehemaligen Windwurffläche ausgebracht. 

Der Beginn der Kontrollen wurde witterungsbedingt auf Anfang Mai verschoben. So erfolgte zwischen Mai und 

Oktober 2021 im Rahmen von 10 Begehungen eine Kontrolle der KV sowie im Gebiet bereits vorhandener 

möglicher Versteckplätze auf Vorkommen von Schlingnatter und anderer Reptilien (Begehungstermine s. Tab. 6). 

Zudem wurde jeweils das Gelände entlang von Transekten im Bereich geeigneter Habitate (Lichtungen innerhalb 

der ehemaligen Windwurffläche, besonnte Waldrandbereiche, Holzsammelplatz, Wegränder insbesondere der 

östlich gelegenen Feldwege, geeignete Sonnplätze) langsam abgeschritten. 

Tabelle   6: Übersicht der Erfassungstermine zur Reptilienerfassung und Witterungsbedingungen 

Datum Uhrzeit Temperatur Bewölkung Wind Bemerkungen 

10.03.2020 Ausbringen der künstlichen Versteckplätze 

09.05.2021 09:30 - 11:00 Uhr 15 - 18 °C 30 % schwach-mäßig Kein Niederschlag 

21.05.2021 11:15 - 12:50 Uhr 13 °C 40 % schwach-mäßig Kein Niederschlag 

02.06.2021 09:30 - 11:30 Uhr 17 - 20 °C 0 % schwach Kein Niederschlag 

12.06.2021 07:30 - 09:15 Uhr 15 - 20 °C 0 % schwach Kein Niederschlag 

25.06.2021 09:15 - 11:00 Uhr 15 - 16 °C 30 - 50 % schwach Kein Niederschlag 

03.07.2021 09:30 - 12:00 Uhr 16 - 20 °C 30 - 50 % schwach-mäßig Kein Niederschlag 

25.08.2021 10:00 - 12:50 Uhr 14 - 16 °C 20 % schwach Kein Niederschlag 

08.09.2021 08:40 - 10:45 Uhr 15 - 18 °C 10 % schwach-mäßig Kein Niederschlag 

22.09.2021 11:00 - 13:00 Uhr 13 - 14 °C 20% schwach Kein Niederschlag 

10.10.2021 11:00 - 12:30 Uhr 11 - 13 °C 10 % schwach Kein Niederschlag 
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Abbildung 13: Typen künstlicher Versteckplätze für Reptilien (links: Blech, rechts: Wellpappe) 

   
Abbildung 14: Typen künstlicher Versteckplätze für Reptilien (links: Brett halbseitig schwarz, rechts: 

Brett hell ungestrichen) 

3.2 Ergebnisse der faunistischen Kartierungen 

3.2.1 Horst- und Höhlenbaumaufnahme 

Im Rahmen der Horst- und Höhlenbaumkartierungen wurden zwei größere Horste und 24 Bäume mit potenziellen 

Fledermausquartierstrukturen festgestellt. Die erfassten Horst- und Höhlenbäume sind in Tabelle 7 aufgelistet. Die 

Standorte der Horstbäume sind in Karte 1 dargestellt (Ergebnisse der Avifaunakartierung). Die Höhlenbäume sind 

in Karte 1 und 2 (Avifauna und Fledermäuse) enthalten. 

Ein Horst befindet sich ca.150 m südlich des Plangebietes. Im Jahr 2021 brütete dort ein Mäusebussard. Ein 

weiterer Horst befindet sich knapp außerhalb des 300 m-Radius im Südwesten. Dort konnte kein Besatz festgestellt 

werden. Außerdem wurden in einigen Bereichen Nester festgestellt, die ggf. von Arten wie dem Sperber oder der 

Rabenkrähe genutzt wurden. Diese wurden nicht einzeln erfasst, jedoch im Rahmen der Avifaunakartierung mit 

kontrolliert. Bruten planungsrelevanter Arten konnten in den Nestern nicht festgestellt werden. 

Bei den Höhlenbaumkartierungen wurden insgesamt 24 Bäume mit ggf. fledermausquartiertauglichen Strukturen 

festgestellt. Sieben dieser Bäume wiesen Spechthöhlungen auf, 14 Bäume Faulhöhlen und in acht Bäumen 

befanden sich potenzielle Spaltenquartiere für Fledermäuse (zum Teil wurden mehrere der genannten Strukturen 

an einem Baum festgestellt). Die Birke Nr. 20 wurde im Frühjahr noch als stehendes Totholz kartiert, brach 

allerdings im Laufe des Sommers zusammen. Bei der Kiefer Nr. 17 handelt es sich umstehendes Totholz mit 

Spalten, die von unten einsehbar, wenn auch nicht direkt erreichbar waren. In den Spalten konnten Kotspuren 

festgestellt werden, die ggf. unter anderem von Fledermäusen stammten. Ein Besatz konnte bei nachfolgenden 

Kontrollen nicht festgestellt werden. 
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Tabelle   7: Erfasste Horst- und Höhlenbäume  

Nr. Baumart Höhle BHD 

1 Kiefer Mehrere kleine Faulhöhlen 50 cm 

2 Stehendes Totholz 1 Spechthöhle, Faulhöhlen 40 cm 

3 Erle  

(stehendes Totholz) 

Spechthöhle in Faulhöhle 25 cm 

4 Buche Kleine Faulhöhle 30 cm 

5 Buche Faulhöhle 40 cm 

6 Eiche Spalten in abgebrochenem Seitenast 60 cm 

7 Eiche Spalten in abgebrochenem Seitenast 60 cm 

8 Buche Faulhöhle in Stammaufriss 80 cm 

9 Buche 1 Faulhöhle 60 cm 

10 Buche Spalten unterhalb eines Astabbruchs 60 cm 

11 Buche Kleine Faulhöhle 60 cm 

12 Kiefer  

(stehendes Totholz) 

Spalten 20 cm 

13 Kiefer  

(stehendes Totholz) 

Faulhöhle 50 cm 

14 Birke 

(stehendes Totholz) 

Viele Spechthöhlen und Höhleninitialen 30 cm 

15 Kirsche Zweistämmig, 1 - 2 Spechthöhlen, Stammaufriss mit Spalten 2 x 50 cm 

16 Kiefer  

(stehendes Totholz) 

1 Spechthöhle und Höhleninitialen 45 cm 

17 Kiefer  

(stehendes Totholz) 

Spalten, Fledermauskot? 35 cm 

18 Buche Stammaufriss mit Spalten 50 cm 

19 Buche 2 Faulhöhlen 65 cm 

20 Birke stehendes Totholz (mittlerweile umgestürzt), mehrere Faul- und 

Spechthöhlen 

35 cm 

21 Eiche Spechthöhle in abgebrochenem Seitenast 50 cm 

22 Wildkirsche Horstbaum 45 cm 

23 Eiche Stammfußhöhle und Faulhöhle, hohler Stamm 45 cm 

24 Eiche Faulhöhle, Spalten 45 cm 

25 Fichte Totholz, Faulhöhle und hohler Stamm 55 cm 

26 Lärche Horst 50 cm 

Abkürzungen: BHD – Brusthöhendurchmesser 
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Abbildung 15: Höhlenbaum Nr. 2 mit Spechthöhle (links) und Höhlenbaum Nr. 5 mit Faulhöhle (rechts) 

   
Abbildung 16: Höhlenbaum Nr. 14 mit Spechthöhlen (links) und Höhlenbaum Nr. 15 mit Stammaufriss 

und Spalten (rechts) 
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Abbildung 17: Höhlenbaum Nr. 17 mit Spalten (links) und Höhlenbaum Nr. 26 mit Faulhöhle/hohler 

Stamm (rechts) 

3.2.2 Avifauna 

Im Untersuchungsraum wurden insgesamt 60 Arten nachgewiesen, von denen 49 im Untersuchungsraum oder 

angrenzenden Bereichen brüten (Brutvorkommen/Brutverdacht). Von den nachgewiesenen Arten sind 16 

planungsrelevant, darunter Brutvorkommen von Bluthänfling, Habicht, Mäusebussard, Mehlschwalbe, Neuntöter, 

Rauchschwalbe und Waldohreule sowie ggf. weiter außerhalb die Arten Turmfalke und Waldlaubsänger. 

Tabelle 8 gibt eine Übersicht über alle erfassten Arten inklusive ihres Status und der Einstufung in den Roten Listen 

für NRW und Deutschland (GRÜNEBERG et al. 2016, RYSLAVI et al. 2020). Die Fundpunkte der planungsrelevanten 

Arten sind in Karte 1 dargestellt.  

Tabelle   8: Nachgewiesene Vogelarten im Untersuchungsraum 

Art 
Status RL D RL NRW  

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name 

Amsel Turdus merula B * * 

Bachstelze Motacilla alba B * V 

Blaumeise Parus caeruleus B * * 

Bluthänfling Carduelis cannabina B 3 3 

Buchfink Fringilla coelebs B * * 

Buntspecht Dendrocopos major B * * 

Dorngrasmücke Sylvia communis B * * 

Eichelhäher Garrulus glandarius B * * 

Elster Pica pica B * * 

Fichtenkreuzschnabel Loxia curvirostra Bv * * 

Fitis Phylloscopus trochilus B * V 
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Art 
Status RL D RL NRW  

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name 

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla B * * 

Gartengrasmücke Sylvia borin B * * 

Gimpel Pyrrhula pyrrhula B * * 

Goldammer Emberiza citrinella B * * 

Graureiher Ardea cinerea Ng * * 

Grünfink Carduelis chloris B * * 

Grünspecht Picus viridis B * * 

Habicht Accipiter gentilis (B) * 3 

Haubenmeise Parus cristatus B * * 

Haussperling Passer domesticus B * V 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros B * * 

Heckenbraunelle Prunella modularis B * * 

Kernbeißer Coccothraustes coccothraustes B * * 

Klappergrasmücke Sylvia curruca B * V 

Kleiber Sitta europaea B * * 

Kohlmeise Parus major B * * 

Kolkrabe Corvus corax Ng * * 

Kormoran Phalacrocorax carbo Ü * * 

Kranich Grus grus Ü * R 

Mauersegler Apus apus Ng * * 

Mäusebussard Buteo buteo B * * 

Mehlschwalbe Delichon urbicum (B) 3 3 

Misteldrossel Turdus viscivorus Dz * * 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla B * * 

Neuntöter Lanius collurio (B) * V 

Rabenkrähe Corvus corone B * * 

Rauchschwalbe Hirundo rustica B V 3 

Ringeltaube Columba palumbus B * * 

Rotdrossel Turdus iliacus Dz k.A. k.A. 

Rotkehlchen Erithacus rubecula B * * 

Rotmilan Milvus milvus Ng * * 

Schwanzmeise Aegithalos caudatus B * * 

Singdrossel Turdus iliacus B * * 

Sommergoldhähnchen Regulus ignicapilla B * * 

Sperber Accipiter nisus Ng * * 

Star Sturnus vulgaris B 3 3 

Stieglitz Carduelis carduelis B * * 

Sumpfmeise Poecile palustris B * * 

Tannenmeise Parus ater B * * 

Turmfalke Falco tinnunculus (Bv) * V 

Wacholderdrossel Turdus pilaris Dz * V 

Waldbaumläufer Certhia familiaris B * * 

Waldkauz Strix aluco Ng * * 
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Art 
Status RL D RL NRW  

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name 

Waldlaubsänger Phylloscopus sibilatrix (B) * 3 

Waldohreule Asio otus B * 3 

Wintergoldhähnchen Regulus regulus B * * 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes B * * 

Zilpzalp Phylloscopus collybita B * * 
Status:    Rote Liste: 
B = Brutvogel   0 = Ausgestorben   V = Vorwarnliste 
(B) = Brutvogel außerhalb des U-Raumes 1 = Vom Aussterben bedroht  * = Ungefährdet 
Bv = Brutverdacht   2 = Stark gefährdet   k.A. = keine Angabe 
Ng = Nahrungsgast   3 = Gefährdet 

Dz = Durchzügler   S = Dank Schutzmaßnahmen gleich, geringer oder nicht mehr gefährdet 

fett Druck = planungsrelevant 

 

Im Folgenden werden die Habitatansprüche sowie die Bedeutung des Plangebietes und des Untersuchungsraumes 

für die nachgewiesenen planungsrelevanten Vogelarten dargestellt (vgl. a. SÜDBECK et al. 2005, LANUV 2022). 

Bluthänfling 

Ursprünglich nutzte der Bluthänfling ländliche Gebiete, wie z. B. Kulturland und Brachflächen mit Hecken sowie 

einzelnen Bäumen und Büschen und sehr junge Stadien von Schonungen sowie junge Nadelholzkulturen als 

Lebensraum. Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben sich seine Habitatpräferenzen auf Wohnviertel 

mit Gärten, Parkanlagen und Friedhöfen erweitert. Als Neststandort werden Koniferen und immergrüne Laubhölzer 

bevorzugt, wobei insgesamt eine Vielzahl an Pflanzen von Gräsern bis Bäumen genutzt wird (GRÜNEBERG et al. 

2013). In NRW zeigen sich unterschiedliche, aber nicht mit der Höhenlage korrelierende Siedlungsdichten. Da 

geschlossene Waldgebiete gemieden werden, sind die meisten Mittelgebirgsregionen mit Ausnahme der Eifel 

spärlicher besiedelt. Hohe Bestände treten lokal an verschiedenen Stellen auf, die meisten Bluthänflinge kommen 

aber in einem breiten Streifen von der Hellwegbörde bis ins Ravensberger Hügelland und das Wiehengebirge vor. 

Der Gesamtbestand wird auf 11.000 bis 20.000 Reviere geschätzt (2014). 

Vorkommen im Gebiet 

Im Rahmen der Erfassungen wurde ein Brutpaar der Art im Siedlungsbereich von Zurstraße am westlichen Rand 

des Untersuchungsraums festgestellt. 

Graureiher 

Der Graureiher ist ein Koloniebrüter, der seinen Lebensraum in der Kulturlandschaft mit offenen Feldfluren (z. B. 

frischem bis feuchtem Grünland oder Ackerland) und Gewässern als Nahrungshabitat findet. Die Nestanlage erfolgt 

auf Bäumen (vor allem Fichten, Kiefern und Lärchen). Durch Bejagung und Härtewinter ging der Brutbestand bis 

in die 1960er Jahre auf 50 Brutpaare zurück. Erst nach Verbot der Jagd stieg die Brutpaarzahl wieder an. Der 

Gesamtbestand wird auf etwa 2.000 Brutpaare geschätzt, die sich auf etwa 180 Kolonien mit mehr als 5 Paaren 

verteilen (2015) (LANUV 2021). 

Vorkommen im Gebiet 

Der Graureiher wurde mehrmals im Überflug sowie im Bereich der Offenlandflächen im Norden des 

Untersuchungsraums als Nahrungsgast festgestellt. 
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Habicht 

Brutstandorte des Habichts befinden sich häufig in ausreichend großen Altholzbeständen, weshalb sie in größeren 

Wäldern häufiger sind als in halboffenen Landschaften mit nur kleinen Feldgehölzen, jedoch werden zunehmend 

auch jüngere, 60-80 Jahre alte Nadel- und Laubholzanpflanzungen genutzt. Das Beutespektrum umfasst in NRW 

in der Regel Vögel von Drossel- bis Tauben- oder Krähengröße, seltener auch Säugetiere (Grüneberg et al. 2013). 

In Nordrhein-Westfalen ist die Art in allen Naturräumen nahezu flächendeckend verbreitet. Der Gesamtbestand 

wird auf 1.500 bis 2.000 Brutpaare geschätzt (2015) (LANUV 2021). 

Vorkommen im Gebiet 

Ein Brutstandort des Habichts befindet sich östlich des Untersuchungsraums. Es wurde ein Horst mit mindestens 

zwei Jungtieren festgestellt. Der Untersuchungsraum stellt ein geeignetes Nahrungshabitat für die Art dar. 

Kormoran 

Abseits der Küsten tritt der Kormoran an Binnenseen oder auch größeren Flüssen als Brutvogel auf. Während die 

Nester an der Küste auf Felsen angelegt werden, befinden sie sich im Binnenland auf Bäumen. Die Nahrung der 

Art besteht aus Fischen (BAUER et al. 2012). Durch Jagdverschonung und günstige Umweltbedingungen brütet er 

seit 1986 wieder in Nordrhein-Westfalen. Seitdem ist die Brutpaarzahl kontinuierlich angestiegen. Der Brutbestand 

wird auf etwa 1.000 bis 1.200 Brutpaare geschätzt (2015). Diese verteilten sich auf etwa 30 Kolonien mit mehr als 

5 Paaren (LANUV 2021). 

Vorkommen im Gebiet 

Im Untersuchungsgebiet wurde der Kormoran ausschließlich im Transferflug beobachtet. Eine Funktion des 

Untersuchungsraums als Lebensraum der Art besteht demnach nicht. 

Kranich 

Der Kranich tritt in NRW vorwiegend als Rastvogel und Durchzügler auf. Brutnachweise liegen aus den 

Vogelschutzgebieten „Oppenweher Moor“ sowie „Heubachniederung, Lavesumer Bruch und Borkenberge“ vor. Der 

Brutbestand wird auf unter 10 Brutpaare beziffert (2015) (LANUV 2021).  Auf dem Frühjahrsdurchzug zu den 

Brutgebieten treten die Tiere von Ende Februar bis Anfang April, mit einem Maximum von Anfang bis Mitte März 

auf. Der Großteil der ziehenden Kraniche überfliegt Nordrhein-Westfalen, nur ein geringer Teil rastet hier. Als 

Rastgebiete werden weiträumige, offene Moor- und Heidelandschaften sowie großräumige Bördelandschaften 

bevorzugt. Geeignete Nahrungsflächen sind abgeerntete Hackfruchtäcker, Mais- und Wintergetreidefelder sowie 

feuchtes Dauergrünland. Als Schlafplätze können störungsarme Flachwasserbereiche von Stillgewässern oder 

unzugängliche Feuchtgebiete in Sumpf- und Moorgebieten aufgesucht werden (alle Angaben nach LANUV 2021). 

Vorkommen im Gebiet 

Während der Habitatbaumkartierung am 17. Februar 2021 und somit während der Zugzeit im Frühjahr wurden ca. 

100 überfliegende Kraniche beobachtet. Eine Bedeutung des Untersuchungsraums als Lebensraum der Art besteht 

nicht. 

Mäusebussard 

Bruthabitate des Mäusebussards befinden sich in größeren geschlossenen Waldbeständen, aber auch in 

Feldgehölzen, Baumgruppen und Einzelbäumen. Da er sich überwiegend von Wühlmäusen ernährt, befinden sich 

seine bevorzugten Jagdgebiete in Offenlandbereichen mit kurzer Vegetation (BAUER ET AL. 2012). Als häufigste 

Greifvogelart in Nordrhein-Westfalen ist der Mäusebussard in allen Naturräumen flächendeckend verbreitet. Der 

Gesamtbestand wird auf 9.000 bis 17.000 Brutpaare geschätzt (2015) (LANUV 2021).  
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Vorkommen im Gebiet 

Der Mäusebussard tritt mit mindestens einem Brutpaar südlich des Plangebietes auf. Hier wurde eine Brut in einem 

Horst festgestellt, der im Frühjahr kartiert wurde. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich um den Horst, der 

nach Angaben der Naturschutzverbände in Vorjahren im Wechsel von Mäuse- und Wespenbussard genutzt wurde. 

In 2021 konnten mindestens zwei Jungtiere beobachtet werden. Ein weiteres Brutpaar befindet sich 

möglicherweise im Umfeld des nördlichen Untersuchungsraums. 

Mehlschwalbe 

Die Mehlschwalbe ist ein Kulturfolger und Koloniebrüter, der seine Lehmnester bevorzugt an der Außenseite von 

Gebäuden vom Einzelhaus bis zum Großstadtzentrum anlegt. Gewässernähe wird bevorzugt, die Bindung an 

Landwirtschaft und Viehzucht ist jedoch wesentlich geringer als bei der Rauchschwalbe (BAUER et al. 2012). Die 

Kolonien werden oft über viele Jahre besiedelt, wobei Altnester bevorzugt angenommen werden. Als 

Nahrungsflächen werden insektenreiche Gewässer und offene Agrarlandschaften in der Nähe der Brutplätze 

aufgesucht. In Nordrhein-Westfalen kommt die Mehlschwalbe in allen Naturräumen nahezu flächendeckend vor. 

Der Gesamtbestand wird auf etwa 100.000 Brutpaare geschätzt, die sich auf 5.000 bis 10.000 Kolonien verteilen 

(2015) (LANUV 2021). 

Vorkommen im Gebiet 

Brutstandorte der Mehlschwalbe befinden sich auf der Ostseite der noch relativ neuen Wohngebäude am 

nördlichen Siedlungsrand von Zurstraße. Dort wurden insgesamt 5 Brutpaare festgestellt. Im übrigen 

Siedlungsbereich flogen ebenfalls Mehlschwalben, so dass hier ggf. weitere Brutpaare vorhanden sind (evtl. in 

nicht einsehbaren Bereichen der Privathäuser). 

Neuntöter 

Neuntöter brüten in offenen und halboffenen Landschaften mit Hecken, Sträuchern oder Einzelbäumen. Bevorzugt 

werden Heckenlandschaften mit Weißdorn, Brombeere und Schlehe in extensiv genutztem Grünland. Besiedelt 

werden aber auch Heidelandschaften, Brachen und Waldränder, halboffene Parkanlagen und verwilderte Gärten. 

Wichtig sind Nahrungshabitate mit reicher Insektenfauna, wie sie in blütenreichen Säumen und auf schütter 

bewachsenen Flächen wie Ruderalfluren, Sand- und Feldwegen zu finden sind (GRÜNEBERG et al. 2013). In 

Nordrhein-Westfalen ist der Neuntöter in den Mittelgebirgslagen weit verbreitet. Im Tiefland bestehen dagegen nur 

wenige lokale Vorkommen. Der Gesamtbestand wird auf 5.000 bis 7.500 Brutpaare geschätzt (2015) 

(LANUV 2021). 

Vorkommen im Gebiet 

Ein Brutvorkommen des Neuntöters befindet sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit im Umfeld der kleinen 

Hofanlage östlich des Sportplatzes. Hier erfolgten regelmäßige Beobachtungen während der Begehungen im Juni 

Juli. Am 2. Juni 2021 wurde außerdem ein Neuntöterpaar in der Heckenstruktur im westlichen Randbereich des 

Untersuchungsraums nachgewiesen, die die nördlichen Offenlandflächen in Nord-Südrichtung durchzieht. Hier 

konnten anschließend keine Nachweise der Art mehr erbracht werden.  
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Abbildung 18: Neuntöter im Bereich der Heckenreihe im Norden des Untersuchungsraums 

Rauchschwalbe 

Bei der Rauchschwalbe handelt es sich um einen Kulturfolger. Ihre Nester befinden sich überwiegend in den 

Innenräumen von Gebäuden, wie Scheunen und Viehställen und werden entweder frei an der Wand angeklebt 

oder aufgesetzt auf Balken, Lampen, Vorsprüngen, etc. angebracht. Zum Teil bilden sich größere Brutkolonien der 

Art, aber auch Einzelbruten sind möglich. Die Nahrung der Art besteht aus Insekten, vor allem Dipteren, Hemipteren 

und Hymenopteren. Gefährdungsursachen für die Rauchschwalbe sind Nistplatz- und Nahrungsverluste durch 

Intensivierung der Landwirtschaft, Überdüngung, Biozideinsatz, Aufgabe kleinbäuerlicher Strukturen und 

Versiegelung von Flächen (alle Angaben nach BAUER et al. 2012). In Nordrhein-Westfalen ist die Rauchschwalbe 

in allen Naturräumen nahezu flächendeckend verbreitet. Seit den 1970er Jahren sind die Brutbestände durch 

intensive Flächennutzung der Landwirtschaft und eine fortschreitende Modernisierung und Aufgabe der Höfe stark 

zurückgegangen. Der landesweite Gesamtbestand wird auf 100.000 bis 150.000 Brutpaare geschätzt (2015) 

(LANUV 2021).  

Vorkommen im Gebiet 

Die Rauchschwalbe tritt mit ca. 10 Brutpaaren im Bereich der beiden Höfe im südlichen Randbereich des 

Untersuchungsraums auf. Auf dem östlichen Hof fanden zwei Bruten in einer Garage statt, die ursprünglich als 

Viehstall genutzt wurde und über einen offenen Einflug verfügt. Auf dem südlichen Hof brüteten in diesem Jahr 

sieben bis acht Brutpaare vornehmlich im Bereich der dort vorhandenen Pferdeställe. Nach Aussagen der Inhaberin 

waren es vor 6 Jahren noch etwa 20 Brutpaare. Im Norden des Untersuchungsraums wurden regelmäßig jagende 

Rauchschwalben über den Offenlandflächen beobachtet. Ein Brutvorkommen der Art befindet sich hier im Bereich 

der kleinen Hofanlage östlich des Sportplatzes. Zudem ist eine Brutkolonie im Bereich der Hofanlage westlich des 

Untersuchungsraums an der Hauptstraße anzunehmen.  
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Rotmilan 

Der Rotmilan tritt u.a. in mittelgebirgsartigen landschaftlich recht abwechslungsreichen Regionen mit einem Mosaik 

aus Waldflächen, Ackerflächen und Grünland auf. Rotmilane sind zu einem Großteil des Jahres auf niedrige 

Vegetationshöhen für den Beuteerwerb angewiesen, weshalb regelmäßig gemähtes Grünland und abgeerntete 

Felder (nach der Brutzeit) wichtige Jagdgebiete sind. Brutstandorte befinden sich meist in Altholzbeständen von 

Buche und Eiche. Der Rotmilan gilt als Nahrungsgeneralist und ernährt sich von verletzten Vögeln und Jungvögeln, 

Mäusen, Wirbellosen und Aas (GRÜNEBERG et al. 2013). Jagdreviere können eine Fläche von 15 km² 

beanspruchen. Rotmilane gelten als ausgesprochen reviertreu und nutzen alte Horste oftmals über viele Jahre. Ab 

April beginnt das Brutgeschäft, spätestens Ende Juli sind alle Jungen flügge. In Nordrhein-Westfalen kommt der 

Rotmilan nahezu flächendeckend in den Mittelgebirgsregionen vor. Da etwa 65% des Weltbestandes vom Rotmilan 

in Deutschland vorkommt, trägt das Land Nordrhein-Westfalen eine besondere Verantwortung für den Schutz der 

Art. Der Gesamtbestand wird auf 920 bis 980 Brutpaare geschätzt (2016) (LANUV 2021). 

Vorkommen im Gebiet 

Der Rotmilan wurde mehrmals im Überflug bzw. bei der Jagd beobachtet. Nachweise erfolgten über den nördlichen 

und südlichen Offenlandflächen sowie über dem Plangebiet. Brutplätze der Art konnten nicht nachgewiesen 

werden. 

Schwarzkehlchen 

Zu den Lebensräumen des Schwarzkehlchens zählen z. B. verbuschte Heiden, Randbereiche von Mooren, mit 

kleinen Gebüschen durchsetzte, graben- und zaunreiche Grünländereien, Brachen, Ruderalfluren und 

Bahndämme sowie Windwurfflächen. Entscheidend für die Ansiedlung sind Flächen mit einer geringen 

Vegetationshöhe und -dichte zur Nahrungssuche und vereinzelten höheren Strukturen als Sitz-, Sing- und 

Jagdwarten (GRÜNEBERG et al. 2013). 

In Nordrhein-Westfalen ist das Schwarzkehlchen vor allem im Tiefland zerstreut verbreitet, mit einem Schwerpunkt 

im Rheinland. Seit einigen Jahren ist eine deutliche Ausbreitungstendenz zu beobachten. Der Gesamtbestand wird 

auf 1.500 bis 2.000 Brutpaare geschätzt (2015) (LANUV 2021). 

Vorkommen im Gebiet 

Zwei Schwarzkehlchen wurden am 27. April 2021 im Bereich der Offenlandflächen nordöstlich des 

Untersuchungsraums beobachtet. Da anschließend keine Nachweise mehr erfolgten, handelte es sich wohl um 

durchziehende Tiere. 

Sperber 

Sperber besiedeln bevorzugt reich strukturierte Gebiete mit Wald oder Feldgehölzen, Siedlungen und halboffenen 

Flächen. Als Brutplatz nutzen sie Wälder aller Größen von kleinen Feldgehölzen bis zu größeren Wäldern, wobei 

dort vor allem 15 bis 45-jährige Nadelstangenhölzer in Randlagen oder an Schneisen genutzt werden. Darüber 

hinaus dienen innerhalb von Siedlungen und städtischen Bereichen auch Parks, Friedhöfe, bewaldete 

Industriebrachen, Autobahnkreuze, Straßenbegleitgrün, Alleen und sogar größere Hausgärten als Brutplatz. Der 

Sperber kommt in Nordrhein-Westfalen in allen Naturräumen nahezu flächendeckend vor (GRÜNEBERG et al. 2013). 

Seit den 1970er-Jahren haben sich die Bestände nach Einstellung der Bejagung und der Verringerung des 

Pestizideinsatzes (Verbot von DDT) wieder erholt. Der Gesamtbestand wird auf etwa 3.700 bis 4.500 Brutpaare 

geschätzt (2015) (LANUV 2021). 
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Vorkommen im Gebiet 

Der Sperber wurde am 16. März 2021 im südlichen Randbereich des Untersuchungsraums und am 7. Juli im 

nördlichen Randbereich des Untersuchungsraums als Nahrungsgast beobachtet. Brutaktivitäten im Bereich der 

größeren Nester konnten nicht beobachtet werden. 

Star 

Der Star ist wohl eigentlich ein Charaktervogel von mit Huftieren beweideten, halboffenen Landschaften sowie 

feuchten Grasländern. Neben der aus Regenwürmern und Larven der Wiesenschnake bestehenden Hauptnahrung 

werden durch das weidende Vieh aufgescheuchte Großinsekten erbeutet. Entscheidend für die Bedeutung des 

Dauergrünlandes als Nahrungshabitat scheint die Bodenfeuchte zu sein. Ist sie ausreichend gegeben, befinden 

sich die Nahrungstiere in erreichbaren oberen Bodenschichten bzw. direkt an der Bodenoberfläche und können mit 

den stochernden, zirkelnden Schnabelbewegungen des Stars erbeutet werden. Bei der Bruthöhlenwahl zeigt sich 

der Star recht flexibel. Eigentlich nistet er in Baumhöhlen, besiedelt aber auch Höhlen, Nischen und Spalten z. B. 

an menschlichen Bauwerken oder Nistkästen. Da der Star kein Brutrevier, sondern lediglich ein kleines 

Nestterritorium von ca. 0,5 m Radius um die Bruthöhle verteidigt, sind Koloniebildungen typisch (GRÜNEBERG et al. 

2013). 

Vorkommen im Gebiet 

Der Star tritt mit mehreren Brutpaaren im Untersuchungsraum und dessen Umgebung auf. Es ist von mindestens 

5 Brutpaaren auszugehen, die sich auf folgende Bereiche verteilen: Ein Paar brütet an einem Gebäude auf dem 

Pferdehof südlich des Untersuchungsraums, ein Paar in Gehölzen nördlich der Waldbauerstraße, ein Paar in der 

Siedlung im westlichen Randbereich des Untersuchungsraums, ein Paar in den Gehölzbeständen am 

Regenrückhaltebecken und ein Paar im Bereich eines Einzelhauses an der Hauptstraße westlich des 

Untersuchungsraums. Auf den Offenlandflächen im Süden wurde zudem am 16. März 2021 ein Schwarm von etwa 

45 Staren bei der Nahrungssuche beobachtet. 

Turmfalke 

Zu den Lebensräumen des Turmfalken zählt insbesondere die halboffene Kulturlandschaft, wobei Dauerweiden 

ganzjährig optimale Nahrungsflächen bieten. Auch in Dörfern und teilweise auch in Großstädten kommt die Art vor. 

Ursprünglich brütete die Art in Felsnischen und Nestern bzw. Horsten anderer Vogelarten, als Kulturfolger nutzt sie 

aber auch Nischen oder Nistkästen an Gebäuden (z. B. Kirchtürme, Scheunen, Brücken, Stahlbauwerke, 

Strommasten) (GRÜNEBERG et al. 2013). 

Vorkommen im Gebiet 

Der Turmfalke wurde vor allem im Bereich der Offenlandflächen im Norden und Süden des Untersuchungsraums 

als Nahrungsgast beobachtet. Im Norden befindet sich möglicherweise ein Brutstandort außerhalb des 

Untersuchungsraums im Bereich der Hofanlage östlich der Hauptstraße oder aber in Gehölzen im Umfeld. Im 

Süden brütete der Turmfalke nach Angaben der dortigen Hofeigentümer in Vorjahren in einer Nische am 

Hofgebäude. In 2021 waren die Falken anwesend, eine Brut erfolgte aber wohl nicht bzw. war nicht erfolgreich. 

Waldkauz 

Der Waldkauz bevorzugt strukturierte Kulturlandschaften mit einem Mosaik aus Wäldern und Offenland mit 

ganzjährig gutem Nahrungsangebot sowie aufgelockerte Laub- und Mischwälder mit lichten Altholzbeständen und 

höhlenreichen Bäumen als Lebensraum. Vorkommen befinden sich in Feldgehölzen und Alleen, an Bauernhöfen, 

in Dörfern und Städten verbunden mit Parkanlagen und Friedhöfen mit altem, höhlenreichem Baumbestand. 

Geeignete Brutstandorte finden sich in größeren Baumhöhlen, auf Greifvogelhorsten und Rabenvogelnestern, in 

Kirchen, Dachböden, Scheunen, in Nistkästen, Erdhöhlen und auf dem Waldboden (GRÜNEBERG et al. 2013). In 

Nordrhein-Westfalen ist der Waldkauz in allen Naturräumen nahezu flächendeckend verbreitet. Offene, baumfreie 
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Agrarlandschaften werden allerdings nur randlich besiedelt. Der Gesamtbestand wird auf 10.000 bis 15.000 

Brutpaare geschätzt (2015) (LANUV 2021). 

Vorkommen im Gebiet 

Der Waldkauz wurde als Nahrungsgast festgestellt. Als Reaktion auf einen Klangattrappeneinsatz rief an zwei 

Terminen ein Tier aus einiger Entfernung nordöstlich des Untersuchungsraums (23. Februar und 23. März). 

Während der Fledermauserfassungen am 29. Mai und 23. Juli 2021 riefen ebenfalls Waldkäuze aus dieser 

Richtung, so dass von einem Brutvorkommen in dem Bereich auszugehen ist. Am 21. September 2021 wurde ein 

Tier während der Fledermausbegehungen im Bereich des Denkmals an der Waldbauerstraße verhört. 

Waldlaubsänger 

Der Waldlaubsänger präferiert Laubwälder mit Buche als dominierender Baumart und einzelnen Nadelbäumen als 

Lebensraum, wobei sich der Nistplatz häufig in Stangen- und Baumholzparzellen befindet. Wichtig ist eine niedrige 

Beastung der Bäume, Strauchwerk als Unterholz ist dagegen hinderlich für die Ansiedlung. Das Nest wird auf dem 

Boden unter Grasbüscheln oder frei in der Laub- oder Nadelstreu angelegt (GRÜNEBERG et al. 2013). In Nordrhein-

Westfalen kommt der Waldlaubsänger in allen Naturräumen vor, allerdings sind die Bestände seit den 1990er-

Jahren vor allem im Tiefland stark rückläufig. Dort bestehen nur noch inselartige Vorkommen, die sich auf größere 

Waldgebiete konzentrieren. In den Mittelgebirgsregionen zeigt die Art dagegen noch ein weitgehend 

geschlossenes Verbreitungsbild mit lokal hohen Dichten. Der Gesamtbestand wird auf 10.000 bis 20.000 Brutpaare 

geschätzt (2015) (LANUV 2021). 

Vorkommen im Gebiet 

Am 2. Juni 2021 wurde ein singender Waldlaubsänger nordöstlich außerhalb des Untersuchungsraums registriert. 

Möglicherweise befindet sich dort ein Brutstandort der Art. 

Waldohreule 

Entgegen ihrem Namen ist die Waldohreule ein Bewohner der halboffenen, strukturierten Kulturlandschaft. 

Bevorzugte Habitate sind Waldrandlagen, Feldgehölze, Streuobstwiesen, Baumgruppen, Hecken und 

Einzelbäume. Entscheidend für ihr Vorkommen sind zum einen die Verfügbarkeit von verlassenen Nestern von 

Rabenkrähen, Elstern und vereinzelt von Ringeltauben, zum anderen das Vorhandensein von 

Kleinsäugerbeständen, insbesondere ihrer Hauptbeuteart Feldmaus. Zum Jagen benötigen Waldohreulen offene 

Flächen wie Äcker, Grünland, Schneisen und Blößen mit niedriger Vegetationshöhe. Wichtige Nahrungsflächen 

mit Kleinsäugervorkommen bilden auch Brachen, Feldraine, Säume und unversiegelte Feldwege (GRÜNEBERG et 

al. 2013). Die Waldohreule kommt in Nordrhein-Westfalen in allen Naturräumen nahezu flächendeckend vor. Der 

Gesamtbestand wird auf etwa 5.000 Brutpaare geschätzt (2015) (LANUV 2021). 

Vorkommen im Gebiet 

Die Waldohreule tritt mit einem Brutpaar im Bereich der Fichtenbestände nordöstlich des Plangebietes auf. Hier 

wurden am 23. Februar und am 23. März Revierrufe während der nächtlichen Begehungen als Reaktion auf den 

Einsatz einer Klangattrappe registriert. Am 12. Juni 2021 fand sich die Rupfung eines Jungtiers auf dem Waldweg 

nordöstlich des Plangebietes. 

Uhu 

Brutstandorte des Uhus können sich z. B. an Felsen, in Steinbrüchen, auf Greifvogelhorsten, am Boden und an 

Gebäuden befinden. Gerne besiedeln sie vertikal gegliederte Lebensräume mit felsigen Strukturen. Neben 

störungsfreien Brutplätzen benötigen sie angrenzende offene bis halboffene, strukturierte, nahrungsreiche 

Agrarflächen und Gewässer. Die Hauptbeutetiere dieses Spitzenprädators sind Igel, Kaninchen, Hasen, 

Wanderratten sowie Ringel- und Haustauben (GRÜNEBERG et al. 2013). In Nordrhein-Westfalen erfolgte ab 1965 
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eine erfolgreiche Wiederbesiedlung durch Aussetzungsprojekte und gezielte Schutzmaßnahmen. Seither steigt der 

Brutbestand kontinuierlich an. Der Gesamtbestand beträgt 500 bis 600 Brutpaare (2015) (LANUV 2021). 

Vorkommen im Gebiet 

Eine Anwohnerin berichtete von einer Uhusichtung im Nahbereich des Plangebietes in 2020, zudem habe ein Jäger 

die Art an der Kläranlage im nördlichen Untersuchungsraum auch in 2021 beobachtet. Im Rahmen der 

faunistischen Kartierungen konnte kein Artnachweis stattfinden. Von einer Funktion des Gebietes als 

Nahrungshabitat ist auszugehen. 

3.2.3 Fledermäuse 

Insgesamt sind mit dem Abendsegler, dem Großen Mausohr, der Mückenfledermaus, der Rauhautfledermaus und 

der Zwergfledermaus fünf Fledermausarten sicher im Gebiet nachgewiesen. Da einige Rufe der Gattung Myotis 

sowie vereinzelte nyctaloide Rufe nicht eindeutig einer Art zuzuordnen waren, ist auch ein Vorkommen des 

Kleinabendseglers, der Zweifarbfledermaus, der Fransenfledermaus, der Großen und der Kleinen Bartfledermaus 

sowie der Teichfledermaus und der Wasserfledermaus nicht auszuschließen. In Tabelle 9 sind die tatsächlich bzw. 

potenziell im Gebiet auftretenden Arten inklusive ihrer Einstufung in den Roten Listen für NRW und Deutschland 

(MEINIG et al. (2010) / MEINIG et al. (2020)) aufgeführt. 

Die Ergebnisse der Detektorbegehungen und die Standorte der Horchboxen sind in der Karte 2 dargestellt. Einen 

Überblick über die Ergebnisse der Horchboxeinsätze gibt Tabelle 10. 

Tabelle   9: Gesamtartenliste nachgewiesener bzw. potenziell vorkommender Fledermausarten 

Art 
RL D RL NRW  

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name 

Abendsegler (reproduz.) Nyctalus noctula V R 

Abendsegler (ziehend) Nyctalus noctula V V 

Bechsteinfledermaus* Myotis bechsteinii 2 2 

Fransenfledermaus* Myotis nattereri * * 

Große/Kleine Bartfledermaus* Myotis brandtii/mystacinus */* 2/3 

Großes Mausohr  Myotis myotis * 2 

Kleinabendsegler* Nyctalus leisleri D V 

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus * D 

Rauhautfledermaus (reproduz.) Pipistrellus nathusii * R 

Rauhautfledermaus (ziehend) Pipistrellus nathusii * * 

Teichfledermaus* Myotis dasycneme G G 

Wasserfledermaus* Myotis daubentonii * G 

Zweifarbfledermaus* (reproduz.) Vespertilio murinus D R 

Zweifarbfledermaus* (ziehend) Vespertilio murinus D D 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus  * * 

* potenzielles Vorkommen 

Rote Liste Deutschland /NRW (MEINIG et al. (2010) / MEINIG et al. (2020)): 
2 = stark gefährdet   G = Gefährdung unbekannten Ausmaßes 

3 = gefährdet   D = Daten defizitär 

V = Vorwarnliste  * = Ungefährdet 
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Tabelle 10: Ergebnisse der Horchboxuntersuchungen 

Nr. Datum Mic My Mm nyc Plec Pn Pp Pi Py Summe 

1  12./13. Juni 2021  - 5 - - - - 252 3 - 260 

20./21. Mai 2021 - 6 2 - - 2 946 25  981 

2  12./13. Juni 2021  - 1 - - - - 766 2  769 

3 12./13. Juni 2021 - 1 - - - 1 153 7  162 

02./03. Juli 2021 - 2 - - - - 61 6  69 

14./15. Aug. 2021 - - - - - - 6 -  6 

4 23./24. Juli 2021 1 52 - - - - 39 - - 92 

5 02./03. Juli 2021  34 1 - -  1.394 34 - 1.463 

6 02./03. Juli 2021 1 2 - - - - 184 5 - 192 

7 02./03. Juli 2021  3 - - - - 68 - - 71 

14./15. Aug. 2021 - - - - - - 725 - 1 726 

21./22. Sept. 2021  8 - - 1 - 60 - - 69 

8 23./24. Juli 2021  7 - - 1 - 209 1 - 218 

03./04. Sept. 2021  2 - - - - 1.189 - - 1.191 

9 23./24. Juli 2021 - - - - - 1 263 5  269 

14./15. Aug. 2021 3 31 - - - - 632 - - 666 

03./04. Sept. 2021 1 1 - -   22 - - 24 

10 23./24. Juli 2021 - 1 - - - - 128 1 - 130 

21./22. Sept. 2021 - 7 - - 3 3 164 - - 177 

11 14./15. Aug. 2021 1 7 - - - - 801  1 810 

12 03./04. Sept. 2021 1 5 1 - - 1 704 16 2 730 

13 20./21. Mai 2021 - - - - - 3 189 37  229 

21./22. Sept. 2021 - 5 - - - 2 55 - - 62 

14 21./22. Sept. 2021 - - - - - - 17 - - 17 

15 20./21. Mai 2021 - 1 - - - - 28 2 - 31 

16 20./21. Mai 2021 2 3 - 1 - 130 2.820 2 - 2.958 

∑  10 184 4 1 5 143 11.875 146 4 12.372 

Abkürzungen:  Mic unbestimmte Fledermaus (Microchiroptera) 
 My Unbestimmte Mausohrfledermaus (Myotis spec.) 
 Mm Großes Mausohr (Myotis myotis) 
 nyc nyctaloid (Gattungen Nyctalus oder Vespertilio) 

  Plec Langohrfledermaus (Plecotus spec.) 
  Pn Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 
  Pp Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 
  Pi Unbest. Zwergfledermaus (Pipistrellus spec.) 
  Py Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) 
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Im Folgenden werden für die einzelnen Arten die spezifischen Lebensraumansprüche und die Verbreitung in NRW 

sowie die entsprechenden Erfassungsergebnisse dargestellt: 

Abendsegler 

In Nordrhein-Westfalen tritt der Abendsegler gehäuft zu den Zugzeiten im Frühjahr und Herbst auf. Die 

Fortpflanzungsgebiete der Art liegen überwiegend in den östlichen Bundesländern (BOYE & DIETZ 2004). Die Art 

nutzt vor allem Baumhöhlen als Sommer- und Winterquartiere und zählt zu den „Waldarten“. Seltener werden auch 

Gebäude als Ruhestätte aufgesucht (LANUV 2021). 

Vorkommen im Gebiet 

Der Abendsegler wurde ausschließlich während der Detektoruntersuchungen eindeutig nachgewiesen. Ein 

Nachweis eines jagenden Tieres erfolgte am 12. Juni 2021 an der Waldbauerstraße östlich der Feuerwehr. In etwa 

an derselben Stelle wurde am 14. August 2021 ein nyctaloider Ruf erfasst, bei dem es sich ebenfalls um die Art 

gehandelt haben könnte. Am 29. Mai 2021 erfolgte ein weiterer Detektornachweis des Abendseglers auf dem 

Bolzplatz im Plangebiet. Im Rahmen der Horchboxuntersuchungen wurde ein nyctaloider Ruf südlich des 

Holzlagerplatzes (Standort 16) etwa 20 Minuten nach Sonnenuntergang registriert. Die übrigen Nachweise 

erfolgten jeweils nach der typischen Ausflugzeit der früh fliegenden Art. Direkte Hinweise auf Quartiere ergaben 

sich nicht, die vorhandenen Höhlenbäume bieten jedoch geeignete Quartierstrukturen für die Art. 

 
Abbildung 19: Ortungsruf des Abendseglers erfasst im Rahmen der Detektorbegehung am 12. Juni 

2021 

Großes Mausohr 

Das Große Mausohr stellt die größte deutsche Fledermausart dar. Ihre Wochenstuben befinden sich meist in 

großen Gebäuden mit geräumigen Dachböden. Als Einzelquartiere werden regelmäßig auch Baumhöhlen genutzt. 

Die Überwinterung findet in unterirdischen Hohlräumen statt, wobei das Mausohr meist frei an der Wand oder der 

Decke hängt. In NRW sind ca. 25 Wochenstuben der Art mit insgesamt 2.800 adulten Weibchen (Stand 2005) 

bekannt. Die meisten davon liegen etwa nordöstlich einer gedachten Linie zwischen Ibbenbüren und Brilon mit 

einem Schwerpunkt im Kreis Höxter. Einige weitere große Wochenstuben sind in der Eifel sowie dem südlichen 

Bergischen Land bekannt. Eine isoliert liegende Wochenstube mit weniger als 10 Weibchen befindet sich am 

Niederrhein. Die Winterquartiere liegen vorwiegend im Bergland, in der Eifel, dem Bergischen Land, Siegerland, 

Sauerland, Eggegebirge, Teutoburger Wald und dem Wiehengebirge (alle Angaben nach EBENAU & TRAPPMANN 

2021 / LANUV 2021).  

 



U W E D O  Seite ⁞ 38 

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 in der Ortschaft Zurstraße in Breckerfeld 
Artenschutzprüfung Stufe I (Vorprüfung) und II (Vertiefende Prüfung) 

 

Juni 2023 

Vorkommen im Gebiet 

Im Untersuchungsraum wurde das Große Mausohr mit 4 Rufaufnahmen im Rahmen der Horchboxuntersuchungen 

nachgewiesen. Diese erfolgten am 20. Mai 2021 im südlichen Bereich des Bolzplatzes (Standort 1, 2 Aufnahmen), 

am 03. Juli 2021 im nördlichen Teil des östlichen Waldrandes (Standort 5) und am 03. September 2021 im 

südlichen Teil des östlichen Waldrandes (Standort 12). Der Nachweis am 03. September 2021 erfolgte um 21:09 

Uhr und somit eine knappe Stunde nach Sonnenuntergang. Mögliche Quartierstandorte des Großen Mausohrs 

befinden sich in den vorhandenen Höhlenbäumen oder auch Gebäuden im Umfeld. Von Wochenstuben im Umfeld 

des Vorhabens ist aufgrund der geringen Nachweisfrequenz ist nicht auszugehen. 

 
Abbildung 20: Rufnachweis des Großen Mausohrs (und einer Zwergfledermaus) erfasst am 03. Juli 

2021 am östlichen Waldrand 

Mückenfledermaus 

Die Mückenfledermaus wird erst ab etwa dem Jahr 2000 von der Zwergfledermaus unterschieden. Nach 

derzeitigem Kenntnisstand wird angenommen, dass die Mückenfledermaus bevorzugt in gewässerreichen 

Waldgebieten sowie in baum- und strauchreichen Parklandschaften mit alten Baumbeständen und Wasserflächen 

vorkommt. Bevorzugt werden Spaltenquartiere an und in Gebäuden, wie Fassadenverkleidungen, Fensterläden 

oder Mauerhohlräume. Im Gegensatz zur Zwergfledermaus nutzen Mückenfledermäuse regelmäßig auch 

Baumhöhlen und Nistkästen, die sie vermutlich als Balzquartiere nutzen. Die Kolonien können große Kopfstärken 

mit über 100, bisweilen über 1.000 Tieren erreichen. Als Winterquartiere konnten bislang Gebäudequartiere und 

Verstecke hinter Baumrinde festgestellt werden. Dabei sind die Tiere auch mit Zwergfledermäusen 

vergesellschaftet. In NRW scheint die Mückenfledermaus zerstreut verbreitet zu sein. Landesweit sind aktuell 

weniger als 5 Wochenstuben bekannt (2015). Insgesamt können derzeit jedoch noch keine zuverlässigen 

Aussagen über den Status und das Verbreitungsbild getroffen werden (alle Angaben nach LANUV 2021). 

Vorkommen im Gebiet 

Die Mückenfledermaus wurde im Rahmen der Untersuchungen am 03. September 2021 während der Detektor-

begehung am östlichen Waldrand registriert. Zudem liegen insgesamt 4 Rufnachweise aus den Horchbox-

untersuchungen vor. Diese erfolgten: am 14./15. August 2021 im Bereich des Bolzplatzes (Standort 7) und am 

südlichen Waldweg (Standort 11) sowie am 03./04. September 2021 am östlichen Waldrand (Standort 12, 2 

Aufnahmen, wahrscheinlich dasselbe Tier, wie bei der Detektorbegehung). Die Art tritt demnach zur herbstlichen 

Zugzeit im Gebiet auf, die vorhandenen Höhlenbäume stellen geeignete Quartiere für die Art dar. Laut LANUV 

(2021) weist die Mückenfledermaus ähnliche Tagesrhythmen auf, wie die Zwergfledermaus mit relativ frühen 

Ausflugzeiten und späten Einflugzeiten. Nachweise innerhalb der ersten halben Stunde nach Sonnenuntergang 

bzw. vor Sonnenaufgang wurden nicht erbracht. 
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Abbildung 21: Ortungsrufe einer Mückenfledermaus und einer Zwergfledermaus am 03. September 

2021 während des Horchboxeinsatzes am östlichen Waldrand 

Nachweise des nyctaloiden Ruftyps 

In zwei Fällen wurden Rufe des nyctaloiden Typs registriert: am 14. August 2021 östlich der Feuerwehr an der 

Waldbauerstraße und im Rahmen der Horchboxuntersuchungen am 20. Mai 2021 südlich des Holzlagerplatzes 

(Standort 16). Dabei kann es sich um den Abendsegler, Kleinabendsegler oder auch die Zweifarbfledermaus 

gehandelt haben. Eindeutige Nachweise des Kleinabendseglers und der Zweifarbfledermaus wurden im Rahmen 

der Untersuchungen nicht erbracht (zum Abendsegler - siehe oben). 

Im Gegensatz zum Abendsegler reproduziert der Kleinabendsegler regelmäßig auch in NRW (SCHORCHT & BOYE 

2004). Die Art besiedelt hauptsächlich Landschaften mit einem hohen Waldanteil. Bevorzugte Quartiere sind 

größere Baumhöhlen, hauptsächlich in Laubbäumen. Die Tiere jagen bevorzugt in Wäldern und an Waldrändern 

nach Fluginsekten (MEINIG 2021).  

Die Zweifarbfledermaus ist eine gebäudebewohnende Art, die gerade im Herbst und Winter bevorzugt hohe 

Gebäudestrukturen als Quartiere nutzt. In NRW tritt die Art vor allem auf dem Durchzug und zur Überwinterung 

auf, aber auch übersommernde Männchen sind in NRW zu finden, ausnahmsweise können auch mal ein oder 

mehrere Weibchen ihre Jungen in Westdeutschland aufziehen (VIERHAUS 2021).  

Nach den Untersuchungsergebnissen ist nicht auszuschließen, dass eine der beiden Arten gelegentlich als 

Nahrungsgast auftritt. Die vorhandenen Höhlenbäume stellen geeignete Quartierstrukturen für den 

Kleinabendsegler dar. 

Nachweise der Gattung Myotis 

Während der Erfassungen wurden Rufe der Gattung Myotis erfasst, die keiner Art eindeutig zuzuordnen waren. 

Nach Analyse der Rufe und unter Berücksichtigung der im Umfeld bekannten Arten (Auswertung der MTBQ 4610 

(Q 4) und 4710 (Q 2), LANUV 2021; Vorkommen von Fledermausarten im Ennepe-Ruhr-Kreis lt. Biologischer 

Station) kann es sich dabei um Rufe der Arten Wasserfledermaus, Fransenfledermaus, Große oder Kleine 

Bartfledermaus, Bechsteinfledermaus oder Teichfledermaus gehandelt haben. 

Während der Horchboxuntersuchungen wurden in insgesamt 21 Horchboxnächten bis zu 52 Rufe der Gattung 

registriert. Folglich wird der Untersuchungsraum regelmäßig in geringer Frequenz als Lebensraum genutzt. In 18 

der 21 Horchboxnächte wurden bis zu 8 Rufe verzeichnet, in drei Nächten ergaben sich höhere Nachweisdichten: 

Am 02./03. Juli 2021 am östlichen Waldrand (Standort 5, 34 Aufnahmen), am 23./24. Juli 2021 im Bereich des 
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nördlichen Waldweges (Standort 4, 52 Aufnahmen) und im Bereich der kleinen Freifläche nördlich des 

Holzlagerplatzes (Standort 9, 31 Aufnahmen).  

Auch im Rahmen der Detektorbegehungen wurden Rufe der Gattung Myotis registriert, bei denen es sich jeweils 

um jagende oder überfliegende Einzeltiere handelte: 

• am 29. Mai 2021: ein jagendes Tier an der Von-Bodelschwingh-Straße im Bereich der Parkplätze, 

• am 02. Juli 2021 an der Waldbauerstraße auf Höhe des Waldbereiches und über dem nördlichen Waldweg 

östlich des Plangebietes, 

• am 23. Juli 2021 im Waldbestand südlich des Holzlagerplatzes, 

• am 03. September 2021 über dem Waldweg südlich des Bolzplatzes. 

Direkte Hinweise auf vorhandene Quartiere einer der Arten ergaben sich nicht. Einzelne Nachweise der Gattung 

Myotis wurden innerhalb der ersten Stunde nach Sonnenuntergang bzw. vor Sonnenaufgang erfasst, so dass es 

sich möglicherweise um Tiere aus nahegelegenen Quartieren handelte. Insbesondere für die oben genannten 

baumhöhlenbewohnenden Arten Bechsteinfledermaus, Wasserfledermaus, Fransenfledermaus und Kleine 

Bartfledermaus ist eine Quartierfunktion nicht auszuschließen, seltener nutzen auch die Große Bartfledermaus und 

die Teichfledermaus Quartiere in Bäumen. Hinweise auf Fortpflanzungsquartiere oder stark genutzte Flugrouten 

ergaben sich nicht. 

Die Bechsteinfledermaus ist eine waldgebundene Art, die vorzugsweise in grundwassernahen Laubwäldern mit 

vielen Feuchtstellen lebt, jedoch kann sie auch in nadelholzreichen Wäldern vorkommen. Auch in Streuobstwiesen 

wurde sie nachgewiesen. Die Wochenstubenverbände sind auf ein reiches Quartierangebot angewiesen. 

Bechsteinfledermäuse überwintern vorzugsweise unter Tage, z. B. in Höhlen, alten Bergwerkstollen, Kellern sowie 

alten Brunnenschächten. In NRW sind mehrere bedeutende Schwärm- und Winterquartiere bekannt. 

Wochenstubenkolonien mit bis zu 51 Weibchen existieren innerhalb von NRW in der Westfälischen und der Kölner 

Bucht, in Ostwestfalen sowie in der Eifel (alle Ang. nach MEIER & BACKHAUS 2021). 

Die Große Bartfledermaus bevorzugt eine strukturreiche Landschaft mit (Au- und Feucht-) Wäldern, 

Stillgewässern sowie linearen Gehölzstrukturen. Sie ist stärker an Wald gebunden als die Kleine Bartfledermaus. 

Wochenstubengesellschaften finden sich auf Dachböden oder hinter Wandverkleidungen vorzugsweise waldnaher 

Gebäude und seltener in Baumhöhlen und Fledermauskästen. Die Mehrzahl der gesicherten Nachweise der 

Großen Bartfledermaus in NRW, oft nur Einzeltiere, stammt aus der östlichen Hälfte des Landes. Aus der 

Westfälischen Bucht sind Wochenstubenquartiere mit ca. 70 bis über 100 Weibchen bekannt. Aber auch im Sauer- 

und Siegerland gibt es einzelne Wochenstuben (alle Ang. nach MEIER & BACKHAUS 2021a). 

Fransenfledermäuse beziehen ihre Wochenstuben in Baumhöhlen und Fledermauskästen. Im Münsterland 

existieren auch Wochenstuben, die sich in oder an Gebäuden, etwa Viehställen, befinden. Auch Dehnungsfugen 

von Brücken werden als solche genutzt. Die Art lebt vorzugsweise in Laubwäldern, aber auch anderen Waldtypen 

sowie in reich strukturierter Agrarlandschaft. Winterquartiere der Fransenfledermaus sind Höhlen, Stollen, Eiskeller, 

Brunnenschächte und andere unterirdische Räume, wie Bunker und Bachunterführungen. In NRW gibt es einige 

Quartiere mit mehreren hundert überwinternden Fransenfledermäusen, so im Münsterland aber auch in der Eifel 

und in Ostwestfalen (alle Angaben nach TRAPPMANN 2021). 

Lebensraum der Kleinen Bartfledermaus sind halb offene Landschaften mit einzelnen Gehölzen und 

Heckenstrukturen bis hin zu dörflichen Siedlungen. Sommerquartiere befinden sich häufig in und an Gebäuden 

(z. B. hinter Brettern und Fensterläden oder hinter Schieferverkleidungen). Im Wald nutzen die Tiere Verstecke 

hinter abstehender Borke und auch Vogel- bzw. Fledermauskästen. Männchen suchen während der warmen 

Jahreszeit zunehmend Höhlen und Stollen als Tagesquartier auf. Winterquartiere befinden sich ebenfalls in Höhlen 

und Stollen, aber auch Kellern und stillgelegten Eisenbahntunneln. Die Mehrzahl der Feststellungen von Kleinen 



U W E D O  Seite ⁞ 41 

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 in der Ortschaft Zurstraße in Breckerfeld 
Artenschutzprüfung Stufe I (Vorprüfung) und II (Vertiefende Prüfung) 

 

Juni 2023 

Bartfledermäusen während der Sommermonate einschließlich ihrer Wochenstuben stammt aus der Westfälischen 

Bucht und dem Nordosten Westfalens. In der kalten Jahreszeit dagegen liegen die meisten Nachweise im Bergland 

von NRW, so im Sauer- und Wittgensteiner Land, in der Egge und in der Eifel. Auch im Norden des Münsterlandes 

gibt es Winterquartiere (alle Ang. nach MEIER & GRAF 2021).  

Wasserfledermäuse nutzen als Sommerquartiere und Wochenstuben überwiegend Baumhöhlen, wie alte Specht- 

und Fäulnishöhlen, aber auch Fledermauskästen oder Dehnungsfugen in Brücken werden bezogen. 

Winterquartiere befinden sich z. B. in Höhlen, Stollen, Brunnenschächten und Eiskellern sowie in manchen 

Bunkeranlagen. Die Art jagt in charakteristischer Weise knapp über der Oberfläche von langsam fließenden oder 

stehenden Gewässern. In Nordrhein-Westfalen ist die Wasserfledermaus flächendeckend verbreitet. 

Schwerpunkte mit Wochenstuben finden sich im Bereich strukturierter Wald-Gewässerkomplexe mit einem 

ausreichenden Alt- und Totholzanteil. Um in einem Gebiet bestehen zu können ist für die Art das Vorhandensein 

insektenreicher und unbeleuchteter Gewässer mit einer offenen und ruhigen Wasseroberfläche sowie ein 

ausreichendes Angebot geeigneter Baumhöhlen notwendig. Weiterhin müssen geeignete Winterquartiere in 

erreichbarer Nähe sein (alle Ang. nach GROSCHE 2021).  

Die Teichfledermaus präferiert gewässerreiche Landschaften als Lebensraum. Männchen und Weibchen nutzen 

während des Sommers getrennte Quartier- und Jagdgebiete, wobei Weibchen häufig in den günstigeren 

Lebensräumen anzutreffen sind. Wochenstuben sind vor allem in Gebäuden zu finden, und hier etwa auf 

Dachböden, in Dachverschalungen oder Hohlwänden. Zum Winterschlaf ziehen sich die Teichfledermäuse in 

unterirdische Quartiere, wie Höhlen, Bergwerkstollen, Brunnen oder Eiskeller zurück. In Nordrhein-Westfalen sind 

keine Wochenstuben bekannt. Die nächstgelegenen Wochenstubenquartiere liegen in Niedersachsen und in den 

Niederlanden. Funde einzelner Teichfledermäuse sind aus dem gesamten nördlichen NRW bekannt, zudem 

sommerliche Männchenkolonien aus Westfalen (alle Ang. nach KRÜGER 2021). 

Rauhautfledermaus 

Die Rauhautfledermaus zeigt eine recht starke Bindung an Gewässer, auch in (feuchten) Laubwäldern und 

Parklandschaften ist sie regelmäßig anzutreffen. Als Sommerquartiere werden Baumhöhlen, aber auch Gebäude 

genutzt. Als Winterquartiere dienen z. B. Holzstapel, Baumhöhlen und Felsspalten. Es handelt sich um eine 

ziehende Art, die in NRW während der Paarungs- und Zugzeit im Tiefland weit verbreitet und nicht selten ist. Im 

Sommer halten sich auch Männchen in geeigneten Lebensräumen auf und vermehrt werden überwinternde 

Rauhautfledermäuse gemeldet. Die einzige bekannt gewordene Wochenstube in NRW aus dem Kreis 

Recklinghausen mit ca. 50 Weibchen ist seit ein paar Jahren verschollen (alle Ang. nach RUNKEL 2021). 

Vorkommen im Gebiet 

Eindeutige Nachweise der Rauhautfledermaus erfolgten im Rahmen der Horchboxuntersuchungen. In sieben 

Nächten wurden jeweils bis zu 3 Rufe der Art verzeichnet, unter anderem am Abend des 20. Mai 2021 am 

nördlichen Waldweg (Standort 13) um 21:18 Uhr und somit kurz vor Sonnenuntergang (21:22 Uhr). Dies ist als 

Hinweis auf ein nahe gelegenes Quartier der unter anderem Baumhöhlen bewohnenden Art zu werten. In derselben 

Nacht wurden 160 Rufnachweise der Art am Holzlagerplatz (Standort 16) registriert, diese erfolgten zwischen 21:58 

und 22:11 Uhr, vermutlich handelte es sich um ein einzelnes Tier, welches am Waldrand jagte. Auch am 13. Juni 

2021 wurde die Rauhautfledermaus innerhalb der ersten Stunde nach Sonnenuntergang (21:46 Uhr) festgestellt: 

der Nachweis erfolgte um 22:08 Uhr über der nördlichen, feuchten Offenfläche im Plangebiet (Standort 3). In der 

Regel liegt die Ausflugzeit der Rauhautfledermaus ca. 50 Minuten nach Sonnenuntergang (LANUV 2021). Sowohl 

während der Detektorbegehungen, als auch während der Horchboxuntersuchungen wurden zudem Rufe der 

Gattung Pipistrellus verzeichnet, bei denen eine sichere Zuordnung zu den Arten Zwergfledermaus und 

Rauhautfledermaus nicht möglich war.  

Für den Untersuchungsraum wurde im Rahmen der Erfassungen eine Funktion als gelegentliches Jagdhabitat 

nachgewiesen, die vorhandenen Höhlenbäume stellen potenzielle Quartiere der Art dar. 



U W E D O  Seite ⁞ 42 

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 in der Ortschaft Zurstraße in Breckerfeld 
Artenschutzprüfung Stufe I (Vorprüfung) und II (Vertiefende Prüfung) 

 

Juni 2023 

 
Abbildung 22: Ortungsrufe der Rauhautfledermaus am 03. September 2021 während des 

Horchboxeinsatzes am östlichen Waldrand 

Zwergfledermaus 

Die Zwergfledermaus kommt in ganz NRW flächendeckend vor und ist hier ohne Zweifel die häufigste 

Fledermausart. Auch in großen Städten kann sie leben und besonders im Bergland ist sie in der warmen Jahreszeit 

die dominierende Art (LINDENSCHMIDT & VIERHAUS 2021). Als Kulturfolger nutzt sie als Sommerquartiere und 

Wochenstuben vor allem Spalten an Gebäuden, seltener befinden sich auch Quartiere in Bäumen. Gebäudespalten 

können auch als Winterquartier dienen (SIMON et al. 2004). Winterquartiere finden sich aber auch in Spalten 

innerhalb von z. B. Höhlen, Stollen oder Tunneln.  

Vorkommen im Gebiet 

Auch im Untersuchungsraum stellt die Zwergfledermaus die dominierende Art dar. Während der Detektor-

begehungen konnte die Art in vielen Bereichen des Untersuchungsgebietes jagend oder überfliegend beobachtet 

werden. In einigen Bereichen wurden verstärkte Jagdaktivitäten registriert: Während der Begehungen wurden im 

Bereich der nördlichen Offenfläche innerhalb des Plangebietes nach dem abendlichen Ausflug mehrmals bis zu 3 

jagende Individuen gleichzeitig festgestellt. Hier ist entsprechend der vorhandenen Feuchtbereiche, des 

Strukturreichtums und der hohen Grenzlinieneffekte der Gehölzränder ein hohes Nahrungsangebot vorhanden. Im 

Rahmen der Horchboxuntersuchungen erfolgten die meisten Nachweise im Bereich des Holzlagerplatzes in der 

Nacht vom 20. auf den 21. Mai 2021 mit 2.820 Rufaufnahmen (Standort 16). Über 1.000 Aufnahmen wurden zudem 

in der Nacht vom 02. auf den 03. Juli 2021 am östlichen Waldrand (Standort 5) und in der Nacht vom 03. auf den 

04. September 2021 über dem Bolzplatz (Standort 8) registriert. 

Nachweise konkreter Quartierstandorte der gebäudebewohnenden Art wurde nicht festgestellt, es liegen aber 

Hinweise auf nahe gelegene Quartiere vor. So wurde die Art bei den Detektorbegehungen jeweils kurz nach 

Sonnenuntergang im Gebiet beobachtet. Am Abend des 02. Juli 2021 wurden ab 21:55 Uhr (Sonnenuntergang 

21:49 Uhr) mehrere Zwergfledermäuse beobachtet, die von Norden die Freiflächen westlich des Plangebietes 

überquerten und in das Plangebiet bzw. in Richtung der Waldflächen flogen. Hier handelte es sich sehr 

wahrscheinlich um Tiere, die auf dem Weg von Quartieren in den nördlichen Siedlungsbereichen in ihre 

Jagdhabitate waren. Am 14. August 2021 flogen ab 21:00 Uhr und somit kurz nach Sonnenuntergang (20:54 Uhr) 

insgesamt vier Individuen der Art aus Richtung der Gebäude im Süden des Untersuchungsraums nach Nordosten 

in das Plangebiet. Auch, wenn die konkrete Quartierstruktur nicht ausgemacht werden konnte, ist eine 

Quartierfunktion für die vorhandenen Gebäudestrukturen anzunehmen. Eine strukturelle Eignung der 

Gebäudesubstanz ist vorhanden. 
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Abbildung 23: Ortungs- und Sozialrufe der Zwergfledermaus am während der Detektorbegehung am 22. 

September 2021 

3.2.4 Haselmaus 

Im Rahmen der Kontrollen wurde in 11 der 20 künstlichen Nisthilfen ein Besatz durch Haselmäuse nachgewiesen 

(anwesende Individuen oder arttypische Nester). Bei den 11 besetzten Nisthilfen handelte es sich um 5 

Haselmaustubes und 6 Haselmauskästen. Pro Begehung wurden durchschnittlich 2 (1-3) Individuen registriert. 

Dabei handelte es sich sowohl um Männchen, als auch um Weibchen sowie ein Jungtier, so dass es sich um ein 

Fortpflanzungshabitat handelt. 

Je nach Habitatqualität kann die Art Dichten von 1,2 bis 10 Individuen pro Hektar aufweisen (MEINIG et al. 2004). 

Im vorliegenden Fall lassen sich zur Siedlungsdichte aufgrund des Untersuchungsdesigns keine genauen 

Aussagen treffen. Die Untersuchungsergebnisse zeigen einen Mindestbesatz von ca. 3 Individuen pro Hektar. 

Tabelle 11 gibt die Ergebnisse der Haselmauserfassung wieder. Der Abbildung 24 können die Standorte der 

ausgebrachten Haselmauskästen und Haselmaustubes entnommen werden. 

Tabelle 11: Ergebnisse der Haselmauserfassungen 

Nisthilfe Erfassungstermine 

Nr. Typ 04. Juni 2021 03. Juli 2021 20. Aug. 2021 17. Sept. 2021 18. Okt. 2021 

1 HM-Tube - - Haselmausnest 

leer 

Haselmausnest 

leer 

- 

2 HM-Kasten - - Haselmausnest 

leer 

Haselmausnest 

leer 

- 

3 HM-Kasten - - - - - 

4 HM-Tube - - - - - 

5 HM-Kasten - - - - - 

6 HM-Tube - - - - - 

7 HM-Kasten - Haselmausnest 

leer 

Haselmausnest 

leer 

Haselmausnest 

leer 

Haselmausnest 

leer 

8 HM-Tube - - - - - 
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Nisthilfe Erfassungstermine 

Nr. Typ 04. Juni 2021 03. Juli 2021 20. Aug. 2021 17. Sept. 2021 18. Okt. 2021 

9 HM-Tube - - - Haselmaus 

(w, adult) 

Haselmausnest 

leer 

10 HM-Kasten Blaumeise 

(Brut) 

Meisennest  

leer 

Haselmaus 

(w, adult) 

Haselmausnest 

leer 

Haselmaus 

(m, adult) 

11 HM-Tube Haselmaus 

(w, adult) 

Haselmaus 

(m, adult) 

- - Haselmausnest 

leer 

12 HM-Kasten - - - - - 

13 HM-Tube - Haselmaus 

(?, adult) 

Haselmausnest 

leer 

Haselmausnest 

leer 

- 

14 HM-Kasten - - - Haselmaus 

(w, adult) 

Haselmaus 

(w, juv.) 

15 HM-Tube - - Haselmaus 

(m, adult) 

Haselmausnest 

leer 

- 

16 HM-Kasten Blaumeise 

(Brut) 

Haselmaus 

(w, adult) 

- Haselmausnest 

leer 

Haselmausnest 

leer 

17 HM-Tube 2 Apodemus 

spec. 

- - - - 

18 HM-Kasten - Meisennest  

leer 

- - - 

19 HM-Tube - - - - - 

20 HM-Kasten Blaumeise 

(Brut) 

Meisennest  

leer 

- - Haselmausnest 

leer 
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Abbildung 24: Standorte der ausgebrachten Haselmausnisthilfen 
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Abbildung 25: Nachweise im Rahmen der Haselmauserfassungen (links oben nach rechts unten): 

Haselmaus im Torpor, Waldmäuse (Apodemus spec.), Haselmausnest, Jungtiere der 

Blaumeise 

3.2.5 Reptilien 

Während der Begehungen konnten mit Blindschleiche, Ringelnatter und Waldeidechse drei nicht 

planungsrelevante Reptilienarten nachgewiesen werden. Nachweise der Zielart Schlingnatter wurden hingegen 

nicht erbracht. Die Ergebnisse der einzelnen Begehungstermine sind in Anhang 1 detailliert dargestellt. Die 

Standorte der ausgebrachten künstlichen Versteckplätze können der nachfolgenden Abbildung 26 entnommen 

werden. 
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Abbildung 26: Standorte der ausgebrachten künstlichen Versteckplätze für Reptilien 
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Waldeidechsen wurden in den besonnten Offenbereichen gegenüber des Holzlagerplatzes nachgewiesen. Unter 

anderem wurden dort am 25. August ca. 10 Jungtiere der Art rund um einen Baumstubben beobachtet (s. Abb. 27). 

Blindschleichen waren regelmäßig unter den künstlichen Versteckplätzen zu finden, auch bei dieser Art konnten 

sowohl Adulte als auch Jungtiere festgestellt werden. Am 21. Mai 2021 wurde eine große Ringelnatter (Länge > 1 

m) beobachtet, die in einigen Metern Entfernung zum künstlichen Versteckplatz Nr. 5 aufsprang und in einen 

Baumstubben flüchtete (s. Abb. 27). Eine weitere adulte Ringelnatter wurde am Morgen des 25. August am Rand 

des Feldweges im Bereich der Offenlandflächen östlich des Plangebietes festgestellt. Zudem wurden während der 

Begehungen insgesamt 3 tote Jungtiere der Ringelnatter auf der Waldbauerstraße und Hans-Berger-Straße 

registriert (11. Juni und 14. August 2021). Nach Aussagen eines Arbeiters im Bereich des Holzlagerplatzes südlich 

des Plangebietes wurden dort vor einiger Zeit auf einem Holzstapel 4 Schlangen beobachtet, bei denen es sich 

nach der Beschreibung ebenfalls um Ringelnattern handelte. 

   

   

   
Abbildung 27: Im Untersuchungsraum nachgewiesene Reptilienarten (Ringelnatter adult, Totfund 

Ringelnatter juv., 2 x Waldeidechse juv., Waldeidechse adult und Blindschleiche) 
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3.3 Artenschutzrechtliche Art-für-Art-Betrachtung 

Da die faunistischen Kartierungen ein klares Bild über das vorhandene Artenspektrum liefern, werden lediglich die 

nachgewiesenen planungsrelevanten Arten einer vertiefenden artenschutzrechtlichen Prüfung in Form einer Art-

für-Art-Betrachtung unterzogen. Bei den übrigen (vormals als potenziell vorkommend eingestuften) Arten können 

Vorkommen und damit auch Betroffenheiten auf der Grundlage der aktuellen Erhebungen ausgeschlossen werden, 

so dass eine weitere Betrachtung nicht erforderlich ist. 

Entsprechend den Vorgaben in der Handlungsempfehlung „Artenschutz in der Bauleitplanung und bei der 

baurechtlichen Zulassung von Vorhaben“ (MWEBWV und MKULNV 2010) beschränkt sich die Artenschutzprüfung 

auf die sogenannten planungsrelevanten Arten. Die in Nordrhein-Westfalen vorkommenden europäischen 

Vogelarten, die nicht zur Gruppe der planungsrelevanten Arten gehören, werden nicht näher betrachtet. Bei diesen 

Arten kann im Regelfall davon ausgegangen werden, dass wegen ihrer Anpassungsfähigkeit und des landesweit 

günstigen Erhaltungszustandes (z. B. „Allerweltsarten“) bei vorhabenbedingten Beeinträchtigungen nicht gegen die 

Zugriffsverbote verstoßen wird (ebd. 2010). 

3.3.1 Avifauna 

Bluthänfling (Carduelis cannabina) 

Ein Brutpaar der Art wurde im Siedlungsbereich von Zurstraße am westlichen Rand des Untersuchungsraums 

festgestellt. 

Prüfung der Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG 

Da Brutplätze der Art nicht im Plangebiet nachgewiesen werden konnten, sind baubedingte Tötungen durch eine 

Zerstörung besetzter Nester mit Jungtieren oder Eiern auszuschließen. Betriebsbedingte Tötungen sind durch das 

Vorhaben nicht zu erwarten, so dass der Verbotstatbestand der Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 

nicht erfüllt wird. 

Störungen, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Population der Art auswirken könnten, sind für die Art 

projektbedingt nicht zu erwarten. Der Verbotstatbestand der erheblichen Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

wird somit nicht erfüllt. 

Eine essenzielle Betroffenheit des Bluthänflings als Nahrungsgast ist durch die Planung nicht zu erwarten, denn 

es verbleiben weiterhin Offenland-/ Ackerbereiche im Untersuchungsraum und den umliegenden Flächen, die zur 

Nahrungssuche geeignet sind. Da keine Brutplätze der Art im Plangebiet nachgewiesen werden konnten, ist ein 

Verlust der ökologischen Funktion einer Lebensstätte im räumlichen Zusammenhang nicht zu erwarten, so dass 

auch der Verbotstatbestand der Zerstörung von Lebensstätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) nicht 

erfüllt wird. 

Graureiher (Ardea cinerea) 

Der Graureiher nutzt insbesondere die Offenlandflächen im Norden des Untersuchungsraums als Nahrungshabitat. 

Brutkolonien konnten nicht erfasst werden. 

Prüfung der Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG 

Da Brutplätze der Art nicht im Untersuchungsraum nachgewiesen werden konnten, sind baubedingte Tötungen 

durch eine Zerstörung besetzter Nester mit Jungtieren oder Eiern auszuschließen. Betriebsbedingte Tötungen sind 

durch das Vorhaben nicht zu erwarten, so dass der Verbotstatbestand der Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 

5 BNatSchG) nicht erfüllt wird. 
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Störungen, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Population der Art auswirken könnten, sind für die Art 

projektbedingt nicht zu erwarten. Der Verbotstatbestand der erheblichen Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

wird somit nicht erfüllt. 

Eine essenzielle Betroffenheit des Graureihers als Nahrungsgast ist durch die Planung nicht zu erwarten, denn in 

den umliegenden Bereichen, insbesondere den Offenlandbereichen, ist weiterhin die Nahrungssuche möglich. Da 

keine Brutplätze der Art nachgewiesen werden konnten, ist ein Verlust der ökologischen Funktion einer 

Lebensstätte im räumlichen Zusammenhang nicht zu erwarten, so dass auch der Verbotstatbestand der Zerstörung 

von Lebensstätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) nicht erfüllt wird. 

Habicht (Accipter gentilis)  

Ein Brutstandort des Habichts befindet sich östlich des Untersuchungsraums. Das Plangebiet und der 

Untersuchungsraum sind Teil des Nahrungshabitates der Art. 

Prüfung der Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG 

Da Brutplätze der Art nicht im Plangebiet nachgewiesen werden konnten, sind baubedingte Tötungen durch eine 

Zerstörung besetzter Nester mit Jungtieren oder Eiern auszuschließen. Betriebsbedingte Tötungen sind durch das 

Vorhaben nicht zu erwarten, so dass der Verbotstatbestand der Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 

nicht erfüllt wird. 

Störungen, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Population der Art auswirken könnten, sind für die Art 

projektbedingt nicht zu erwarten. Der Verbotstatbestand der erheblichen Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

wird somit nicht erfüllt. 

Eine essenzielle Betroffenheit des Habichtes als Nahrungsgast ist durch die Planung nicht zu erwarten, denn es 

verbleiben weiterhin Wald- und Offenlandbereiche im Untersuchungsraum und den umliegenden Flächen, die zur 

Nahrungssuche geeignet sind. Da keine Brutplätze der Art im Plangebiet und Untersuchungsraum nachgewiesen 

werden konnten, ist ein Verlust der ökologischen Funktion einer Lebensstätte im räumlichen Zusammenhang nicht 

zu erwarten, so dass auch der Verbotstatbestand der Zerstörung von Lebensstätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 

5 BNatSchG) nicht erfüllt wird. 

Kormoran (Phalacrocorax carbo) 

Im Untersuchungsgebiet wurde der Kormoran ausschließlich im Transferflug beobachtet. Eine Funktion des 

Untersuchungsraums als Lebensraum der Art besteht nicht. 

Prüfung der Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG 

Da Brutplätze der Art nicht im Plangebiet nachgewiesen werden konnten, sind baubedingte Tötungen durch eine 

Zerstörung besetzter Nester mit Jungtieren oder Eiern auszuschließen. Betriebsbedingte Tötungen sind durch das 

Vorhaben nicht zu erwarten, so dass der Verbotstatbestand der Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 

nicht erfüllt wird. 

Störungen, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Population der Art auswirken könnten, sind für die Art 

projektbedingt nicht zu erwarten. Der Verbotstatbestand der erheblichen Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

wird somit nicht erfüllt. 

Da keine Brutplätze der Art nachgewiesen werden konnten, ist ein Verlust der ökologischen Funktion einer 

Lebensstätte im räumlichen Zusammenhang nicht zu erwarten, so dass auch der Verbotstatbestand der Zerstörung 

von Lebensstätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) nicht erfüllt wird. 
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Kranich (Grus grus) 

Einmalig während der Zugzeit im Frühjahr wurden ca. 100 überfliegende Kraniche beobachtet. Eine Bedeutung 

des Untersuchungsraums als Lebensraum der Art besteht nicht. 

Prüfung der Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG 

Da Brutplätze der Art nicht im Plangebiet nachgewiesen werden konnten, sind baubedingte Tötungen durch eine 

Zerstörung besetzter Nester mit Jungtieren oder Eiern auszuschließen. Betriebsbedingte Tötungen sind durch das 

Vorhaben nicht zu erwarten, so dass der Verbotstatbestand der Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 

nicht erfüllt wird. 

Störungen, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Population der Art auswirken könnten, sind für die Art 

projektbedingt nicht zu erwarten. Der Verbotstatbestand der erheblichen Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

wird somit nicht erfüllt. 

Da keine Brutplätze der Art nachgewiesen werden konnten, ist ein Verlust der ökologischen Funktion einer 

Lebensstätte im räumlichen Zusammenhang nicht zu erwarten, so dass auch der Verbotstatbestand der Zerstörung 

von Lebensstätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) nicht erfüllt wird. 

Mäusebussard (Buteo buteo) 

Der Mäusebussard tritt mit einem Brutpaar ca. 150 m südlich des Plangebietes auf (s. Karte 1, Horst: Baum Nr. 

22). Ein weiteres Brutpaar befindet sich möglicherweise im Umfeld des nördlichen Untersuchungsraums. 

Prüfung der Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG 

Da Brutplätze der Art nicht im Plangebiet nachgewiesen werden konnten, sind baubedingte Tötungen durch eine 

Zerstörung besetzter Nester mit Jungtieren oder Eiern auszuschließen. Betriebsbedingte Tötungen sind durch das 

Vorhaben nicht zu erwarten, so dass der Verbotstatbestand der Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 

nicht erfüllt wird. 

Störungen, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Population der Art auswirken könnten, sind für die Art 

projektbedingt nicht zu erwarten. In der Regel geht man von einer Horstschutzzone von 100 m den Brutplatz von 

Mäusebussarden aus, in denen Störungen ggf. zu einer Aufgabe der Brut führen können. Da das Plangebiet weiter 

entfernt und damit außerhalb der Horstschutzzone liegt, ist von keinen erheblichen Störungen auszugehen. Der 

Verbotstatbestand der erheblichen Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) wird somit nicht erfüllt. 

Eine essenzielle Betroffenheit des Mäusebussards als Nahrungsgast ist durch die Planung nicht zu erwarten, denn 

es verbleiben weiterhin Offenland-/ Ackerbereiche im Untersuchungsraum und den umliegenden Flächen, die zur 

Nahrungssuche geeignet sind. Da keine Brutplätze der Art von der Planung betroffen sind, ist ein Verlust der 

ökologischen Funktion einer Lebensstätte im räumlichen Zusammenhang nicht zu erwarten, so dass auch der 

Verbotstatbestand der Zerstörung von Lebensstätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) nicht erfüllt wird. 

Mehlschwalbe (Delichon urbicum) 

Mindestens 5 Brutstandorte der Mehlschwalbe wurden nordwestlich des Untersuchungsraumes erfasst. Innerhalb 

des Untersuchungsraumes und des Plangebietes konnten keine Brutnachweise erbracht werden, wobei die 

Siedlungsbereiche im westlichen Untersuchungsraum nicht als Brutstandorte ausgeschlossen werden können. Die 

Art nutzt den Luftraum des westlichen Untersuchungsraumes als Jagdhabitat.  

Prüfung der Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG 

Da Brutplätze der Art nicht im Plangebiet nachgewiesen werden konnten, sind baubedingte Tötungen durch eine 

Zerstörung besetzter Nester mit Jungtieren oder Eiern auszuschließen. Betriebsbedingte Tötungen sind durch das 
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Vorhaben nicht zu erwarten, so dass der Verbotstatbestand der Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 

nicht erfüllt wird. 

Störungen, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Population der Art auswirken könnten, sind für die 

Mehlschwalbe projektbedingt nicht zu erwarten. Der Verbotstatbestand der erheblichen Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG) wird somit nicht erfüllt. 

Eine essenzielle Betroffenheit der Mehlschwalbe als Nahrungsgast ist durch die Planung nicht zu erwarten, denn 

es verbleiben weiterhin Offenland-/ Ackerbereiche im angrenzenden Untersuchungsraum, die zur Nahrungssuche 

geeignet sind. Da keine Brutplätze der Art im Vorhabensbereich nachgewiesen werden konnten, ist ein Verlust der 

ökologischen Funktion einer Lebensstätte im räumlichen Zusammenhang nicht zu erwarten, so dass auch der 

Verbotstatbestand der Zerstörung von Lebensstätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) nicht erfüllt wird. 

Neuntöter (Lanius collurio) 

Ein Brutvorkommen des Neuntöters befindet sich nördlich des Untersuchungsraumes. Weiterhin stellen die 

strukturierten Offenlandbereiche des Untersuchungsraumes ein geeignetes Nahrungshabitat für die Art dar.  

Prüfung der Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG 

Da Brutplätze der Art nicht im Plangebiet nachgewiesen werden konnten, sind baubedingte Tötungen durch eine 

Zerstörung besetzter Nester mit Jungtieren oder Eiern auszuschließen. Betriebsbedingte Tötungen sind durch das 

Vorhaben nicht zu erwarten, so dass der Verbotstatbestand der Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 

nicht erfüllt wird. 

Störungen, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Population der Art auswirken könnten, sind für die Art 

projektbedingt nicht zu erwarten. Der Verbotstatbestand der erheblichen Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

wird somit nicht erfüllt. 

Eine essenzielle Betroffenheit des Neuntöters als Nahrungsgast ist durch die Planung nicht zu erwarten, denn es 

verbleiben weiterhin Offenlandbereiche im Untersuchungsraum und den umliegenden Flächen, die zur 

Nahrungssuche geeignet sind. Da keine Brutplätze der Art im Plangebiet und Untersuchungsraum nachgewiesen 

werden konnten, ist ein Verlust der ökologischen Funktion einer Lebensstätte im räumlichen Zusammenhang nicht 

zu erwarten, so dass auch der Verbotstatbestand der Zerstörung von Lebensstätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 

5 BNatSchG) nicht erfüllt wird. 

Rauchschwalbe (Hirundo rustica) 

Mehrere Brutpaare der Rauchschwalbe wurden im Umfeld des Untersuchungsraumes erfasst. Der Luftraum des 

Untersuchungsraumes wird von der Art als Nahrungshabitat genutzt.  

Prüfung der Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG 

Da Brutplätze der Art nicht im Plangebiet und im Untersuchungsraum nachgewiesen werden konnten, sind 

baubedingte Tötungen durch eine Zerstörung besetzter Nester mit Jungtieren oder Eiern auszuschließen. 

Betriebsbedingte Tötungen sind durch das Vorhaben nicht zu erwarten, so dass der Verbotstatbestand der Tötung 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) nicht erfüllt wird. 

Störungen, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Population der Art auswirken könnten, sind für die Art 

projektbedingt nicht zu erwarten. Der Verbotstatbestand der erheblichen Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

wird somit nicht erfüllt. 

Eine essenzielle Betroffenheit der Rauchschwalbe als Nahrungsgast ist durch die Planung nicht zu erwarten, denn 

es verbleiben weiterhin Offenland-/ Ackerbereiche im Untersuchungsraum, die zur Nahrungssuche geeignet sind. 
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Da keine Brutplätze der Art nachgewiesen werden konnten, ist ein Verlust der ökologischen Funktion einer 

Lebensstätte im räumlichen Zusammenhang nicht zu erwarten, so dass auch der Verbotstatbestand der Zerstörung 

von Lebensstätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) nicht erfüllt wird. 

Rotmilan (Milvus milvus) 

Der Rotmilan wurde mehrmals im Überflug bzw. bei der Jagd beobachtet. Nachweise erfolgten über den nördlichen 

und südlichen Offenlandflächen sowie über dem Plangebiet. Brutplätze der Art konnten nicht nachgewiesen 

werden. 

Prüfung der Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG 

Da Brutplätze der Art nicht im Plangebiet nachgewiesen werden konnten, sind baubedingte Tötungen durch eine 

Zerstörung besetzter Nester mit Jungtieren oder Eiern auszuschließen. Betriebsbedingte Tötungen sind durch das 

Vorhaben nicht zu erwarten, so dass der Verbotstatbestand der Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 

nicht erfüllt wird. 

Störungen, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Population der Art auswirken könnten, sind für die Art 

projektbedingt nicht zu erwarten. Der Verbotstatbestand der erheblichen Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

wird somit nicht erfüllt. 

Eine essenzielle Betroffenheit des Rotmilans als Nahrungsgast ist durch die Planung nicht zu erwarten, denn es 

verbleiben weiterhin Offenland-/ Ackerbereiche im angrenzenden Untersuchungsraum, die zur Nahrungssuche 

geeignet sind. Da keine Brutplätze der Art nachgewiesen werden konnten, ist ein Verlust der ökologischen Funktion 

einer Lebensstätte im räumlichen Zusammenhang nicht zu erwarten, so dass auch der Verbotstatbestand der 

Zerstörung von Lebensstätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) nicht erfüllt wird. 

Schwarzkehlchen 

Zwei Schwarzkehlchen wurden einmalig im Bereich der Offenlandflächen nordwestlich des Untersuchungsraums 

beobachtet. Da anschließend keine Nachweise mehr erfolgten, handelte es sich wohl um durchziehende Tiere. 

Prüfung der Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG 

Da Brutplätze der Art nicht im Plangebiet nachgewiesen werden konnten, sind baubedingte Tötungen durch eine 

Zerstörung besetzter Nester mit Jungtieren oder Eiern auszuschließen. Betriebsbedingte Tötungen sind durch das 

Vorhaben nicht zu erwarten, so dass der Verbotstatbestand der Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 

nicht erfüllt wird. 

Störungen, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Population der Art auswirken könnten, sind für die Art 

projektbedingt nicht zu erwarten. Der Verbotstatbestand der erheblichen Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

wird somit nicht erfüllt. 

Da keine Brutplätze der Art nachgewiesen werden konnten, ist ein Verlust der ökologischen Funktion einer 

Lebensstätte im räumlichen Zusammenhang nicht zu erwarten, so dass auch der Verbotstatbestand der Zerstörung 

von Lebensstätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) nicht erfüllt wird. 

Sperber (Accipiter nisus) 

Der Sperber wurde im Untersuchungsraum als Nahrungsgast beobachtet. Brutaktivitäten im Bereich der größeren 

Nester im Untersuchungsraum konnten nicht beobachtet werden. 
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Prüfung der Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG 

Da Brutplätze der Art nicht im Plangebiet nachgewiesen werden konnten, sind baubedingte Tötungen durch eine 

Zerstörung besetzter Nester mit Jungtieren oder Eiern auszuschließen. Betriebsbedingte Tötungen sind durch das 

Vorhaben nicht zu erwarten, so dass der Verbotstatbestand der Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 

nicht erfüllt wird. 

Störungen, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Population der Art auswirken könnten, sind für die Art 

projektbedingt nicht zu erwarten. Der Verbotstatbestand der erheblichen Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

wird somit nicht erfüllt. 

Eine essenzielle Betroffenheit der Sperbers als Nahrungsgast ist durch die Planung nicht zu erwarten, denn es 

verbleiben weiterhin Wald-, Offenland-/ Ackerbereiche im angrenzenden Untersuchungsraum, die zur 

Nahrungssuche geeignet sind. Da keine Brutplätze der Art nachgewiesen werden konnten, ist ein Verlust der 

ökologischen Funktion einer Lebensstätte im räumlichen Zusammenhang nicht zu erwarten, so dass auch der 

Verbotstatbestand der Zerstörung von Lebensstätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) nicht erfüllt wird. 

Star (Sturnus vulgaris) 

Der Star tritt mit einem Brutpaar im nordöstlichen Randbereich des Untersuchungsraumes auf. Weitere Brutpaare 

wurden außerhalb des Untersuchungsraumes nachgewiesen. Auf den Offenlandflächen im Süden (außerhalb des 

Untersuchungsraumes) wurde zudem am 16. März 2021 ein Schwarm von etwa 45 Staren bei der Nahrungssuche 

beobachtet. Das Plangebiet wird von der Art allenfalls zur Nahrungssuche genutzt.  

Prüfung der Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG 

Baubedingte Tötungen durch eine Zerstörung besetzter Nester mit Jungtieren oder Eiern können sich im Rahmen 

der Baufeldräumung bei einer Betroffenheit von Brutplätzen ergeben. Da Brutplätze der Art nicht im 

Vorhabensbereich nachgewiesen wurden, sind baubedingte Tötungen auszuschließen. Betriebsbedingte Tötungen 

sind durch das Vorhaben nicht zu erwarten, so dass der Verbotstatbestand der Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. 

Abs. 5 BNatSchG) nicht erfüllt wird. 

Störungen, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Population der Art auswirken könnten, sind für die Art 

projektbedingt nicht zu erwarten. Der Verbotstatbestand der erheblichen Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

wird somit nicht erfüllt. 

Eine essenzielle Betroffenheit des Stares als Nahrungsgast ist durch die Planung nicht zu erwarten, denn es 

verbleiben weiterhin Offenland-/ Ackerbereiche im angrenzenden Untersuchungsraum, die zur Nahrungssuche 

geeignet sind. Da keine Brutplätze der Art im Plangebiet nachgewiesen werden konnten, ist ein Verlust der 

ökologischen Funktion einer Lebensstätte im räumlichen Zusammenhang nicht zu erwarten, so dass auch der 

Verbotstatbestand der Zerstörung von Lebensstätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) nicht erfüllt wird. 

Turmfalke (Falco tinnunculus) 

Der Turmfalke wurde vor allem im Bereich der Offenlandflächen im Norden und Süden des Untersuchungsraums 

als Nahrungsgast beobachtet. Brutplätze der Art wurden nicht nachgewiesen. 

Prüfung der Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG 

Baubedingte Tötungen durch eine Zerstörung besetzter Nester mit Jungtieren oder Eiern können sich im Rahmen 

der Baufeldräumung bei einer Betroffenheit von Brutplätzen ergeben. Da Brutplätze der Art nicht im 

Vorhabensbereich nachgewiesen wurden, sind baubedingte Tötungen auszuschließen. Betriebsbedingte Tötungen 

sind durch das Vorhaben nicht zu erwarten, so dass der Verbotstatbestand der Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. 

Abs. 5 BNatSchG) nicht erfüllt wird. 
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Störungen, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Population der Art auswirken könnten, sind für die Art 

projektbedingt nicht zu erwarten. Der Verbotstatbestand der erheblichen Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

wird somit nicht erfüllt. 

Eine essenzielle Betroffenheit des Turmfalken als Nahrungsgast ist durch die Planung nicht zu erwarten, denn es 

verbleiben weiterhin Offenland-/ Ackerbereiche im angrenzenden Untersuchungsraum, die zur Nahrungssuche 

geeignet sind. Da keine Brutplätze der Art im Plangebiet nachgewiesen werden konnten, ist ein Verlust der 

ökologischen Funktion einer Lebensstätte im räumlichen Zusammenhang nicht zu erwarten, so dass auch der 

Verbotstatbestand der Zerstörung von Lebensstätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) nicht erfüllt wird. 

Waldkauz (Strix aluco) 

Der Waldkauz wurde als Nahrungsgast im Plangebiet und im Untersuchungsraum festgestellt. Brutvorkommen 

befinden sich außerhalb des Untersuchungsraumes. 

Prüfung der Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG 

Da Brutplätze der Art nicht im Plangebiet nachgewiesen werden konnten, sind baubedingte Tötungen durch eine 

Zerstörung besetzter Nester mit Jungtieren oder Eiern auszuschließen. Betriebsbedingte Tötungen sind durch das 

Vorhaben nicht zu erwarten, so dass der Verbotstatbestand der Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 

nicht erfüllt wird. 

Störungen, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Population der Art auswirken könnten, sind für die Art 

projektbedingt nicht zu erwarten. Der Verbotstatbestand der erheblichen Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

wird somit nicht erfüllt. 

Eine essenzielle Betroffenheit des Waldkauzes als Nahrungsgast ist durch die Planung nicht zu erwarten, denn es 

verbleiben weiterhin Offenland-/ Ackerbereiche im Untersuchungsraum und den umliegenden Flächen, die zur 

Nahrungssuche geeignet sind. Da keine Brutplätze der Art nachgewiesen werden konnten, ist ein Verlust der 

ökologischen Funktion einer Lebensstätte im räumlichen Zusammenhang nicht zu erwarten, so dass auch der 

Verbotstatbestand der Zerstörung von Lebensstätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) nicht erfüllt wird. 

Waldlaubsänger (Phylloscopus sibilatrix) 

Am 02. Juni 2021 wurde ein singender Waldlaubsänger nordöstlich außerhalb des Untersuchungsraums registriert. 

Möglicherweise befindet sich dort ein Brutstandort der Art. Ein Brutvorkommen der Art konnte im Plangebiet und 

im Untersuchungsraum nicht nachgewiesen werden. 

Prüfung der Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG 

Da Brutplätze der Art nicht im Plangebiet nachgewiesen werden konnten, sind baubedingte Tötungen durch eine 

Zerstörung besetzter Nester mit Jungtieren oder Eiern auszuschließen. Betriebsbedingte Tötungen sind durch das 

Vorhaben nicht zu erwarten, so dass der Verbotstatbestand der Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 

nicht erfüllt wird. 

Störungen, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Population der Art auswirken könnten, sind für die Art 

projektbedingt nicht zu erwarten. Der Verbotstatbestand der erheblichen Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

wird somit nicht erfüllt. 

Da keine Brutplätze der Art nachgewiesen werden konnten, ist ein Verlust der ökologischen Funktion einer 

Lebensstätte im räumlichen Zusammenhang nicht zu erwarten, so dass auch der Verbotstatbestand der Zerstörung 

von Lebensstätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) nicht erfüllt wird. 
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Waldohreule (Asio otus) 

Die Waldohreule tritt mit einem Brutpaar im Bereich der Fichtenbestände nordöstlich des Plangebietes auf. 

Weiterhin nutzt die Art das Plangebiet höchstwahrscheinlich zur Nahrungssuche. 

Prüfung der Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG 

Da Brutplätze der Art nicht im Plangebiet nachgewiesen werden konnten, sind baubedingte Tötungen durch eine 

Zerstörung besetzter Nester mit Jungtieren oder Eiern auszuschließen. Betriebsbedingte Tötungen sind durch das 

Vorhaben nicht zu erwarten, so dass der Verbotstatbestand der Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) 

nicht erfüllt wird. 

Störungen, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Population der Art auswirken könnten, sind für die Art 

projektbedingt nicht zu erwarten. Der Brutplatz befindet sich in ausreichender Entfernung zum Plangebiet. Der 

Verbotstatbestand der erheblichen Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) wird somit nicht erfüllt. 

Eine essenzielle Betroffenheit der Waldohreule als Nahrungsgast ist durch die Planung nicht zu erwarten, denn es 

verbleiben weiterhin geeignete Jagdhabitate (Wald- und Offenland-/ Ackerbereiche) im Untersuchungsraum und 

den umliegenden Flächen, die zur Nahrungssuche geeignet sind. Da keine Brutplätze der Art im Plangebiet 

nachgewiesen werden konnten, ist ein Verlust der ökologischen Funktion einer Lebensstätte im räumlichen 

Zusammenhang nicht zu erwarten, so dass auch der Verbotstatbestand der Zerstörung von Lebensstätten (§ 44 

Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) nicht erfüllt wird. 

3.3.2 Fledermäuse 

Bezüglich der Artengruppe der Fledermäuse kann eine artenschutzrechtlich relevante Betroffenheit für 12 

Fledermausarten nicht ausgeschlossen werden. Im Plangebiet und im Untersuchungsraum wurde im Rahmen der 

Höhlenbaumkartierung eine Reihe von Bäumen registriert, für die eine Funktion als Fledermausquartier für 

baumhöhlenbewohnende Arten nicht auszuschließen ist. Der Großteil der erfassten Höhlenbäume liegt außerhalb 

des Plangebietes in den umgebenden Waldbeständen. Ein Verlust dieser Bäume ist von vornherein 

auszuschließen. Innerhalb des Plangebietes liegen lediglich fünf Höhlenbäume. Hiervon liegen zwei im Bereich 

des Waldes nördlich des Fußweges, welcher im Bebauungsplan als Erhalt und naturschutzfachliche 

Maßnahmenfläche festgesetzt ist. Bei den beiden Bäumen (Nr. 1 und 5, siehe Karte 2) kann demnach eine Fällung 

ausgeschlossen werden. Bei den anderen drei Bäumen (Nr. 9, 10 und 11) kann aktuell ein Verlust nicht 

ausgeschlossen werden. Demnach sind artenschutzrechtliche Konflikte mit den baumhöhlenbewohnenden Arten 

(Rauhautfledermaus, Abendsegler und Kleinabendsegler, Fransenfledermaus und Wasserfledermaus) und den 

teilweise baumhöhlenbewohnenden Arten (Zwergfledermaus, Große und Kleine Bartfledermaus, 

Mückenfledermaus, Großes Mausohr und Teichfledermaus) nicht auszuschließen.  

Die Zweifarbfledermaus gilt als reiner Gebäudebewohner, so dass diese Art das Plangebiet und den 

Untersuchungsraum allenfalls als Nahrungshabitat nutzt. Gebäude liegen innerhalb des Plangebietes nicht vor, 

sondern im Untersuchungsraum.  

Im Folgenden werden die artenschutzrechtlich relevanten Projektwirkungen für die nachgewiesenen 

baumhöhlenbewohnenden Arten sowie der gebäudebewohnenden Arten, die z. T. auch Baumhöhlen nutzen, 

dargestellt. Da die potenzielle Betroffenheit bei allen baumhöhlenbewohnenden Fledermausarten gleich zu 

bewerten ist, werden die Arten zusammengefasst betrachtet. Zudem erfolgt eine artenschutzrechtliche Betrachtung 

der gebäudebewohnenden Zweifarbfledermaus sowie der anderen benannten Gebäudearten. 

Baumhöhlennutzende Wald- und Gebäudearten (Rauhautfledermaus, Abendsegler und Kleinabendsegler, 

Fransenfledermaus, Wasserfledermaus, Zwergfledermaus, Große und Kleine Bartfledermaus, 

Mückenfledermaus, Großes Mausohr und Teichfledermaus) 
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Bei den Höhlenbaumkartierungen wurden insgesamt 24 Bäume mit ggf. fledermausquartiertauglichen Strukturen 

im Untersuchungsraum festgestellt. Sieben dieser Bäume wiesen Spechthöhlungen auf, 14 Bäume Faulhöhlen und 

in acht Bäumen befanden sich potenzielle Spaltenquartiere für Fledermäuse (zum Teil wurden mehrere der 

genannten Strukturen an einem Baum festgestellt). Im Plangebiet selbst wurden insgesamt 5 Höhlenbäume 

nachgewiesen, die eine mögliche Funktion als Fledermausquartier aufweisen, von denen zwei sicher erhalten 

werden können und bei drei Bäumen im Sinne eines Worst-Case-Ansatzes von einem Verlust auszugehen ist.  

Tötungen können sich durch eine Zerstörung von Quartieren im Rahmen der Baufeldräumung, im vorliegenden 

Fall insbesondere durch eine Fällung besetzter Höhlenbäume ergeben. Daher sind Vermeidungsmaßnahmen 

(Besatzkontrollen, ökologische Baubegleitung, s. Kap. 4.1) vorzusehen, um baubedingte Tötungen so weit wie 

möglich zu vermeiden. Unter Berücksichtigung der beschriebenen Maßnahmen wird der Verbotstatbestand der 

Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) nicht erfüllt. 

Beeinträchtigungen durch Lichtimmissionen können sich im Umfeld von Quartieren, im Bereich von Flugrouten und 

in Jagdhabitaten ergeben. So gelten insbesondere die Arten der Gattung Myotis als lichtempfindlich. Daher sollten 

Maßnahmen zur Reduktion der Lichtimmissionen bei der Projektgestaltung berücksichtigt werden (Reduktion der 

Beleuchtung auf das notwendige Maß, Beleuchtungsrichtung von oben nach unten, Vermeidung von Streulicht, 

siehe Kap. 4.1). Durch die Beleuchtung kann sich zudem eine attraktive Wirkung auf Insekten ergeben, die dazu 

führt, dass größere Mengen an Insekten aus der Umgebung angezogen werden und infolgedessen eine geringere 

Fortpflanzungsrate aufweisen bzw. an den Lampen verenden. Um in der Summationswirkung negative 

Auswirkungen auf diese Artengruppe als Nahrungsgrundlage für Fledermäuse zu vermeiden, sind für die 

Straßenbeleuchtung insektenfreundliche LED-Lampen zu verwenden. Der Verbotstatbestand der erheblichen 

Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) wird unter Berücksichtigung der dargestellten Maßnahmen nicht erfüllt. 

Durch eine Inanspruchnahme von Höhlenbäumen kann es zu einem Verlust von Lebensstätten kommen. Maximal 

sind durch die Planung drei Höhlenbäume im Plangebiet betroffen, wobei grundsätzlich empfohlen wird im Zuge 

der Bauausführung zu prüfen, ob diese erhalten werden können. Im Sinne eines Worst-Case-Ansatzes, wird von 

einem Verlust der drei Höhlenbäume ausgegangen. Eine konkrete Quartiernutzung an den drei Bäumen konnte im 

Rahmen der Fledermauserfassungen nicht nachgewiesen werden, dies stellt sich allerdings als sehr schwierig dar, 

da man im Rahmen der Begehungen nicht jeden Baum zur idealen Ausflugzeit gleichzeitig beobachten kann. Im 

Verhältnis von 24 im Untersuchungsraum aufgenommenen Höhlenbäumen und einem Verlust von drei Bäumen, 

geht hiervon nur eine geringe Eingriffsintensität aus. Grundsätzlich ist aufgrund der Vielzahl weiterhin vorhandener 

Höhlenbäume von Ausweichmöglichkeiten der genannten Fledermausarten auszugehen. Um das 

Quartierpotenzial aber auf einem konstanten Niveau zu halten, wird vorsorglich empfohlen Fledermauskästen an 

zu erhaltenden Gehölzen im Plangebiet oder umliegenden Beständen aufzuhängen. Entsprechend der aktuellen 

Leitfäden und Maßnahmenvorschläge des LANUV, sollte je potenziell verloren gehendem Quartier eine Montage 

von fünf Fledermauskästen erfolgen. In Summe wird hier ein Ausgleich des Quartierpotenzials der drei 

Höhlenbäume über die Montage von 15 Fledermauskästen vorgesehen, um den Verbotstatbestand der Zerstörung 

nicht zu erfüllen (s. Kap. 4.2). Zudem weist das Gebiet eine Funktion als Nahrungshabitat für die Arten auf. Da die 

Arten zwischen Quartieren und Jagdlebensräumen mehrere Kilometer zurücklegen können (Teichfledermaus bis 

zu 10 km, Wasserfledermaus bis zu 8 km, Breitflügelfledermaus bis zu 12 km, Kleine Bartfledermaus bis zu 2,8 

km, Große Bartfledermaus über 10 km, Kleinabendsegler max. 17 km, Abendsegler über 10 km, 

Rauhautfledermaus max. 12 km, alle Ang. nach LANUV 2023) und im Aktionsraum der Arten weitere geeignete 

Nahrungshabitate vorhanden sind, ist davon auszugehen, dass durch die Einschränkung keine Lebensstätte ihre 

ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang verliert. Grundsätzlich wird empfohlen Dachbegrünungen 

vorzusehen, um den Blühaspekt und damit den Insektenreichtum auf der Dachebene zu fördern, was auch 

Fledermausarten als Nahrungsgrundlage zu Gute käme. Unter Berücksichtigung der vorgezogenen 

Ausgleichsmaßnahmen bleibt die ökologische Funktion der Lebensstätten im räumlichen Zusammenhang erhalten 

und der Verbotstatbestand der Zerstörung von Lebensstätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) unter 

wird nicht erfüllt. 
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Zweifarbfledermaus (potenzielles Vorkommen) und weitere Gebäudearten (Zwergfledermaus, Große und 

Kleine Bartfledermaus, Mückenfledermaus, Großes Mausohr und Teichfledermaus) 

Ein eindeutiger Nachweis der Zweifarbfledermaus liegt aus dem Untersuchungsraum nicht vor. Nicht auf Artniveau 

bestimmbare nyctaloide Rufe wurden während der Horchboxuntersuchungen erfasst, die potenziell von der 

Zweifarbfledermaus stammen können. Weitere überwiegend gebäudebewohnende Arten sind: Zwergfledermaus, 

Große und Kleine Bartfledermaus, Mückenfledermaus, Großes Mausohr und Teichfledermaus. Da im Plangebiet 

keine Gebäude vorhanden sind, kann eine diesbezügliche Quartierfunktion im Plangebiet ausgeschlossen werden.  

Prüfung der Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG 

Tötungen können sich durch eine Zerstörung von Quartieren im Rahmen der Baufeldräumung ergeben. Da es sich 

um gebäudebewohnende Arten handelt, sind baubedingte Tötungen auszuschließen. Betriebsbedingte Tötungen 

ergeben sich durch das Projekt nicht, so dass der Verbotstatbestand der Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 

BNatSchG) nicht erfüllt wird. 

Störungen können sich ggf. durch Lärm- und Lichtimmissionen sowie Erschütterungen im direkten Umfeld von 

Quartieren während der Bauzeit ergeben. Da es sich um gebäudebewohnende Arten handelt und entsprechend 

keine geeigneten Quartiere im Plangebiet vorhanden sind, sind entsprechende Störungen auszuschließen. 

Innerhalb von Nahrungshabitaten sind aufgrund der nächtlichen Lebensweise ebenfalls keine relevanten 

Störwirkungen durch die Baumaßnahmen zu erwarten. Hinsichtlich einer anlagebedingten Beleuchtung wird auf 

die Vorgaben der baumhöhlenbewohnenden Arten bzw. das Kap. 4 verwiesen. Der Verbotstatbestand der 

erheblichen Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) wird somit nicht erfüllt. 

Da keine geeigneten Quartiere in Form von Gebäuden von der Planung betroffen sind, ist ein Verlust essenzieller 

Lebensraumstrukturen ausgeschlossen. Somit bleibt die ökologische Funktion der Lebensstätten im räumlichen 

Zusammenhang erhalten und der Verbotstatbestand der Zerstörung von Lebensstätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. 

Abs. 5 BNatSchG) wird nicht erfüllt.  

3.3.3 Haselmaus 

Habitat 

Im Rahmen der Kontrollen wurde in 11 der 20 künstlichen Nisthilfen ein Besatz durch Haselmäuse nachgewiesen 

(anwesende Individuen oder arttypische Nester). Pro Begehung wurden durchschnittlich 2 (1-3) Individuen 

registriert. Dabei handelte es sich sowohl um Männchen, als auch um Weibchen sowie ein Jungtier, so dass es 

sich um ein Fortpflanzungshabitat handelt. Je nach Habitatqualität kann die Art Dichten von 1,2 bis 10 Individuen 

pro Hektar aufweisen (MEINIG et al. 2004). Die Untersuchungsergebnisse zeigen einen Mindestbesatz von ca. 3 

Individuen pro Hektar. 

Planungsoptimierungen, -verkleinerungen und Planungshistorie 

Um eine Zerstörung des Haselmaushabitates zu vermeiden, wurden im Rahmen des Planungsprozesses 

umfangreiche Abstimmungen zwischen dem Büro UWEDO, dem Vorhabenträger, dem Architekten und dem 

Stadtplanungsbüro durchgeführt. Den naturschutzfachlichen Empfehlungen des Büros UWEDO wurde gefolgt und 

die Planung im Prozess verkleinert und optimiert, um Eingriffe in bedeutende Habitatbereiche zu vermeiden, zu 

verringern und auszugleichen. Im Folgenden wird die Planungshistorie sowie die realisierten 

artenschutzrechtlichen Optimierungen vorgestellt, um darauf aufbauend die artenschutzrechtliche Bewertung im 

Hinblick auf die Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG vorzunehmen. 

Grundsätzlich ist der gesamte Gehölzbestand im Plangebiet von der Art nutzbar. Als bedeutendstes Habitat ist 

aber der östliche Waldbereich (Sukzessionsfläche) des Plangebietes mit jüngerem Bewuchs und einer 

ausgeprägten Strauchschicht zu bewerten. Die Sträucher und Junggehölze bieten der Art ideale 
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Habitatbedingungen zur Anlage von Nestern sowie als Nahrungsgrundlage (Knospen, Blüten, Früchte, Samen). 

Dieser Bereich wurde daher in den Abstimmungen als besonders schützenswert bezeichnet, mit dem Ziel die 

Planung in dem östlichen Randbereich möglichst zurückzunehmen (s. Abb. 28). Hauptsächlich wurden die Tiere in 

dem südöstlichen Teil des Plangebietes im Bereich der Sukzessionsfläche nachgewiesen.  

 
Abbildung 28: Empfehlung zum Erhalt der Sukzessionsfläche mit einer hohen Bedeutung als 

Haselmauslebensraum 

Ein erster Planstand von 2020 (DÜLLMANN ARCHITEKUR) sah eine umfangreiche Bebauung im Plangebiet mit 

Wohnungen, Büros, Wohngemeinschaften, Gemeinschaftseinrichtungen und Freizeitanlagen vor (s. Abb. 29). Der 

Eingriff in den oben genannten bedeutenden Haselmauslebensraum wäre dabei erheblich gewesen. Im Rahmen 

von planerischen Überlegungen und Anpassungen des Gesamtkonzeptes, wurde bereits das Vorhaben verkleinert 

und der Planstand von März 2023 entwickelt (s. Abb. 30). Der Abbildung 30 kann entnommen werden, dass diese 

Planung bereits nichtmehr so weit in die östliche Haselmausfläche hineinragt (grüne Schraffur), aber dennoch zu 

Eingriffen in den bedeutenden Lebensraum führt. Gleichzeitig kann man der Abbildung alle weiteren Gehölzflächen 
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(grüne Darstellung) überlagert mit der Planung entnehmen. Ziel der Abstimmungen war es einerseits den Eingriff 

in Gehölze grundsätzlich so gering wie möglich zu halten und vorrangig den östlichen Bereich des 

Haselmaushabitates zu schonen. Darauf aufbauend wurde die Planung weiter verkleinert und optimiert, was der 

Abbildung 31 zu entnehmen ist. 

 
Abbildung 29: Architektenentwurf von 2020 (DÜLLMANN ARCHITEKTUR) 
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Abbildung 30: Architektenentwurf von März 2023 (DÜLLMANN ARCHITEKTUR) 
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Abbildung 31: Verkleinerter und optimierter Architektenentwurf von Mai 2023 (DÜLLMANN ARCHITEKTUR, 

eigene Darstellung: lila farbene Markierungen) 
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Im Vergleich der beiden Planstände von März und Mai 2023 wird deutlich, dass zur Vermeidung von Eingriffen in 

Gehölzbestände und damit zur Vermeidung von Beeinträchtigungen des Lebensraumes der Haselmaus das 

Bebauungskonzept deutlich verkleinert und hinsichtlich der Lage der Gebäude und Nebenanlagen im Rahmen des 

naturschutzfachlichen Abstimmungsprozesses optimiert wurde. Der östliche und bedeutendste Lebensraum der 

Haselmaus wird nun vollständig geschont und erhalten, was aus artenschutzrechtlicher Sicht sehr positiv zu 

bewerten ist. So wurde seitens des Vorhabensträgers der Umfang gemeinschaftlicher Einrichtungen sowie 

Mitarbeiterwohnungen verringert, um Beeinträchtigungen der Haselmaus und eine Erfüllung von 

Verbotstatbeständen zu vermeiden. Servicewohnungen und Wohngemeinschaften wurden zusammengefasst und 

in der Lage so angepasst, dass diese Gebäude möglichst in baumfreien Bereichen liegen bzw. die Eingriffe in 

Gehölze so gering wie möglich gehalten werden.  

Maßnahmen innerhalb des Plangebietes 

Im Nordwesten ist die Anlage von Stellplätzen im Bereich einer grün dargestellten Gehölzfläche unvermeidbar. Da 

genau in diesem Bereich zweimal ein Nachweis von besetzen künstlichen Nisthilfen festgestellt wurde, soll der 

Eingriff in diesem Bereich durch eine Neuanpflanzung gleicher Größe mit haselmausfreundlichen 

Gebüschstrukturen im Südosten innerhalb des Plangebietes wieder ausgeglichen werden (s. lila farbene 

Markierung). Im Bebauungsplan erfolgt eine entsprechende Anpflanzungsfestsetzung.  

Außerdem wird der Waldbereich nördlich des Fußweges und außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche als 

„Fläche zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ festgesetzt. Diese Fläche dient ebenfalls einem 

Ausgleich für die Haselmaus innerhalb des Plangebietes. Aus den vorherigen Abbildungen wird ersichtlich, dass 

Eingriffe in Gehölze so gering wie möglich gehalten werden, aber nicht vollständig vermeidbar sind. Um diesen 

Eingriff für die Haselmaus auszugleichen, soll in dem nördlichen Wald der Strukturreichtum gefördert und dadurch 

das verbleibende Habitat aufgewertet werden. Der Wald im Norden weist wenig Unterwuchs aus Sträuchern auf 

und ist dementsprechend nicht optimal für die Haselmaus geeignet. Ebenso wurden in diesem Bereich nur zwei 

Höhlenbäume erfasst, so dass der Wald über wenig natürliche Höhlungen zur Reproduktion für die Art verfügt. Zur 

Verbesserung der Habitatbedingungen im nördlichen Wald und damit einem Ausgleich des unvermeidbaren 

Verlustes der Gehölze im Planbereich, soll der Wald über die Anlage von Totholz-/Reisighaufen und die Installation 

von Haselmausnistkästen optimiert werden. Für die Anlage der Reisighaufen kann das gefällte Material verwendet 

werden und in dem nördlichen Wald abgelegt werden (kein Befahren des Waldes), so dass diese als zukünftige 

Überwinterungshabitate zur Verfügung stehen. Gleichzeitig sollten in dem ca. 0,43 ha großen Waldbereich 15 

Haselmauskästen (z. B. Haselmauskobel von SCHWEGLER, Haselmauskasten von NATURSCHUTZBEDARF STROBEL, 

Haselmaushöhle von HASSELFELDT) an Bäumen aufgehangen werden, um den Mangel an natürlichen Höhlungen 

auszugleichen. Es wird empfohlen die Maßnahmenumsetzung fachlich durch eine ökologische Baubegleitung 

betreuen zu lassen. 

Externe Ausgleichsmaßnahme (bei Bedarf) 

Außerdem umfasst der Bebauungsplan eine Schraffur mit der Darstellung des gesamten Haselmaushabitates im 

Plangebiet, welches unter Berücksichtigung des Architektenplanes von Mai 2023 erhalten werden soll (leicht 

vereinfachte schematische Darstellung). Der Erhalt dieser Flächen soll zum einen gesichert werden, so dass die 

spätere Planungsrealisierung nur die unbedingt notwendigen Flächen in Anspruch nimmt. Zum anderen erfolgt die 

Festsetzung, dass bauliche Eingriffe in diese Flächen nur möglich sind, wenn diese innerhalb des Plangebietes an 

anderer Stelle durch haselmausfreundliche Neuanpflanzungen ausgeglichen werden können oder eine externe 

Fläche mit Neuanpflanzungen versehen wird. Die Anpflanzungen haben grundsätzlich vorgezogen vor dem Eingriff 

zu erfolgen. Als externe Maßnahmenfläche steht ein Wiesenbereich ca. 70 m südöstlich des Plangebietes zur 

Verfügung (s. Abb. 32). Abstimmungen zwischen dem Vorhabenträger und dem Flächeneigentümer sind erfolgt, 

so dass die Fläche bei Bedarf als Fläche für vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen genutzt werden kann.  
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Abbildung 32: Plangebiet (schwarze Umrandung) und Maßnahmenfläche (rote Umrandung) für 

externen, vorgezogenen Ausgleich für die Haselmaus 

Bei Bedarf soll auf der Wiesenfläche ein gebüschreicher Waldsaum angelegt werden, der der Haselmaus ähnliche 

Habitatbedingungen bietet, wie der jetzige Sukzessionsstreifen innerhalb des Plangebietes, so dass das Habitat 

dauerhaft erhalten und über die Neuanpflanzungen nach Osten verlagert werden kann. Anpflanzungen haben im 

Verhältnis 1:1 zu erfolgen. Dadurch kann das Nahrungsangebot und eine dichte Strauchschicht zur Anlage neuer 

Nester wiederhergestellt werden. 

Es sind die Vorgaben des „Methodenhandbuches zur Artenschutzprüfung in Nordrhein-Westfalen - 

Bestandserfassung und Monitoring“ des MINISTERIUMS FÜR KLIMASCHUTZ, UMWELT, LANDWIRTSCHAFT, NATUR- UND 

VERBRAUCHERSCHUTZ NRW (2021) für die Anlage von Gehölzen / arten- und strukturreichen Waldinnen- und -

außenmänteln zu berücksichtigen (Anpflanzung von Früchte tragenden Gehölzen wie Hasel, Schlehe, Weißdorn, 

Brombeere, Faulbaum, Holunder, Vogelkirsche, Eberesche, Eibe, Geißblatt / ggf. Auslichtung des angrenzenden 

Waldes, um dort ebenfalls die Habitatbedingungen zu verbessern). Da am Anfang einer Neuanpflanzung nicht 

ausreichend Versteckstrukturen vorhanden sein können, sollen parallel Haselmauskästen installiert und 
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Reisighaufen angelegt werden. Ein natürlicher Mangel an Baumhöhlen für die Reproduktion bzw. bodennahen 

Verstecken als Überwinterungshabitat kann dadurch übergangsweise verringert werden.  

Die Anforderung gemäß des Leitfadens an den Maßnahmenstandort von maximal 500 m zum aktuell besetzten 

Habitat kann eingehalten werden. Die Maßnahmenfläche grenzt unmittelbar östlich an den bestehenden Wald und 

das jetzige Haselmaushabitat an und ist damit im räumlichen Verbund wirksam. Die Flächen sind sonnenexponiert, 

so dass sich eine arten- und strukturreiche Strauchschicht entwickeln kann. Zur Förderung der Sukzession sind 

die Anpflanzungen truppweise in einem unregelmäßigen Gerüst vorzunehmen, so dass sich in den Lücken 

konkurrenzschwache Arten etablieren können. Grundsätzlich wird empfohlen, die Maßnahme (sofern sie 

erforderlich wird) mit dem Forst abzustimmen und durch eine ökologische Baubegleitung fachlich zu betreuen. 

Hinsichtlich der Funktionssicherung ist gemäß des Leitfadens eine Pflege der Bestände im Mittel alle 10-20 Jahre 

(zwischen Dezember und März) erforderlich, um das Kronendach aufzulichten und weiterhin einen gebüschreichen 

Bestand zu sichern. Die Pflege sollte unter besonderer Berücksichtigung der Früchte tragenden Gehölze erfolgen. 

Die Maßnahme ist gemäß Leitfaden innerhalb von 3-5 Jahren voll Wirksam. Hinsichtlich der Prognosesicherheit 

wird angegeben, dass die Habitatansprüche der Art gut bekannt sind, die benötigten Strukturen kurzfristig 

entwickelbar sind, Haselmäuse unter den Bilchen als anpassungsfähige Art gelten und die Annahme geeigneter 

Flächen im räumlichen Zusammenhang mit nachgewiesenen Vorkommen angenommen werden kann.  

Sollte bei etwaigen späteren Planungsanpassungen ein Eingriff in die schraffierte Haselmausfläche des 

Bebauungsplanes erforderlich werden, wird empfohlen bei der Neuanpflanzung möglichst hohe Pflanzqualitäten 

zu wählen, um eine schnelle Wirksamkeit der Maßnahme zu erzielen. Die Maßnahme muss vorgezogen realisiert 

werden und wirksam sein. Erst danach kann ein Eingriff erfolgen.  

Artenschutzrechtliche Bewertung 

Prüfung der Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG 

Baubedingte Tötungen durch eine Zerstörung besetzter Nester im Sommer oder von Tieren im Winterschlaf (insb. 

durch eine Rodung der Wurzelstöcke) können sich im Rahmen der Baufeldräumung ergeben. Da die Art sowohl 

im Sommer, wie im Winter Gehölzbestände als Lebensraum nutzt, müssen Vermeidungsmaßnahmen auf diese 

besonderen Lebensraumansprüche abgestimmt sein. Aufgrund der potenziellen Betroffenheit von Brutvögeln ist 

gem. § 39 BNatSchG eine Rodung der Gehölze im Winter erforderlich. In dieser Zeit befinden sich Haselmäuse in 

ihren Winterquartieren, die nicht geschädigt werden dürfen. Als Vermeidungsmaßnahme sind folgende Vorgaben 

umzusetzen: 

• Die Fällung der Gehölze erfolgt im Zeitraum der Winterruhe zwischen Dezember und Februar 

(Einzelbaumentnahme, Sträucher, Unterwuchs). 

• Die Fällung darf nur händisch, ohne maschinelle Befahrung sowie ohne großflächige Störung der 

Bodenoberfläche erfolgen, um Verdichtungen zu vermeiden.  

• Der Rückschnitt der Kraut- und Strauchschicht erfolgt auf eine Höhe von ca. 30 cm, so dass am Boden 

befindliche Nester nicht zerstört werden. 

• Die Wurzelteller / Baumstümpfe bleiben zunächst im Boden, um zu verhindern, dass Tiere in ihren 

Winterquartieren verletzt oder getötet werden. Die Baumstümpfe mit Wurzelteller werden erst in der 

folgenden Aktivitätsphase (im Mai) gerodet, so dass die Tiere bereits aktiv und in den angrenzenden 

Waldbestand als Sommerlebensraum abgewandert sind. 

• Im Vorfeld der Rodung hat eine Kontrollbegehung der Fläche durch die ökologische Baubegleitung zu 

erfolgen, um sicher zu gehen, dass keine Tiere vor Ort sind und getötet werden (Kontrolle aller potenziell 

geeigneten Versteckplätze auf Haselmausbesatz). 
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Baubedingte Tötungen werden durch die vorgesehenen Maßnahmen verhindert. Betriebsbedingte Tötungen sind 

durch das Vorhaben nicht zu erwarten, so dass der Verbotstatbestand der Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 

5 BNatSchG) nicht erfüllt wird. 

Für die Haselmaus gehen von der Planung keine relevanten bau- und betriebsbedingten Störungen aus. 

Störungen, die sich auf den Erhaltungszustand der lokalen Population der Art auswirken könnten, sind 

projektbedingt für die Art nicht zu erwarten. Der Verbotstatbestand der erheblichen Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG) wird somit nicht erfüllt.  

In Folge der Planungen entstehen kleinflächige Eingriffe in Gehölze im Plangebiet, wobei aufgrund der zuvor 

beschriebenen Planungsoptimierung und -verkleinerung erhebliche, größere Eingriffe vermieden werden. Die 

kleinflächigen Eingriffe werden vor Ort, entsprechend der Maßnahmenbeschreibung (s. vorne) ausgeglichen 

(Anpflanzung im Plangebiet, Strukturanreicherung und Aufwertung der nördlichen Waldfläche). Sollten in Zukunft 

weitere Eingriffe unvermeidbar sein, werden externe vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. Der 

Bebauungsplan enthält entsprechende Festsetzungen. Alle erforderlichen vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 

wurden zuvor bereits beschrieben und sind im Kapitel 4.2 zusammengefasst. Unter Berücksichtigung der positiven 

Planungsoptimierungen und -verkleinerungen sowie der Maßnahmen im Plangebiet und bei Bedarf der 

zusätzlichen externen Maßnahmen, ist ein Erhalt der ökologischen Funktion der Lebensstätte sichergestellt und 

der Verbotstatbestand der Zerstörung von Lebensstätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG) wird nicht 

erfüllt. 

3.3.4 Wildkatze 

Hinsichtlich der Wildkatze wurden in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde keine faunistischen 

Erfassungen durchgeführt. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die Art grundsätzlich alle Waldflächen im 

Untersuchungsraum und darüber hinaus als Habitat nutzen kann.  

Die Wildkatze benötigt große zusammenhängende und störungsarme Wälder (v. a. alte Laub- und Mischwälder) 

mit reichlich Unterwuchs, Windwurfflächen, Waldrändern, ruhigen Dickichten und Wasserstellen. Bevorzugte 

Nahrungsflächen sind Waldränder, Waldlichtungen, waldnahe Wiesen und Felder, aber auch weiter entfernt 

gelegene gehölzreiche Offenlandbereiche (bis zu 1,5 km). Darüber hinaus benötigen die Tiere ein ausreichendes 

Angebot an natürlichen Versteckmöglichkeiten als Schlafplätze und zur Jungenaufzucht (v. a. dichtes Gestrüpp, 

bodennahe Baumhöhlen, Wurzelteller, trockene Felsquartiere, verlassene Fuchs- oder Dachsbaue. Im April 

kommen die Jungtiere zur Welt, sie verlassen nach spätestens 6 Monaten ihre Mutter. Die Wildkatze ist eine 

hochmobile Art mit einem großen Raumanspruch. In der Nordeifel beträgt die Größe der Streifgebiete bei den 

Katern 1.000 bis 2.000 ha, bei den Katzen etwa 500 ha. Innerhalb ihres Lebensraumes legen die Tiere 

Entfernungen von durchschnittlich 3 km pro Nacht im Sommer beziehungsweise 11 km pro Nacht im Winter zurück 

(LANUV 2023).  

Aufgrund der hohen Mobilität und Aktionsradien sind keine gesonderten Maßnahmen für die Art erforderlich. Die 

Planungsoptimierungen und -verkleinerungen sowie die Schaffung von strukturreichen Beständen, Totholzhaufen, 

etc., wie für die Haselmaus vorgesehen, kommt auch den Habitatansprüchen der Wildkatze entgegen. 

3.3.5 Reptilien (nicht planungsrelevant, Eingriffsregelung) 

Im Rahmen der Kartierungen konnten die nicht planungsrelevanten Reptilienarten Blindschleiche, Waldeidechse 

und Ringelnatter im Plangebiet nachgewiesen werden.  

Lebensräume in und am Rande von Laubwäldern und -forsten zählen zu den bedeutendsten der Blindschleiche. 

Insbesondere Lichtungen, Kahlschläge, Säume, Wegböschungen und lichte Waldstellen sind Lebensraum der Art. 
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Auch Heidegebiete sowie Randzonen von Mooren sind zumeist besiedelt. Sie kommt aber in fast allen 

Landschaftstypen zurecht. So kann sie auch auf Brachen, Wiesen, in Parks und in naturnahen Gärten gefunden 

werden, wenn sie nicht zu aufgeräumt sind. Sie meidet jedoch Regionen intensiver agrarwirtschaftlicher Nutzung. 

Auch die Bodenfeuchte spielt bei der Wahl der Lebensräume eine Rolle. Die Blindschleiche ist bevorzugt auf 

frischen, ggf. auch feuchten Böden und nicht selten auch in der Nähe stehender oder fließender Gewässer zu 

finden (HERPETOFAUNA NRW 2023). Ähnliche Habitatansprüche weisen auch Ringelnatter und Waldeidechse auf.  

Während der Untersuchungen wurden alle drei Arten reproduzierend nachgewiesen. Hauptfundgebiet war die 

südöstliche Plangebietsgrenze im Bereich der künstlichen Versteckplätze (KV) Nr. 12 bis 14. Weiterhin wurden 

auch unter den KV Nr. 5 und 6 Reptilien erfasst (drei Blindschleichen, eine Ringelnatter). Dieser Bereich deckt sich 

mit den Verbreitungsschwerpunkten der Haselmaus, so dass für die Artengruppe der Reptilien sowie für die 

Haselmaus gemeinsam Maßnahmen durchgeführt werden können. Grundsätzlich sieht die Planung einen Erhalt 

dieser hochwertigen Flächen vor. Sollte zu einem späteren Zeitpunkt doch ein Eingriff erforderlich werden, sind die 

vorgezogenen Haselmausmaßnahmen umzusetzen. Diese können auch den nicht planungsrelevanten Reptilien 

zu Gute kommen. So können im Rahmen der Umsetzung der Haselmausmaßnahmen Totholz, sowie zusätzlich 

Steinhaufen und kleinere, unbeschattete Bereiche für die erfassten Reptilien geschaffen werden. Durch das 

Schaffen von Besonnungsflächen und zusätzlichen Versteckmöglichkeiten profitieren die nicht planungsrelevanten 

Reptilienarten, so dass keine weiteren Maßnahmen erforderlich sind. 

Zur Vermeidung von Tötungen der Ringelnatter ist zusätzlich zu beachten, dass die Art ihre Eier in Komposthaufen 

ablegt und sie diese auch zur Überwinterung nutzt. Daher sollte der große Komposthaufen im Bereich der 

nördlichen Brachfläche außerhalb der Zeit der Eiablage bzw. des Schlüpfens der Jungtiere (Juni - Ende September) 

und der Winterschlafsphase (September bis April), also im Zeitraum von April bis Mai, entfernt werden. 

3.3.6 Gesamtergebnis der Art-für-Art-Betrachtung 

Insgesamt kommt die vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände (Stufe II) zu dem Ergebnis, dass unter 

Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen und vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (s. Kap. 4) 

artenschutzrechtliche Konflikte mit dem Vorhaben für die Avifauna, Fledermäuse, Haselmaus, Wildkatze und 

Reptilien ausgeschlossen werden können und keine Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 i. V. m. 

Abs. 5 BNatSchG erfüllt werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist nicht erforderlich und es 

steht einer Zulassung des Vorhabens aus artenschutzrechtlicher Sicht nichts im Wege. 

4. Vermeidungs- und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

4.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Zusammenfassend werden folgende Maßnahmen zur Vermeidung erforderlich, um artenschutzrechtliche Konflikte 

und eine Erfüllung von Verbotstatbeständen ausschließen zu können: 

• Die Baufeldräumung (Rodung von Gehölzen) wird zur Vermeidung baubedingter Tötungen von Brutvögeln 

außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten europäischer Brutvögel, also nicht im Zeitraum vom 01. März bis 

30. September durchgeführt. 

• Im Plangebiet wurden insgesamt 5 Höhlenbäume nachgewiesen, die eine mögliche Funktion als 

Fledermausquartier oder als Brutplatz für höhlenbrütende Arten aufweisen. Die vorhandenen potenziellen 

Quartierstrukturen (insbesondere Bäume mit hohem Stammdurchmesser und/oder mit Spechthöhlen) 

sind so weit wie möglich zu erhalten. Bei bestehender Verkehrssicherungspflicht ist nach Möglichkeit ein 

Teilerhalt der Gehölze vorzusehen (z. B. durch Entnahme der Krone, Kappen und Stehenlassen von 

Stämmen mit Höhlungen).  
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• In Bezug auf die potenzielle Nutzung von Baumhöhlen als Fledermausquartier können Tötungen im 

Rahmen von Fällarbeiten über eine vorherige Prüfung der Höhlen auf Fledermausbesatz vermieden 

werden (ggf. Einsatz eines Hubsteigers oder Baumkletterers). Die Kontrollen sind dabei kurzfristig vor der 

Fällung durchzuführen, um ausschließen zu können, dass zwischenzeitlich eine Besiedlung von 

Fledermäusen erfolgt. Zudem sollten die Fällungen ab Oktober erfolgen (außerhalb der 

Hauptfortpflanzungszeit der Vögel und außerhalb der Wochenstuben- und Paarungszeit von 

Fledermäusen). Sollte ein Fledermausbesatz wegen fehlender Erreichbarkeit oder Einsehbarkeit nicht 

ausgeschlossen werden können, so sollte während der Fällung ein Fledermausexperte vor Ort sein, um 

ggf. betroffene Tiere fachgerecht versorgen zu können. 

• Um Auswirkungen auf Fledermäuse zu vermeiden sollte eine ggf. vorgesehene Beleuchtung im Plangebiet 

fledermaus- und insektenfreundlich erfolgen. Die Beleuchtungsstärke sollte so niedrig wie möglich sein 

und nicht über die nach EU-Standards erforderliche Mindestbeleuchtungsstärke hinausgehen. Es sollten 

voll abgeschirmte Leuchten verwendet werden, die nicht in oder über der Horizontalen abstrahlen. 

Lampen mit Wellenlängen unter 540 nm (Blau- und UV-Bereich) und mit einer korrelierten Farbtemperatur 

> 2700 K sollten nicht eingesetzt werden. Es ist zu empfehlen, LED-Lampen (keine „kaltweißen“ LED) 

einzusetzen. 

• Um eine Zerstörung des Haselmaushabitates zu vermeiden, wurden im Rahmen des Planungsprozesses 

umfangreiche Abstimmungen zwischen dem Büro UWEDO, dem Vorhabenträger, dem Architekten und 

dem Stadtplanungsbüro durchgeführt. Den naturschutzfachlichen Empfehlungen des Büros UWEDO wurde 

weitgehend gefolgt und die Planung im Prozess verkleinert und optimiert, um Eingriffe in bedeutende 

Habitatbereiche zu vermeiden und zu verringern. Der östliche und bedeutendste Lebensraum der 

Haselmaus wird vollständig geschont und erhalten, was aus artenschutzrechtlicher Sicht sehr positiv zu 

bewerten ist. So wurde seitens des Vorhabensträgers der Umfang gemeinschaftlicher Einrichtungen 

sowie Mitarbeiterwohnungen verringert, um Beeinträchtigungen der Haselmaus und eine Erfüllung von 

Verbotstatbeständen zu vermeiden. Servicewohnungen und Wohngemeinschaften wurden 

zusammengefasst und in der Lage so angepasst, dass diese Gebäude möglichst in baumfreien Bereichen 

liegen bzw. die Eingriffe in Gehölze so gering wie möglich gehalten werden. 

• Baubedingte Tötungen von Haselmäusen durch eine Zerstörung besetzter Nester im Sommer oder von 

Tieren im Winterschlaf (insb. durch eine Rodung der Wurzelstöcke) können sich im Rahmen der 

Baufeldräumung ergeben. Da die Art sowohl im Sommer, wie im Winter Gehölzbestände als Lebensraum 

nutzt, müssen Vermeidungsmaßnahmen auf diese besonderen Lebensraumansprüche abgestimmt sein. 

Aufgrund der potenziellen Betroffenheit von Brutvögeln ist gem. § 39 BNatSchG eine Rodung der Gehölze 

im Winter erforderlich. In dieser Zeit befinden sich Haselmäuse in ihren Winterquartieren, die nicht 

geschädigt werden dürfen. Als Vermeidungsmaßnahme sind folgende Vorgaben umzusetzen: 

- Die Fällung der Gehölze erfolgt im Zeitraum der Winterruhe zwischen Dezember und Februar 

(Einzelbaumentnahme, Sträucher, Unterwuchs). 

- Die Fällung darf nur händisch, ohne maschinelle Befahrung sowie ohne großflächige Störung der 

Bodenoberfläche erfolgen, um Verdichtungen zu vermeiden.  

- Der Rückschnitt der Kraut- und Strauchschicht erfolgt auf eine Höhe von ca. 30 cm, so dass am 

Boden befindliche Nester nicht zerstört werden. 

- Die Wurzelteller / Baumstümpfe bleiben zunächst im Boden, um zu verhindern, dass Tiere in ihren 

Winterquartieren verletzt oder getötet werden. Die Baumstümpfe mit Wurzelteller werden erst in der 

folgenden Aktivitätsphase (im Mai) gerodet, so dass die Tiere bereits aktiv und in den angrenzenden 

Waldbestand als Sommerlebensraum abgewandert sind. 
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- Im Vorfeld der Rodung hat eine Kontrollbegehung der Fläche durch die ökologische Baubegleitung 

zu erfolgen, um sicher zu gehen, dass keine Tiere vor Ort sind und getötet werden (Kontrolle aller 

potenziell geeigneten Versteckplätze auf Haselmausbesatz). 

• Zur Vermeidung von Tötungen der Ringelnatter ist zu beachten, dass die Art ihre Eier in Komposthaufen 

ablegt und sie diese auch zur Überwinterung nutzt. Daher sollte der große Komposthaufen im Bereich der 

nördlichen Brachfläche außerhalb der Zeit der Eiablage bzw. des Schlüpfens der Jungtiere (Juni - Ende 

September) und der Winterschlafsphase (September bis April), also im Zeitraum von April bis Mai, entfernt 

werden. 

4.2 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

Zusammenfassend werden folgende vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen erforderlich, um artenschutzrechtliche 

Konflikte und eine Erfüllung von Verbotstatbeständen ausschließen zu können: 

• Durch eine Inanspruchnahme von Höhlenbäumen kann es zu einem Verlust von Lebensstätten von 

Fledermäusen kommen. Maximal sind durch die Planung drei Höhlenbäume im Plangebiet betroffen, 

wobei grundsätzlich empfohlen wird im Zuge der Bauausführung zu prüfen, ob diese erhalten werden 

können. Um das Quartierpotenzial auf einem konstanten Niveau zu halten, wird vorsorglich empfohlen 

Fledermauskästen an zu erhaltenden Gehölzen im Plangebiet oder umliegenden Beständen 

aufzuhängen. Entsprechend der aktuellen Leitfäden und Maßnahmenvorschläge des LANUV, sollte je 

potenziell verloren gehendem Quartier eine Montage von fünf Fledermauskästen erfolgen. In Summe wird 

hier ein Ausgleich des Quartierpotenzials der drei Höhlenbäume über die Montage von 15 

Fledermauskästen vorgesehen, um den Verbotstatbestand der Zerstörung nicht zu erfüllen. Die 

entsprechenden Vorgaben des MKULNV (2013) sind zu beachten. Demnach sind die Kästen z. B. in 

unterschiedlichen Höhen (>3-4 m als Schutz vor Vandalismus, Diebstahl und Störungen) und mit 

unterschiedlicher Exposition (von schattig bis sonnig, am Bestandsrand / im Bestand) anzubringen. Auf 

günstige An- und Abflugflugmöglichkeiten ist zu achten (Freiheit von hineinragenden Ästen). 

• Im Nordwesten ist die Anlage von Stellplätzen im Bereich einer Gehölzfläche unvermeidbar. Da genau in 

diesem Bereich zweimal ein Nachweis der Haselmaus in künstlichen Nisthilfen festgestellt wurde, soll der 

Eingriff in diesem Bereich durch eine Neuanpflanzung gleicher Größe mit haselmausfreundlichen 

Gebüschstrukturen (Anpflanzung von Früchte tragenden Gehölzen wie Hasel, Schlehe, Weißdorn, 

Brombeere, Faulbaum, Holunder, Vogelkirsche, Eberesche, Eibe, Geißblatt) im Südosten innerhalb des 

Plangebietes wieder ausgeglichen werden. Im Bebauungsplan erfolgt eine entsprechende 

Anpflanzungsfestsetzung. Da die Anpflanzungsfläche nah an den zukünftigen Gebäuden liegt, muss diese 

nicht vorgezogen realisiert werden, sondern nach Bauabschluss, um baubedingte Schädigungen der 

Anpflanzungsfläche zu vermeiden. 

• Der Waldbereich nördlich des Fußweges und außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche wird als 

„Fläche zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ festgesetzt. Diese Fläche dient ebenfalls 

einem Ausgleich für die Haselmaus innerhalb des Plangebietes. Zur Verbesserung der 

Habitatbedingungen im nördlichen Wald und damit einem Ausgleich des unvermeidbaren Verlustes der 

Gehölze im Planbereich, soll der Wald über die Anlage von Totholz-/Reisighaufen und die Installation von 

Haselmausnistkästen optimiert werden. Für die Anlage der Reisighaufen kann das gefällte Material 

verwendet werden und in dem nördlichen Wald abgelegt werden (kein Befahren des Waldes), so dass 

diese als zukünftige Überwinterungshabitate zur Verfügung stehen. Gleichzeitig sollten in dem ca. 0,43 ha 

großen Waldbereich 15 Haselmauskästen (z. B. Haselmauskobel von SCHWEGLER, Haselmauskasten von 

NATURSCHUTZBEDARF STROBEL, Haselmaushöhle von HASSELFELDT) an Bäumen aufgehangen werden, 

um den Mangel an natürlichen Höhlungen auszugleichen. Es wird empfohlen die Maßnahmenumsetzung 

fachlich durch eine ökologische Baubegleitung betreuen zu lassen. 
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• Außerdem umfasst der Bebauungsplan eine Schraffur mit der Darstellung des gesamten 

Haselmaushabitates im Plangebiet, welches unter Berücksichtigung des Architektenplanes von Mai 2023 

erhalten werden soll. Der Erhalt dieser Flächen soll zum einen gesichert werden, so dass die spätere 

Planungsrealisierung nur die unbedingt notwendigen Flächen in Anspruch nimmt. Zum anderen erfolgt die 

Festsetzung, dass bauliche Eingriffe in diese Flächen nur möglich sind, wenn diese innerhalb des 

Plangebietes durch haselmausfreundliche Neuanpflanzungen ausgeglichen werden können oder eine 

externe Fläche mit Neuanpflanzungen versehen wird. Die Anpflanzungen haben grundsätzlich 

vorgezogen vor dem Eingriff zu erfolgen. Als externe Maßnahmenfläche steht ein Wiesenbereich ca. 70 m 

südöstlich des Plangebietes zur Verfügung.  

Bei Bedarf soll auf der Wiesenfläche ein gebüschreicher Waldsaum angelegt werden, der der Haselmaus 

ähnliche Habitatbedingungen bietet, wie der jetzige Sukzessionsstreifen innerhalb des Plangebietes, so 

dass das Habitat dauerhaft erhalten und über die Neuanpflanzungen nach Osten verlagert werden kann. 

Anpflanzungen haben im Verhältnis 1:1 zu erfolgen. Dadurch kann das Nahrungsangebot und eine dichte 

Strauchschicht zur Anlage neuer Nester wiederhergestellt werden. 

Es sind die Vorgaben des „Methodenhandbuches zur Artenschutzprüfung in Nordrhein-Westfalen - 

Bestandserfassung und Monitoring“ des MINISTERIUMS FÜR KLIMASCHUTZ, UMWELT, LANDWIRTSCHAFT, 

NATUR- UND VERBRAUCHERSCHUTZ NRW (2021) für die Anlage von Gehölzen / arten- und strukturreichen 

Waldinnen- und -außenmänteln zu berücksichtigen (Anpflanzung von Früchte tragenden Gehölzen wie 

Hasel, Schlehe, Weißdorn, Brombeere, Faulbaum, Holunder, Vogelkirsche, Eberesche, Eibe, Geißblatt / 

ggf. Auslichtung des angrenzenden Waldes, um dort ebenfalls die Habitatbedingungen zu verbessern). 

Da am Anfang einer Neuanpflanzung nicht ausreichend Versteckstrukturen vorhanden sein können, sollen 

parallel Haselmauskästen installiert und Reisighaufen angelegt werden. Ein natürlicher Mangel an 

Baumhöhlen für die Reproduktion bzw. bodennahen Verstecken als Überwinterungshabitat kann dadurch 

übergangsweise verringert werden.  

4.3 Weitere Ausgleichsmaßnahmen (Eingriffsregelung) und Empfehlungen 

Hinsichtlich der Reptilien sind folgende Maßnahmen zu beachten: 

• Sollte ein Eingriff in die östliche Sukzessionsflächen mit einer Bedeutung für Reptilien erforderlich werden 

(Deckungsgleich mit dem Haselmaushabitat), werden die vorgezogenen Maßnahmen für die Haselmaus 

erforderlich. Diese können auch den nicht planungsrelevanten Reptilien zu Gute kommen. So können im 

Rahmen der Umsetzung der Haselmausmaßnahmen Totholz, sowie zusätzlich Steinhaufen und kleinere, 

unbeschattete Bereiche für die erfassten Reptilien geschaffen werden. Durch das Schaffen von 

Besonnungsflächen und zusätzlichen Versteckmöglichkeiten profitieren die nicht planungsrelevanten 

Reptilienarten, so dass keine weiteren Maßnahmen erforderlich sind. 

Folgende Empfehlungen werden für die Planrealisierung gegeben: 

• Es wird empfohlen Dachbegrünungen vorzusehen, um den Blühaspekt und damit den Insektenreichtum 

auf der Dachebene zu fördern, was auch Fledermaus- und Vogelarten als Nahrungsgrundlage zu Gute 

käme. 
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5. Fazit / Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die Waldfrieden KG Halver plant, eine zum Teil bewaldete Fläche in Breckerfeld-Zurstraße baulich zu entwickeln. 

Geplant ist die Errichtung eines Quartiers für Pflege- und Servicewohnen, welches auf den spezifischen Bedarf 

demenzkranker Senioren ausgelegt wird. Hierfür ist die 1. Änderung des bestehenden Bebauungsplanes Nr. 3 

erforderlich. Geplant ist die Festsetzung eines Sondergebietes mit der Zweckbestimmung „Pflege und Service-

Wohnen“. Das Plangebiet umfasst eine Größe von ca. 2,5 ha. Rechtliche Vorgabe in der Bauleitplanung und bei 

der baurechtlichen Zulassung von Vorhaben ist die Prüfung möglicher artenschutzrechtlicher Konflikte mit der 

Planung. In diesem Zusammenhang wurde das Büro UWEDO - UMWELTPLANUNG DORTMUND beauftragt, die 

vorliegende Artenschutzprüfung der Stufen I (Vorprüfung) und II (Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände) 

durchzuführen. 

Im Rahmen der Vorprüfung (Stufe I) wird mittels einer überschlägigen Prognose geklärt, ob und bei welchen Arten 

artenschutzrechtliche Konflikte auftreten können. Die Prognose erfolgt auf der Grundlage vorhandener Daten zu 

Vorkommen planungsrelevanter Arten. Um die Habitateignung der betroffenen Flächen beurteilen zu können, hat 

am 22.09.2020 eine Ortsbegehung des Plangebietes stattgefunden. Da die Stufe I zu dem Ergebnis gekommen 

ist, dass Vorkommen planungsrelevanter Arten und eine Betroffenheit nicht von vornherein ausgeschlossen 

werden können (Oktober 2020), wurde das Projekt fortgeführt und eine Artenschutzprüfung der Stufe II sowie 

faunistische Kartierungen erforderlich. 

Im Rahmen der Vertiefenden Prüfung der Verbotstatbestände (Stufe II) wird für die vorkommenden und betroffenen 

Arten anhand einer Art-für-Art-Analyse dargestellt, welche Auswirkungen projektbedingt bezogen auf die 

Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG zu erwarten sind. Die Prognose der artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbestände erfolgt dabei unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen und ggf. erforderlichen 

vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen.  

Das Plangebiet befindet sich in Breckerfeld-Zurstraße und setzt sich überwiegend aus bewaldeten Bereichen sowie 

Freiflächen zusammen. Nordwestlich und südwestlich grenzen Gebäude der Von-Bodelschwinghschen-Anstalten 

an das Plangebiet an, südlich ein Brennholzlager. Das weitere Umfeld ist von großen Waldflächen geprägt. 

Südöstlich und südlich schließen Feldflächen an die Waldbereiche an. Der nordöstliche Bereich des Plangebietes 

wird von einem Waldweg gequert. Dieser endet im Bereich der Von-Bodelschwingh-Straße an einem 

Wanderparkplatz. Der Baumbestand nördlich und südlich des Weges besteht überwiegend aus Buchen sowie 

teilweise aus Stieleichen, Tannen und Kiefern und weist ein mittleres Baumholz auf. Weiter südwestlich schließt 

zunächst eine ca. 2.000 m² große Sukzessionsbrache sowie im weiteren Verlauf eine ca. 2.700 m² große 

Wiesenfläche an. Im Bereich der Sukzessionsbrache befand sich früher ein Gebäude. Eine randliche Verbuschung 

des Bereiches ist erkennbar. Auf der anschließenden Wiesenfläche liegt im nördlichen Randbereich eine nicht 

mehr genutzte Minigolfanlage. Die weiteren Bereiche stellen sich als Intensivwiese ohne Gehölzaufwuchs dar. Die 

beiden Freiflächen werden voneinander sowie westlich bzw. südlich zur nahegelegenen Straße durch weitere 

Buchen mit mittlerem Baumholz eingefasst. Der gesamte östliche Bereich des Plangebietes stellt sich als junger 

Mischwald dar und setzt sich aus Birke, Eberesche, Tanne, Fichte, Buche zusammen. Teilweise ist hier ein dichter 

Unterwuchs z. B. mit Brombeere und Springkraut vorhanden. 

Die Planung sieht die Entwicklung eines Quartiers für Pflege- und Servicewohnen vor. Das Plangebiet liegt östlich 

der durch die Stiftung Bethel betriebenen Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Der nördliche Teil des 

Plangebietes wurde früher ebenfalls von Bethel genutzt. Nach dem Abriss der Gebäude im Jahr 2013 liegen die 

Plangebietsflächen jedoch brach. Das Konzept sieht die Errichtung von Wohngemeinschaften für dementiell 

erkrankte Senioren oder andere betreuungsbedürftige Menschen, einer Tagespflege sowie von unterschiedlich 

großen Wohnungen in Reihen- und Mehrfamilienhäusern vor. Ziel der Mischung unterschiedlicher Wohnformen ist 

ein generationenübergreifendes Zusammenleben im Quartier, das durch die Errichtung ergänzender 

Gemeinschaftseinrichtungen gestärkt werden soll. Hinsichtlich der von dem Vorhaben ausgehenden Wirkfaktoren 
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sind der Verlust der Wald- und Wiesenflächen sowie ggf. von dem Vorhaben ausgehende Störungen auf 

umliegende Bereiche von Relevanz. 

Die Vorprüfung des Artenspektrums (ASP Stufe I) umfasst eine Auflistung potenziell vorkommender 

planungsrelevanter Arten und eine Begründung bei den Arten, die aufgrund der nicht gegebenen Habitateignung 

im Plangebiet ausgeschlossen werden können. Die Vorprüfung des Artenspektrums ergab, dass Vorkommen der 

Arten Habicht, Sperber, Waldohreule, Kleinspecht, Schwarzspecht, Waldkauz, Mäusebussard, Wespenbussard, 

Rotmilan, Baumfalke, Schwarzstorch, Haselhuhn, Waldlaubsänger, Waldschnepfe, Uhu, Turmfalke, Feldsperling, 

Feldschwirl, Rebhuhn, Wachtel, Wiesenpieper, Neuntöter, Star, Bluthänfling, Kuckuck, Gartenrotschwanz, Girlitz, 

Baumpieper, Abendsegler, Nymphenfledermaus, Wasserfledermaus, Bechsteinfledermaus, Kleinabendsegler, 

Rauhautfledermaus, Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Zwergfledermaus, Großes Mausohr, 

Breitflügelfledermaus, Große Bartfledermaus, Kleine Bartfledermaus, Wildkatze, Haselmaus und Schlingnatter 

nicht ausgeschlossen werden können. 

Die vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände (Artenschutzprüfung der Stufe II) erfolgt für die kartierten 

planungsrelevanten Arten. Zur Klärung des vorhandenen Artenspektrums und der Habitatfunktion des Plangebietes 

für planungsrelevante Tierarten erfolgten von Februar bis Oktober 2021 faunistische Bestandserfassungen der 

Avifauna, Fledermäuse, Haselmaus und Reptilien in den jeweils dargestellten Untersuchungsräumen. Hinsichtlich 

der Wildkatze wurden in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde keine faunistischen Erfassungen 

durchgeführt. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die Art grundsätzlich alle Waldflächen im Untersuchungsraum 

und darüber hinaus als Habitat nutzen kann, so dass die Art als potenziell vorkommend eingestuft und in der Art-

für-Art Betrachtung hinsichtlich artenschutzrechtlicher Konflikte bewertet wird. 

Avifauna 

Im Rahmen der Horst- und Höhlenbaumkartierungen wurden zwei größere Horste und 24 Bäume mit potenziellen 

Fledermausquartierstrukturen festgestellt. Ein Horst befindet sich ca.150 m südlich des Plangebietes. Im Jahr 2021 

brütete dort ein Mäusebussard. Ein weiterer Horst befindet sich knapp außerhalb des 300 m-Radius im Südwesten. 

Dort konnte kein Besatz festgestellt werden. Hinsichtlich der Avifauna wurden im Untersuchungsraum insgesamt 

60 Arten nachgewiesen, von denen 49 im Untersuchungsraum oder angrenzenden Bereichen brüten 

(Brutvorkommen/Brutverdacht). Von den nachgewiesenen Arten sind 16 planungsrelevant, darunter 

Brutvorkommen von Bluthänfling, Habicht, Mäusebussard, Mehlschwalbe, Neuntöter, Rauchschwalbe und 

Waldohreule sowie ggf. weiter außerhalb die Arten Turmfalke und Waldlaubsänger. Die Brutplätze der 

planungsrelevanten Vogelarten wurden im Untersuchungsraum nachgewiesen. Im Plangebiet selbst liegen keine 

Brutplätze vor, so dass artenschutzrechtliche Konflikte durch eine Zerstörung von Lebensstätten bei allen Arten 

ausgeschlossen werden konnte. Artenschutzrechtliche Konflikte gehen von der Planung auf die Artengruppe der 

Avifauna nicht aus. Eine Erfüllung von Verbotstatbeständen gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

kann ausgeschlossen werden. 

Fledermäuse 

Insgesamt sind mit dem Abendsegler, dem Großen Mausohr, der Mückenfledermaus, der Rauhautfledermaus und 

der Zwergfledermaus fünf Fledermausarten sicher im Gebiet nachgewiesen. Da einige Rufe der Gattung Myotis 

sowie vereinzelte nyctaloide Rufe nicht eindeutig einer Art zuzuordnen waren, ist auch ein Vorkommen des 

Kleinabendseglers, der Zweifarbfledermaus, der Fransenfledermaus, der Großen und der Kleinen Bartfledermaus 

sowie der Teichfledermaus und der Wasserfledermaus nicht auszuschließen. Alle Arten wurden einer 

artenschutzrechtlichen Bewertung unterzogen. Diese kommt zu dem Ergebnis, dass eine artenschutzrechtlich 

relevante Betroffenheit für 12 Fledermausarten nicht ausgeschlossen werden kann. Im Plangebiet und im 

Untersuchungsraum wurde im Rahmen der Höhlenbaumkartierung eine Reihe von Bäumen registriert, für die eine 

Funktion als Fledermausquartier für baumhöhlenbewohnende Arten nicht auszuschließen ist. Der Großteil der 

erfassten Höhlenbäume liegt außerhalb des Plangebietes in den umgebenden Waldbeständen. Ein Verlust dieser 

Bäume ist von vornherein auszuschließen. Innerhalb des Plangebietes liegen lediglich fünf Höhlenbäume. Hiervon 
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liegen zwei im Bereich des Waldes nördlich des Fußweges, welcher im Bebauungsplan als Erhalt und 

naturschutzfachliche Maßnahmenfläche festgesetzt ist. Bei den anderen drei Bäumen kann aktuell ein Verlust nicht 

ausgeschlossen werden. Demnach sind artenschutzrechtliche Konflikte mit den baumhöhlenbewohnenden Arten 

(Rauhautfledermaus, Abendsegler und Kleinabendsegler, Fransenfledermaus und Wasserfledermaus) und den 

teilweise baumhöhlenbewohnenden Arten (Zwergfledermaus, Große und Kleine Bartfledermaus, 

Mückenfledermaus, Großes Mausohr und Teichfledermaus) nicht auszuschließen. Tötungen können sich durch 

eine Zerstörung von Quartieren im Rahmen der Baufeldräumung, im vorliegenden Fall insbesondere durch eine 

Fällung besetzter Höhlenbäume ergeben. Daher sind Vermeidungsmaßnahmen (Besatzkontrollen, ökologische 

Baubegleitung, s. Kap. 4.1) vorzusehen, um baubedingte Tötungen so weit wie möglich zu vermeiden. 

Beeinträchtigungen durch Lichtimmissionen können sich im Umfeld von Quartieren, im Bereich von Flugrouten und 

in Jagdhabitaten ergeben. So gelten insbesondere die Arten der Gattung Myotis als lichtempfindlich. Daher sollten 

Maßnahmen zur Reduktion der Lichtimmissionen bei der Projektgestaltung berücksichtigt werden (Reduktion der 

Beleuchtung auf das notwendige Maß, Beleuchtungsrichtung von oben nach unten, Vermeidung von Streulicht, 

siehe Kap. 4.1). Im Verhältnis von 24 im Untersuchungsraum aufgenommenen Höhlenbäumen und einem Verlust 

von drei Bäumen, geht hiervon nur eine geringe Eingriffsintensität aus. Grundsätzlich ist aufgrund der Vielzahl 

weiterhin vorhandener Höhlenbäume von Ausweichmöglichkeiten der genannten Fledermausarten auszugehen. 

Um das Quartierpotenzial aber auf einem konstanten Niveau zu halten, wird vorsorglich empfohlen 

Fledermauskästen an zu erhaltenden Gehölzen im Plangebiet oder umliegenden Beständen aufzuhängen (15 

Stk.). 

Die Zweifarbfledermaus gilt als reiner Gebäudebewohner, so dass diese Art das Plangebiet und den 

Untersuchungsraum allenfalls als Nahrungshabitat nutzt. Gebäude liegen innerhalb des Plangebietes nicht vor, 

sondern im Untersuchungsraum.  

Unter Berücksichtigung der genannten Maßnahmen kann für alle Fledermausarten eine Erfüllung von 

Verbotstatbeständen gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen werden. 

Haselmaus 

Um eine Zerstörung des Haselmaushabitates zu vermeiden, wurden im Rahmen des Planungsprozesses 

umfangreiche Abstimmungen zwischen dem Büro UWEDO, dem Vorhabenträger, dem Architekten und dem 

Stadtplanungsbüro durchgeführt. Den naturschutzfachlichen Empfehlungen des Büros UWEDO wurde gefolgt und 

die Planung im Prozess verkleinert und optimiert, um Eingriffe in bedeutende Habitatbereiche zu vermeiden, zu 

verringern und auszugleichen. Im Folgenden werden die Planungshistorie sowie die realisierten 

artenschutzrechtlichen Optimierungen vorgestellt. Grundsätzlich ist der gesamte Gehölzbestand im Plangebiet von 

der Art nutzbar. Als bedeutendstes Habitat ist aber der östliche Waldbereich (Sukzessionsfläche) des Plangebietes 

mit jüngerem Bewuchs und einer ausgeprägten Strauchschicht zu bewerten. Die Sträucher und Junggehölze bieten 

der Art ideale Habitatbedingungen zur Anlage von Nestern sowie als Nahrungsgrundlage (Knospen, Blüten, 

Früchte, Samen). Dieser Bereich wurde daher in den Abstimmungen als besonders schützenswert bezeichnet, mit 

dem Ziel die Planung in dem östlichen Randbereich möglichst zurückzunehmen. Ein erster Planstand von 2020 

(DÜLLMANN ARCHITEKUR) sah eine umfangreiche Bebauung im Plangebiet mit Wohnungen, Büros, 

Wohngemeinschaften, Gemeinschaftseinrichtungen und Freizeitanlagen vor. Der Eingriff in den oben genannten 

bedeutenden Haselmauslebensraum wäre dabei erheblich gewesen. Im Rahmen von planerischen Überlegungen 

und Anpassungen des Gesamtkonzeptes, wurde bereits das Vorhaben verkleinert und der Planstand von März 

2023 entwickelt. Diese Planung ragt bereits nichtmehr so weit in die östliche Haselmausfläche hinein, führt aber 

dennoch zu Eingriffen in den bedeutenden Lebensraum. Ziel der Abstimmungen war es einerseits den Eingriff in 

Gehölze grundsätzlich so gering wie möglich zu halten und vorrangig den östlichen Bereich des 

Haselmaushabitates zu schonen. Darauf aufbauend wurde die Planung weiter verkleinert und optimiert. Im 

Vergleich der beiden Planstände von März und Mai 2023 wird deutlich, dass zur Vermeidung von Eingriffen in 

Gehölzbestände und damit zur Vermeidung von Beeinträchtigungen des Lebensraumes der Haselmaus das 

Bebauungskonzept deutlich verkleinert und hinsichtlich der Lage der Gebäude und Nebenanlagen im Rahmen des 
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naturschutzfachlichen Abstimmungsprozesses optimiert wurde. Der östliche und bedeutendste Lebensraum der 

Haselmaus wird nun vollständig geschont und erhalten, was aus artenschutzrechtlicher Sicht sehr positiv zu 

bewerten ist. So wurde seitens des Vorhabensträgers der Umfang gemeinschaftlicher Einrichtungen sowie 

Mitarbeiterwohnungen verringert, um Beeinträchtigungen der Haselmaus und eine Erfüllung von 

Verbotstatbeständen zu vermeiden. Servicewohnungen und Wohngemeinschaften wurden zusammengefasst und 

in der Lage so angepasst, dass diese Gebäude möglichst in baumfreien Bereichen liegen bzw. die Eingriffe in 

Gehölze so gering wie möglich gehalten werden.  

Maßnahmen innerhalb des Plangebietes 

Im Nordwesten ist die Anlage von Stellplätzen im Bereich einer Gehölzfläche unvermeidbar. Da genau in diesem 

Bereich zweimal ein Nachweis von besetzen künstlichen Nisthilfen festgestellt wurde, soll der Eingriff in diesem 

Bereich durch eine Neuanpflanzung gleicher Größe mit haselmausfreundlichen Gebüschstrukturen (Anpflanzung 

von Früchte tragenden Gehölzen wie Hasel, Schlehe, Weißdorn, Brombeere, Faulbaum, Holunder, Vogelkirsche, 

Eberesche, Eibe, Geißblatt) im Südosten innerhalb des Plangebietes wieder ausgeglichen werden. Im 

Bebauungsplan erfolgt eine entsprechende Anpflanzungsfestsetzung. Da die Anpflanzungsfläche nah an den 

zukünftigen Gebäuden liegt, muss diese nicht vorgezogen realisiert werden, sondern nach Bauabschluss, um 

baubedingte Schädigungen der Anpflanzungsfläche zu vermeiden. 

Außerdem wird der Waldbereich nördlich des Fußweges und außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche als 

„Fläche zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ festgesetzt. Diese Fläche dient ebenfalls einem 

Ausgleich für die Haselmaus innerhalb des Plangebietes. Aus der Planung wird ersichtlich, dass Eingriffe in 

Gehölze so gering wie möglich gehalten werden, aber nicht vollständig vermeidbar sind. Um diesen Eingriff für die 

Haselmaus auszugleichen, soll in dem nördlichen Wald der Strukturreichtum gefördert und dadurch das 

verbleibende Habitat aufgewertet werden. Zur Verbesserung der Habitatbedingungen im nördlichen Wald und 

damit einem Ausgleich des unvermeidbaren Verlustes der Gehölze im Planbereich, soll der Wald über die Anlage 

von Totholz-/Reisighaufen und die Installation von Haselmausnistkästen (15 Stk.) optimiert werden. Es wird 

empfohlen die Maßnahmenumsetzung fachlich durch eine ökologische Baubegleitung betreuen zu lassen. 

Externe Ausgleichsmaßnahme (bei Bedarf) 

Außerdem umfasst der Bebauungsplan eine Schraffur mit der Darstellung des gesamten Haselmaushabitates im 

Plangebiet, welches unter Berücksichtigung des Architektenplanes von Mai 2023 erhalten werden soll. Der Erhalt 

dieser Flächen soll zum einen gesichert werden, so dass die spätere Planungsrealisierung nur die unbedingt 

notwendigen Flächen in Anspruch nimmt. Zum anderen erfolgt die Festsetzung, dass bauliche Eingriffe in diese 

Flächen nur möglich sind, wenn diese innerhalb des Plangebietes an anderer Stelle durch haselmausfreundliche 

Neuanpflanzungen ausgeglichen werden können oder eine externe Fläche mit Neuanpflanzungen versehen wird. 

Die Anpflanzungen haben grundsätzlich vorgezogen vor dem Eingriff zu erfolgen. Als externe Maßnahmenfläche 

steht ein Wiesenbereich ca. 70 m südöstlich des Plangebietes zur Verfügung. Bei Bedarf soll auf der Wiesenfläche 

ein gebüschreicher Waldsaum angelegt werden, der der Haselmaus ähnliche Habitatbedingungen bietet, wie der 

jetzige Sukzessionsstreifen innerhalb des Plangebietes, so dass das Habitat dauerhaft erhalten und über die 

Neuanpflanzungen nach Osten verlagert werden kann. Anpflanzungen haben im Verhältnis 1:1 zu erfolgen. 

Dadurch kann das Nahrungsangebot und eine dichte Strauchschicht zur Anlage neuer Nester wiederhergestellt 

werden. 

Es sind die Vorgaben des „Methodenhandbuches zur Artenschutzprüfung in Nordrhein-Westfalen - 

Bestandserfassung und Monitoring“ des MINISTERIUMS FÜR KLIMASCHUTZ, UMWELT, LANDWIRTSCHAFT, NATUR- UND 

VERBRAUCHERSCHUTZ NRW (2021) für die Anlage von Gehölzen / arten- und strukturreichen Waldinnen- und -

außenmänteln zu berücksichtigen (Anpflanzung von Früchte tragenden Gehölzen wie Hasel, Schlehe, Weißdorn, 

Brombeere, Faulbaum, Holunder, Vogelkirsche, Eberesche, Eibe, Geißblatt / ggf. Auslichtung des angrenzenden 

Waldes, um dort ebenfalls die Habitatbedingungen zu verbessern). Da am Anfang einer Neuanpflanzung nicht 

ausreichend Versteckstrukturen vorhanden sein können, sollen parallel Haselmauskästen installiert und 
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Reisighaufen angelegt werden. Ein natürlicher Mangel an Baumhöhlen für die Reproduktion bzw. bodennahen 

Verstecken als Überwinterungshabitat kann dadurch übergangsweise verringert werden.  

Sollte bei etwaigen späteren Planungsanpassungen ein Eingriff in die schraffierte Haselmausfläche des 

Bebauungsplanes erforderlich werden, wird empfohlen bei der Neuanpflanzung möglichst hohe Pflanzqualitäten 

zu wählen, um eine schnelle Wirksamkeit der Maßnahme zu erzielen. Die Maßnahme muss vorgezogen realisiert 

werden und wirksam sein. Erst danach kann ein Eingriff erfolgen.  

Baubedingte Tötungen durch eine Zerstörung besetzter Nester im Sommer oder von Tieren im Winterschlaf (insb. 

durch eine Rodung der Wurzelstöcke) können sich im Rahmen der Baufeldräumung ergeben. Da die Art sowohl 

im Sommer, wie im Winter Gehölzbestände als Lebensraum nutzt, müssen Vermeidungsmaßnahmen auf diese 

besonderen Lebensraumansprüche abgestimmt sein. Aufgrund der potenziellen Betroffenheit von Brutvögeln ist 

gem. § 39 BNatSchG eine Rodung der Gehölze im Winter erforderlich. In dieser Zeit befinden sich Haselmäuse in 

ihren Winterquartieren, die nicht geschädigt werden dürfen. Als Vermeidungsmaßnahme sind folgende Vorgaben 

umzusetzen: 

• Die Fällung der Gehölze erfolgt im Zeitraum der Winterruhe zwischen Dezember und Februar 

(Einzelbaumentnahme, Sträucher, Unterwuchs). 

• Die Fällung darf nur händisch, ohne maschinelle Befahrung sowie ohne großflächige Störung der 

Bodenoberfläche erfolgen, um Verdichtungen zu vermeiden.  

• Der Rückschnitt der Kraut- und Strauchschicht erfolgt auf eine Höhe von ca. 30 cm, so dass am Boden 

befindliche Nester nicht zerstört werden. 

• Die Wurzelteller / Baumstümpfe bleiben zunächst im Boden, um zu verhindern, dass Tiere in ihren 

Winterquartieren verletzt oder getötet werden. Die Baumstümpfe mit Wurzelteller werden erst in der 

folgenden Aktivitätsphase (im Mai) gerodet, so dass die Tiere bereits aktiv und in den angrenzenden 

Waldbestand als Sommerlebensraum abgewandert sind. 

• Im Vorfeld der Rodung hat eine Kontrollbegehung der Fläche durch die ökologische Baubegleitung zu 

erfolgen, um sicher zu gehen, dass keine Tiere vor Ort sind und getötet werden (Kontrolle aller potenziell 

geeigneten Versteckplätze auf Haselmausbesatz). 

Unter Berücksichtigung der genannten Maßnahmen kann für die Haselmaus eine Erfüllung von 

Verbotstatbeständen gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen werden. 

Wildkatze 

Hinsichtlich der Wildkatze wurden in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde keine faunistischen 

Erfassungen durchgeführt. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die Art grundsätzlich alle Waldflächen im 

Untersuchungsraum und darüber hinaus als Habitat nutzen kann. Aufgrund der hohen Mobilität und Aktionsradien 

der Art sind keine gesonderten Maßnahmen erforderlich. Die Planungsoptimierungen und -verkleinerungen sowie 

die Schaffung von strukturreichen Beständen, Totholzhaufen, etc., wie für die Haselmaus vorgesehen, kommt auch 

den Habitatansprüchen der Wildkatze entgegen. 

Reptilien (nicht planungsrelevant, Eingriffsregelung) 

Im Rahmen der Kartierungen konnten die nicht planungsrelevanten Reptilienarten Blindschleiche, Waldeidechse 

und Ringelnatter im Plangebiet nachgewiesen werden. Während der Untersuchungen wurden alle drei Arten 

reproduzierend nachgewiesen. Hauptfundgebiet war die südöstliche Plangebietsgrenze im Bereich der künstlichen 

Versteckplätze (KV) Nr. 12 bis 14. Weiterhin wurden auch unter den KV Nr. 5 und 6 Reptilien erfasst (drei 

Blindschleichen, eine Ringelnatter). Dieser Bereich deckt sich mit den Verbreitungsschwerpunkten der Haselmaus, 

so dass für die Artengruppe der Reptilien sowie für die Haselmaus gemeinsam Maßnahmen durchgeführt werden 
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können. Grundsätzlich sieht die Planung einen Erhalt dieser hochwertigen Flächen vor. Sollte zu einem späteren 

Zeitpunkt doch ein Eingriff erforderlich werden, sind die vorgezogenen Haselmausmaßnahmen umzusetzen. Diese 

können auch den nicht planungsrelevanten Reptilien zu Gute kommen. So können im Rahmen der Umsetzung der 

Haselmausmaßnahmen Totholz, sowie zusätzlich Steinhaufen und kleinere, unbeschattete Bereiche für die 

erfassten Reptilien geschaffen werden. Durch das Schaffen von Besonnungsflächen und zusätzlichen 

Versteckmöglichkeiten profitieren die nicht planungsrelevanten Reptilienarten, so dass keine weiteren Maßnahmen 

erforderlich sind. 

Zur Vermeidung von Tötungen der Ringelnatter ist zusätzlich zu beachten, dass die Art ihre Eier in Komposthaufen 

ablegt und sie diese auch zur Überwinterung nutzt. Daher sollte der große Komposthaufen im Bereich der 

nördlichen Brachfläche außerhalb der Zeit der Eiablage bzw. des Schlüpfens der Jungtiere (Juni - Ende September) 

und der Winterschlafsphase (September bis April), also im Zeitraum von April bis Mai, entfernt werden. 

Insgesamt kommt die vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände (Stufe II) zu dem Ergebnis, dass unter 

Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen und vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (s. Kap. 4) 

artenschutzrechtliche Konflikte mit dem Vorhaben für die Avifauna, Fledermäuse, Haselmaus, Wildkatze und 

Reptilien ausgeschlossen werden können und keine Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 i. V. m. 

Abs. 5 BNatSchG erfüllt werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist nicht erforderlich und es 

steht einer Zulassung des Vorhabens aus artenschutzrechtlicher Sicht nichts im Wege. 
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Lippe mit Angaben zur Art, zu Nachweisen, Rote Liste zu den heimischen Säugetierarten in NRW 

(http://www.saeugeratlas-nrw.lwl.org/index.php?cat=home), Datenabfrage am 13.10.2020) 

NWO 2020 - Die Brutvögel Nordrhein-Westfalens (Onlineausgabe) der Nordrhein-Westfälischen 

Ornithologengesellschaft und des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) mit 

Angaben zu Verbreitung, Lebensraum, Bestandsentwicklung, Gefährdung / Schutz und Kennzahlen zu 194 

Brutvogelarten in NRW (http://atlas.nw-ornithologen.de/index.php), Datenabfrage am 14.10.2020. 

TIM-ONLINE 2020 - Topographisches Informationsmanagement Nordrhein-Westfalen, des Landes NRW 

(http://www.tim-online.nrw.de/tim-online/nutzung/index.html), Datenabfrage am 16.09.2020. 
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7. Anhang 

Anhang 1: 

- Tabellarische Darstellung der Ergebnisse der Reptilienerfassungen pro Termin 

 

 

Anhang 2: 

- A.) Antragsteller (Angaben zum Plan / Vorhaben) 

- B.) Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
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Anhang 1: Tabellarische Darstellung der Ergebnisse der Reptilienerfassungen pro Termin 

KV 

(Nr.) 

Erfassungstermine 

09.05.2021 21.05.2021 02.06.2021 12.06.2021 25.06.2021 03.07.2021 25.08.2021 08.09.2021 22.09.2021 10.10.2021 

1 - - - - - - - - - - 

2 - 1 Rm ad. 1 As - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - 

4 - 1 Rm - - - - - - - - 

5 - 1 Ri ad. 

(i.d.N.) 

- - - - - 1 Bs ad. - - 

6 - - - - - 1 Bs ad. - 1 Bs ad. - - 

7 - - - - - - - - - - 

8 - - - - - - - - - - 

9 - - - - - - - - - - 

10 - 2 As juv. - - - - - - - - 

11 -  - - - - - - - - 

12 -  - - - - 1 Bs ad. - 1 We juv. 

(i.d.N.) 

- 

13 -  1 Bs juv. - 1 Bs ad. 

2 Rm juv. 

3 Bs juv. 1 We ad. 

(i.d.N.) 

1 Ri juv. 

2 Bs juv. 

- - 
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KV 

(Nr.) 

Erfassungstermine 

09.05.2021 21.05.2021 02.06.2021 12.06.2021 25.06.2021 03.07.2021 25.08.2021 08.09.2021 22.09.2021 10.10.2021 

14 -  - - 1 Bs ad. 1 Bs ad. Ca. 10 We 

juv. (i.d.N.) 

2 Bs ad. - - 

15 -  - - - - - - 2 Bs ad. - 

16 -  - - - - - - - - 

17 -  - - - - - - - - 

18 -  - - - - - - - - 

19 -  - - - - - - - - 

20 -  - - 1 Rm juv. - - - - - 

Arten: As Waldmaus (Apodemus spec.)   Abkürzungen: KV Künstliche Versteckplätze 

Bs Blindschleiche (Anguis fragilis)      X fehlend, wurde bei der nächsten Begehung ersetzt 

 Rm Rötelmaus (Myodes glareolus)     i. d. N. Fundort in der Nähe des entsprechenden künstl. Versteckplatzes 

 We Waldeidechse (Zootoca vivipara)     ad. adult 

  Ri Ringelnatter (Natrix natrix)      juv. juvenil 

 

 



Protokoll einer Artenschutzprüfung (ASP) – Gesamtprotokoll –  

A.)     Antragsteller (Angaben zum Plan/Vorhaben) 

Allgemeine Angaben  

Plan/Vorhaben (Bezeichnung):                                                                                                                           .

Plan-/Vorhabenträger (Name):                                                   Antragstellung (Datum):                                     .

Stufe I:    Vorprüfung (Artenspektrum/Wirkfaktoren) 

Ist es möglich, dass bei FFH-Anhang IV-Arten oder europäischen Vogelarten die 
Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG bei Umsetzung des Plans bzw. Realisierung 
des Vorhabens ausgelöst werden? 
g

ja nein

Stufe II:  Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 
(unter Voraussetzung der unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“) beschriebenen Maßnahmen und Gründe) 

Nur wenn Frage in Stufe I „ja“:
 Wird der Plan bzw. das Vorhaben gegen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG 

verstoßen (ggf. trotz Vermeidungsmaßnahmen inkl. vorgezogener Ausgleichs-
maßnahmen oder eines Risikomanagements)?
G

ja nein

Arten, die nicht im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung einzeln geprüft wurden: 
Begründung: Bei den folgenden Arten liegt kein Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG vor (d.h. keine erhebliche Störung 
der lokalen Population, keine Beeinträchtigung der ökologischen Funktion ihrer Lebensstätten sowie keine unvermeidbaren Verletzungen 
oder Tötungen und kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko). Es handelt sich um Irrgäste bzw. um Allerweltsarten mit einem landesweit 
günstigen Erhaltungszustand und einer großen Anpassungsfähigkeit. Außerdem liegen keine ernst zu nehmende Hinweise auf einen 
nennenswerten Bestand der Arten im Bereich des Plans/Vorhabens vor, die eine vertiefende Art-für-Art-Betrachtung rechtfertigen würden.

Stufe III: Ausnahmeverfahren 

Nur wenn Frage in Stufe II „ja“:
 1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen 

      Interesses gerechtfertigt? 
ja nein

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? ja nein
 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogel- 

       arten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-AnhangIV-Arten günstig bleiben?

g

ja nein

.



Antrag auf Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 

Nur wenn alle Fragen in Stufe III „ja“: 
Die Realisierung des Plans/des Vorhabens ist aus zwingenden Gründen des überwiegenden  

      öffentlichen Interesses gerechtfertigt und es gibt keine zumutbare Alternative. Der Erhaltungszustand  
      der Populationen wird sich bei europäischen Vogelarten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV- 
      Arten günstig bleiben. Deshalb wird eine Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Verboten gem.  
      § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt. Zur Begründung siehe ggf. unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“).  

Nur wenn Frage 3. in Stufe III „nein“: 
(weil bei einer FFH-Anhang IV-Art bereits ein ungünstiger Erhaltungszustand vorliegt)

Durch die Erteilung der Ausnahme wird sich der ungünstige Erhaltungszustand der Populationen nicht  
      weiter verschlechtern und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes wird nicht  
      behindert. Zur Begründung siehe ggf. unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“).  

Antrag auf Befreiung nach § 67 Abs. 2 BNatSchG 

Nur wenn eine der Fragen in Stufe III „nein“: 
Im Zusammenhang mit privaten Gründen liegt eine unzumutbare Belastung vor. Deshalb wird eine  

      Befreiung von den artenschutzrechtlichen Verboten gem. § 67 Abs. 2 BNatSchG beantragt. 
       Kurze Begründung der unzumutbaren Belastung. 



B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
FFH-Anhang IV-Art 

europäische Vogelart

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen

Messtischblatt 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
atlantische Region     kontinentale Region            

           grün         günstig          
           gelb          ungünstig / unzureichend            
           rot            ungünstig / schlecht                   

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

A         günstig / hervorragend

B          günstig / gut            
C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen)

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

ja nein

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

ja nein

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

ja nein

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

ja nein



Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde)

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 

ja nein

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? ja nein

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-AnhangIV-Arten günstig bleiben?  

ja nein



B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
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Erhaltungszustand der lokalen Population 
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          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

ja nein

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

ja nein

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

ja nein
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       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
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ja nein
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ja nein
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ja nein
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      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 

ja nein

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? ja nein
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(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

A         günstig / hervorragend

B          günstig / gut            
C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen)

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

ja nein

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

ja nein

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

ja nein

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

ja nein



Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde)

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 

ja nein

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? ja nein

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-AnhangIV-Arten günstig bleiben?  

ja nein



B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
FFH-Anhang IV-Art 

europäische Vogelart

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen

Messtischblatt 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
atlantische Region     kontinentale Region            

           grün         günstig          
           gelb          ungünstig / unzureichend            
           rot            ungünstig / schlecht                   

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

A         günstig / hervorragend

B          günstig / gut            
C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen)

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

ja nein

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

ja nein

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

ja nein

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

ja nein



Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde)

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 

ja nein

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? ja nein

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-AnhangIV-Arten günstig bleiben?  

ja nein



B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
FFH-Anhang IV-Art 

europäische Vogelart

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen

Messtischblatt 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
atlantische Region     kontinentale Region            

           grün         günstig          
           gelb          ungünstig / unzureichend            
           rot            ungünstig / schlecht                   

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

A         günstig / hervorragend

B          günstig / gut            
C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen)

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

ja nein

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

ja nein

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

ja nein

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

ja nein



B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!)

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
FFH-Anhang IV-Art 

europäische Vogelart

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen

Messtischblatt 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
atlantische Region     kontinentale Region            

           grün         günstig          
           gelb          ungünstig / unzureichend            
           rot            ungünstig / schlecht                   

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

A         günstig / hervorragend

B          günstig / gut            
C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen)

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
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